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Roland Gelbke

Organisation und Selbstverwaltung 
der landwirtschaftlichen Sozialversicherung

1. Vorwort
Die Altersicherung der Landwirte - vormals die Altershilfe f"r Landwirte - 
konnte am 1. Oktober 2007 auf ihr 50j$hriges erfolgreiches Bestehen zur"ck-
blicken. Ebenso hatte die Krankenversicherung der Landwirte am selben Tag 
ihr 35j$hriges Jubil$um. Des Weiteren werden in einigen Wochen mehrere 
Rechtsnachfolger von landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften (LBGen) 
ihre 120 Jahre zur"ckliegende Errichtung zum 1. April 1888 begehen k%nnen. 
In Anbetracht dieser Historie sollen die einzelnen Stufen vom Beginn, "ber den 
Auf- und Ausbau bis heute, und die erheblichen &nderungen in der Organisa-
tion der landwirtschaftlichen Sozialversicherung (LSV) in den zur"ckliegenden 
Jahren und Jahrzehnten sowie die abermals anstehende organisatorische 
&nderung des agrarsozialen Sicherungssystems in Form des von der Bun-
desregierung am 22. August 2007 beschlossenen Entwurfs eines Gesetzes 
zur Modernisierung des Rechts der landwirtschaftlichen Sozialversicherung 
(LSVMG)1 aufgezeigt werden. Zugleich soll der Beitrag die wechselvolle 
Geschichte der LSV beleuchten und als Bestandsaufnahme ein Dokument 
der wesentlichen Fakten "ber die Organisation und die Selbstverwaltung auf 
Tr$ger- und Verbandsebene sein.

2. Die Tr"ger der landwirtschaftlichen Unfallversicherung (LUV)

a) Historische Ausgangslage
Die Schaffung der deutschen Sozialversicherung beruht auf der vom Reichs-
kanzler von Bismarck am 17. November 1881 verlesenen Kaiserlichen Bot-
schaft. Die Struktur und die Organisation unseres heutigen berufsbezogenen 
Sicherungssystems der Landwirte, als selbst$ndiger in sich geschlossener 
Teilbereich der deutschen Sozialversicherung, haben ihre Wurzeln in dem 
¹Gesetz, betreffend die Unfall- und Krankenversicherung der in land- und 
forstwirtschaftlichen Betrieben besch$ftigten Personenª vom 5. Mai 1886. Das 
Reichsgesetz trat mit den Vorschriften "ber die Organisation und "ber die 
Krankenversicherung mit dem Tag der Verk"ndung in Kraft. Im "brigen war 
der Zeitpunkt, zu welchem das Gesetz ganz oder teilweise f"r den Umfang 
des Reiches oder Teile desselben in Kraft treten sollte, nach § 143 Abs. 2 

1   S. hierzu Bundesratsdrucksache 597/07 vom 31.08.2007.
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des Gesetzes Kaiserlicher Verordnung vorbehalten, die der Zustimmung des 
Bundesrates bedurfte.2

Das Gesetz ist in vollem Umfang am 1. April 1888 in Kraft getreten im K%nig-
reich Preuûen, Groûherzogtum Sachsen-Weimar, F"rstentum Waldeck-Pyr-
mont und in der Freien und Hansestadt L"beck, am 15. Mai 1888 im K%nigreich 
W"rttemberg und F"rstentum Schaumburg-Lippe, am 1. Juli 1888 im Groûher-
zogtum Mecklenburg-Schwerin und F"rstentum Schwarzburg-Sondershausen 
und am 1. Oktober 1888 im Groûherzogtum Baden und Herzogtum Anhalt. 
Sodann ist das Gesetz am 1. Januar 1889 in den K%nigreichen Bayern und 
Sachsen, in den Groûherzogt"mern Hessen, Mecklenburg-Strelitz und Olden-
burg, in den Herzogt"mern Braunschweig, Sachsen-Altenburg und Sachsen-
Coburg-Gotha, in den F"rstent"mern Schwarzburg-Rudolstadt, Reuû $. L., 
Reuû j. L. und Lippe-Detmold sowie in der Freien Hansestadt Bremen, am 1. 
Mai 1889 in der Freien und Hansestadt Hamburg und im Reichsland Elsass-
Lothringen und schlieûlich am 1. Oktober 1889 im Herzogtum Sachsen-Mei-
nignen wirksam geworden.3

Von der im Gesetz verankerten Erm$chtigung der Landesgesetzgebung, selb-
st$ndige und abweichende Bestimmungen u. a. in der Organisation der Berufs-
genossenschaften treffen zu k%nnen, haben alle L$nder Gebrauch gemacht. 
Obwohl die Bildung der LBGen einheitlich und "berall auf territorialer Grund-
lage und nicht wie bei den gewerblichen BGen nach Berufsgruppen erfolgte, 
entstanden nach den Ausf"hrungsgesetzen der L$nder unterschiedliche 
Zust$ndigkeitsregelungen, die sich in den Strukturen der LBGen widerspie-
gelten.4 Der Landesgesetzgebung war es nach dem Reichsgesetz freigestellt, 
statt der freien Selbstverwaltung durch die Landwirtschaft die Verwaltung an 
die staatlichen Beh%rden oder an gemeindliche Stellen anzuschlieûen. Von 
dem Recht des Anschlusses an die Staatsbeh%rden machten Bayern und zum 
Teil auch W"rttemberg, Baden und Hessen Gebrauch. Nach dem preuûischen 
Ausf"hrungsgesetz war es den konstituierenden Genossenschaftsversamm-
lungen freigestellt, ob sie eine freie Selbstverwaltung oder den Anschluss an 
die Provinzialverwaltungen haben wollten. Ohne jede Ausnahme wurde jedoch 
der Anschluss an die Provinzialverb$nde beschlossen. Ferner war nach dem 
preuûischen Ausf"hrungsgesetz auch die Bildung von Sektionen f"r jeden 

2   Vgl. K. Noell/R. Breitbach, Landwirtschaftliche Unfallversicherung 1963, S. 15.

3   Amtliche Nachrichten des Reichsversicherungsamtes (RVA), Bd. 1889, S. 393.

4   Vgl. T. Schroeder, Festschrift 1939 - 50 Jahre landwirtschaftliche Unfallversiche -
rung, S. 21.
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Stadt- und Landkreis angeordnet.5 Die starke Zersplitterung der preuûischen 
LBGen durch Bildung besonderer Sektionen f"r alle Land- und Stadtkreise 
wurde gesetzlich zum 1. Januar 1939 aufgehoben.6

Die Erm$chtigung der Landesgesetzgebung zur Gestaltung des Aufbaus der 
insgesamt 48 LBGen f"hrte auch dazu, dass in Preuûen die berufsgenossen-
schaftlichen Bezirke den zw%lf Provinzen, in Bayern den acht Regierungsbezir-
ken und in W"rttemberg den vier Regierungskreisen entsprachen. Von den 
24 weiteren LBGen ent®elen drei auf Elsass-Lothringen, zwei auf Sachsen-
Coburg-Gotha und je eine auf die "brigen Bundesstaaten, wie z. B. die S$ch-
sische landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft mit Sitz in Dresden f"r das 
K%nigreich Sachsen. 7

Von der gesetzlichen M%glichkeit, ihre Gebiete zur Durchf"hrung der LUV 
an andere Staaten anzuschlieûen, haben Waldeck, L"beck und Oldenburg 
zugunsten von Preuûen Gebrauch gemacht, Waldeck und L"beck f"r ihr 
ganzes Gebiet, Oldenburg f"r die F"rstent"mer L"beck und Birkenfeld. So 
geh%rte Waldeck der Hessen-Nassauischen, Pyrmont der Hannoverschen 
und L"beck der Schleswig-Holsteinischen landwirtschaftlichen Berufsgenos-
senschaft an. An Letztere ist das Oldenburgische F"rstentum L"beck, an die 
Rheinische landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft das Oldenburgische 
F"rstentum Birkenfeld und Hohenzollern angeschlossen worden, w$hrend 
Berlin der Brandenburgischen landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft 
angeh%rte.8

Nach den historischen Materialien l$sst sich zusammenfassend sagen, dass 
nach der Verabschiedung des Reichsgesetzes im Jahre 1886 die LUV zum 
1. Januar 1890 reichsweit eingef"hrt und auf 48 LBGen "bertragen war, die 
sowohl von ihrer Organisation als auch Gr%ûe unterschiedlich ausgestalten 
waren. Sowohl die Organisation der LBGen als auch der Bestand dieser 
Tr$ger hatten im Verlauf der bewegten deutschen Geschichte vom Kaiser-
reich bis heute zum Teil gravierende Ver$nderungen aufzuzeigen, wie dies im 
Weiteren dargelegt ist.

5   Vgl. T. Schroeder, a.a.O.

6   Vgl. dazu H. Schrader, Festschrift 1939 - 50 Jahre landwirtschaftliche Unfallver -
sicherung, S. 11.

7   Vgl. dazu H. Deisler, Festschrift 1994 - 75 Jahre Bundesverband der landwirt -
schaftlichen Berufsgenossenschaften, S. 38 f.

8   Festschrift 1910 - Die landwirtschaftliche Unfallversicherung im Deutschen 
Reiche zum Jubil"um der Unfall- und Invalidenversicherung, S. 5 und 9 f.
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b) Ver"nderungen bis zum Ausbruch des II. Weltkrieges
Der urspr"ngliche Bestand der 48 LBGen zum Ende des vorvergangenen Jahr-
hunderts wurde durch das Unfallversicherungsgesetz f"r Land- und Forstwirt-
schaft vom 30. Juni 19009 best$tigt. Die Zahl der Tr$ger der LUV erh%hte sich 
mit der Errichtung eines eigenen Unfallversicherungstr$gers des g$rtneri-
schen Berufsstandes, der Gartenbau-Berufsgenossenschaft, durch Ausglie-
derung der g$rtnerischen Bereiche aus den regional zust$ndigen LBGen mit 
Wirkung vom 1. Januar 1913 auf 49. Die Gartenbau-BG, die sich erst am 
1. Januar 1936 reichsweit erstreckte, ist auch heute noch der einzige Tr$ger 
im Bereich der LUV, dessen %rtlicher Zust$ndigkeitsbezirk sich bundesweit 
erstreckt.10

Aufgrund der regionalen Zust$ndigkeit der LBGen gingen kriegsbedingt durch 
Abtrennung von Reichsgebieten LBGen unter oder es verkleinerten sich die 
%rtlichen Zust$ndigkeitsbezirke einzelner LGBen. Betroffen hiervon waren 
die drei Tr$ger der LUV f"r das fr"here Reichsland Elsass-Lothringen sowie 
die Westpreuûische und die Posensche landwirtschaftliche Berufsgenos-
senschaft mit den Sitzen in Danzig und Posen. Gebietsverluste hatten die 
Ostpreuûische, die Schlesische und die Schleswig-Holsteinische landwirt-
schaftliche Berufsgenossenschaft zu verzeichnen.

Aufgrund der Sondersituation f"r das Saarland, das von 1920 bis 1935 unter 
dem Mandat des V%lkerbundes stand, wurde durch eine Gr"ndungsversamm-
lung am 7. September 1921 und durch Verordnung des Pr$sidenten der Regie-
rungskommission des Saargebietes vom 14. Oktober 1921 der Errichtung einer 
Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft f"r das Saargebiet mit Wirkung 
vom 15. Oktober 1921 zugestimmt. Die Landwirtschaftliche Berufsgenossen-
schaft f"r das Saargebiet "bernahm die Entsch$digungszahlungen der von 
diesem Zust$ndigkeitsverlust betroffenen Rheinischen landwirtschaftlichen 
Berufsgenossenschaft, der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft Pfalz 
und der Gartenbau-BG mit Wirkung vom 1. Januar 1922.11

Nach diesen kriegsbedingten Ver$nderungen gab es eine erste gr%ûere Ver$n-
derung im Bestand der LBGen zum 1. Januar 1926, nachdem acht th"ringi-
sche LBGen mit Ablauf des Jahres 1925 aufgel%st und zum 1. Januar 1926 die 
Ostth"ringische land- und forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft mit Sitz 
in Weimar und die Westth"ringische land- und  forstwirtschaftliche Berufs-

9 RGBl. S. 641.

10 Mitgliederzeitschrift: Guter Rat, September 1988, S. 4.

11 Festschrift 75 Jahre Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft f#r das Saar-
land, 1921 - 1996, S. 10.
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genossenschaft mit Sitz in Meiningen errichtet worden sind.12 Diese beiden 
Th"ringischen LBGen wurden wiederum mit Wirkung vom 1. Januar 1937 in 
der Th"ringischen land- und forstwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft mit 
Sitz in Weimar vereinigt.13

In den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts sind weitere Vereinigungen 
von LBGen zu verzeichnen. So wurden in Bayern die Niederbayerische und 
die Oberpf$lzische landwirtschaftliche Berufsgenossenschaften aufgrund 
der Bayerischen Zweiten Verordnung zum Vollzug des Staatshaushaltes 
mit Wirkung vom 1. Januar 1932 zur Landwirtschaftlichen Berufsgenossen-
schaft Niederbayern-Oberpfalz mit Sitz in Landshut vereinigt. Zum 1. Januar 
1933 verf"gte die Bayerische Staatsregierung den Zusammenschluss der 
Oberfr$nkischen und der Mittelfr$nkischen landwirtschaftlichen Berufsge-
nossenschaften. Die neue LBG mit Sitz in Bayreuth erhielt den Namen Land-
wirtschaftliche Berufsgenossenschaft Oberfranken und Mittelfranken. Diese 
neue LBG erfuhr zum 1. Oktober 1936 abermals einen Zusammenschluss 
mit der Coburgischen land- und forstwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft. 
Dieser so vergr%ûerte Tr$ger der LUV trug weiterhin den Namen Landwirt-
schaftliche Berufsgenossenschaft Oberfranken und Mittelfranken und behielt 
seinen Sitz in Bayreuth.14

Aufgrund der Vereinigung des Saargebietes mit dem Deutschen Reich 
zum 1. M$rz 1935 wurde die Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft f"r 
das Saargebiet zum gleichen Zeitpunkt als Sektion Saarland der Landwirt-
schaftlichen Berufsgenossenschaft Pfalz angegliedert. Am 1. Januar 1937 
wurde die Vereinigung der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften 
f"r den Neckarkreis, den Donaukreis, den Schwarzwaldkreis und den Jagd-
kreis in der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft W"rttemberg mit 
Sitz in Stuttgart vollzogen.15 Die Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft 
Schaumburg-Lippe mit Sitz in B"ckeburg wurde am 1. Januar 1937 der Han-
noverschen landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft zugeordnet.16 Die 
Hamburgische landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft ging zum gleichen 

12 Vgl. Amtliche Nachrichten des RVA, Bd. 1925, S. 352 f.

13 Vgl. Amtliche Nachrichten des RVA, Bd. 1937, S. IV 288.

14 Festschrift 100 Jahre landwirtschaftliche Unfallversicherung in Bayern und der 
Pfalz, S. 44 ff.

15 Festschrift 100 Jahre landwirtschaftliche Unfallversicherung in W#rttemberg, 
1888 - 1988, S. 25 sowie Amtliche Nachrichten des RVA, Bd. 1937, S. IV 102.

16  Vgl. Amtliche Nachrichten des RVA, Bd. 1937, S. IV 75 und 101.
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Zeitpunkt in die Schleswig-Holsteinische Berufsgenossenschaft ein.17 Die 
Berufsgenossenschaft Oldenburger Landwirte wurde am 1. Januar 1938 mit 
der Berufsgenossenschaft der bremischen Landwirte zur Landwirtschaft-
lichen Berufsgenossenschaft Oldenburg-Bremen mit Sitz in Oldenburg ver-
einigt.18 Schlieûlich fanden die Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft 
Mecklenburg-Strelitz und die Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft 
Mecklenburg-Schwerin ihren Zusammenschluss in der Mecklenburgischen 
landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft mit Sitz in Schwerin.

Zu vermerken bleibt in diesem Zusammenhang auch, dass auûerhalb des 
Reichsgebietes weiterhin LBGen bestanden haben, bzw. weiterhin deut-
sches Unfallversicherungsrecht angewendet wurde. Des Weiteren kam es 
vielfach zu Ver$nderungen der %rtlichen Zust$ndigkeitsbezirke der LBGen 
durch Ver$nderungen im Neuzuschnitt von Gebietsk%rperschaften oder durch 
den Austausch von Gebieten zwischen einzelnen L$ndern, wie dies zuletzt 
in gr%ûerem Umfang durch die Gebietsreform in den 70er Jahren des vori-
gen Jahrhunderts erfolgte.19 In diesem Zusammenhang ist eine Besonderheit 
festzuhalten, wonach auch die Badische landwirtschaftliche Berufsgenos-
senschaft durch den Staatsvertrag zwischen dem Land Baden-W"rttemberg 
und dem Land Hessen "ber eine &nderung der Landesgrenze vom 18. M$rz 

17 Festschrift 1988 - 100 Jahre Schleswig-Holsteinische landwirtschaftliche Berufs-
genossenschaft, S. 10.

18 Festschrift 1988 - 100 Jahre landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft in Olden -
burg, S. 9.

19 Weitergehende Angaben finden sich hierzu in den von den LBGen anl"sslich 
ihres 75- bzw. 100j"hrigen Bestehens herausgegebenen Festschriften. Von unter-
gegangenen LBGen liegen - bis auf einige Satzungen - keine Unterlagen mehr 

vor. Bestands"nderungen konnten nur anhand von wenigen Schriftst#cken des 
Verbandes und dem Verzeichnis der LBGen anl"sslich der Verbandsgr#ndung 
im Jahr 1919 sowie dem Verzeichnis der LBGen in der im Jahre 1939 herausge -
gebenen Festschrift ¹50 Jahre landwirtschaftliche Unfallversicherungª ermittelt 
werden. Danach bestanden vor Ausbruch des 2. Weltkrieges 27 LBGen mit der 
Sektion Saarland sowie die 3 f#r $sterreich zust"ndigen Landwirtschaftlichen 
Berufsgenossenschaften Donauland mit der Auûenstelle Linz, Alpenland und 
S#dmark.



165Organisation und Selbstverwaltung der LSV

198320 dem Kreis der bundesunmittelbaren LBGen21 vom 21. Juni bis zum 
29. Dezember 1983 angeh%rte.

c) Ver"nderungen bis zum Ende des vorigen Jahrhunderts
Von den 30 LBGen vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges existierten in den 
Grenzen der Bundesrepublik Deutschland des Jahres 1949 noch 18 Tr$ger der 
LUV. W$hrend des Aufbaus des landwirtschaftlichen Sozialversicherungssys-
tems gab es im Bestand der LBGen noch einige weitere Ver$nderungen. So 
wurde die Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft f"r das Saarland nach 
R"ckkehr des Saarlandes zur Bundesrepublik Deutschland am 1. April 1960 
wieder neu errichtet. 22 Der Hannoverschen landwirtschaftlichen Berufsge-
nossenschaft wurden ab 1956 bis zum 31.12.1990 die mit der Durchf"hrung 
der LUV in Berlin-West wahrzunehmenden Aufgaben "bertragen.

Noch vor der Wiedervereinigung Deutschlands am 3. Oktober 1990 wurde im 
Staatsvertrag vom 18. Mai 1990 der Grundsatz festgelegt, nach dem auf dem 
Gebiet der DDR ein gegliedertes System der Sozialversicherung mit Renten-, 
Kranken-, Unfall- und Arbeitslosenversicherung mit Selbstverwaltungsk%rper-
schaften des %ffentlichen Rechts unter der Rechtsaufsicht des Staates 
geschaffen werden sollte.23 Nach dem Einigungsvertrag vom 31. August 1990 
war die Hannoversche landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft beauftragt, 
zum 1. Januar 1991 eine LBG f"r die neuen Bundesl$nder zu errichten. Die 
Gartenbau-BG erstreckte sich vom gleichen Zeitpunkt an auf das Beitritts-
gebiet.24 Das Bundesversicherungsamt stellte die Selbst$ndigkeit der neu 

20 Vgl. BGBl. I S. 953 sowie Artikel 24 Nr. 2 und Artikel 39 Abs. 6 des Haushaltsbe-
geleitgesetzes 1984 vom 22.12.1983 ± BGBl. I S. 1532/1562/1569. 

21 Bundesunmittelbare Tr"ger der LUV waren auch die Schleswig-Holsteinische 

LBG, die LBG Oldenburg-Bremen, die Rheinische LBG und die LBG Hessen-
Nassau. Heute unterstehen aus dem Kreis der Tr"ger der LUV nur noch die LBG 
Mittel- und Ostdeutschland und die Gartenbau-BG der Aufsicht des Bundesver-
sicherungsamtes.

22 Vgl. G. Janûen/W. Melzer, Festschrift 1985 - 100 Jahre gesetzliche Unfallversi-
cherung, S. 102/107. 

23 Vgl. H. Deisler, a.a.O. S. 60 f.

24 Gesetz zu dem Vertrag vom 31. August 1990 zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik #ber die Herstellung 

der Einheit Deutschlands - Einigungsvertragsgesetz - und der Vereinbarung 
vom 18. September 1990 vom 23. September 1990 - BGBl. II, S. 885/1063f., 
vgl. dort Anlage I Kapitel VIII Sachgebiet I Abschnitt III Nr. I Buchst. c Abs. 1, 3 
und 7 des Einigungsvertrages.
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errichteten Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft Berlin mit Wirkung 
zum 1. Mai 1993 fest. Durch den Umzug aus Friedrichsfelde in Ostberlin hat 
der neu errichtete Tr$ger der LUV seit 1. Juli 1993 seinen Sitz in dem im Land 
Brandenburg gelegenen H%now, dem heutigem Hoppegarten.

Nach dem Einigungsvertrag waren die Regierungen der neuen Bundesl$n-
der erm$chtigt, unter Beachtung der wirtschaftlichen Leistungsf$higkeit durch 
Gesetz f"r jedes Land eine, f"r die L$nder Brandenburg und Berlin eine 
gemeinsame LBG zu errichten.25 Von dieser Erm$chtigung hat der Freistaat 
Sachsen Gebrauch gemacht und mit Wirkung zum 13. M$rz 1992 eine S$ch-
sische landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft mit Sitz in Neukieritzsch 
errichtet.26

Eine weitere umfassende &nderung erbrachte Artikel 9 des Gesetzes zur 
Reform der agrarsozialen Sicherung (Agrarsozialreformgesetz 1995 ± ASRG 
1995) vom 29. Juli 1994.27 Danach waren durch Abtrennung der Regierungs-
bezirke Trier und Koblenz sowie der Kreise Rhein-Lahn und Westerwald die 
Rheinische landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft und die Landwirtschaft-
liche Berufsgenossenschaft Hessen-Nassau f"r ihre rheinland-pf$lzischen 
Gebietsteile mit Wirkung vom 1. Januar 1995 nicht mehr zust$ndig und wurden 
damit zugleich landesunmittelbare Tr$ger der LUV. Gleichzeitig erstreckte sich 
die Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft Rheinhessen-Pfalz auf das 
gesamte Gebiet des Landes Rheinland-Pfalz und wurde in Landwirtschaftli-
che Berufsgenossenschaft Rheinland-Pfalz umbenannt.

Zugleich sind durch Artikel 8 Nr. 4 des ASRG 1995 Landesregierungen erm$ch-
tigt worden28, mehrere in ihrem Gebiet liegende landesunmittelbare Tr$ger der 
LUV durch Rechtsverordnung zu einem neuen Tr$ger zu vereinigen.29 Hier-

25 BGBl. II S. 885/1063 f., vgl. dort Anlage I Kapitel VIII Sachgebiet I Abschnitt III 
Nr. 1 Buchst. c Abs. 3 Satz 2 des Einigungsvertrages.

26 Vgl. S"chsisches Gesetz zur Ausf#hrung des Sozialgesetzbuches vom 4. M"rz 
1992, GVBl. I S. 68.

27 BGBl. I S. 1890/1928.

28 Vgl. hierzu § 790 Abs. 3 RVO, nunmehr in § 119 Abs. 1 SGB VII geregelt. Die 
gleiche Bestimmung gilt auch f#r landesunmittelbare LBGen im Sinne des Arti-
kels 87 Abs. 2 Satz 2 GG gem. § 119 Abs. 2 S"tze 1 und 2 SGB VII sowie 
f#r bundesunmittelbare LBGen gem. § 119 Abs. 2 Satz 3 SGB VII. Allerdings 
schlieût § 119 Abs. 3 SGB VII die Maûgabe der Errichtung von weiteren LBGen 
in den neuen L"ndern seit dem 1. August 2001 aus. Vgl. hierzu auch Fuûnote 
24 auf Seite 165.

29 BGBl. I S. 1890/1928.
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von hat der hessische Verordnungsgeber mit der Verordnung zur Vereinigung 
der Land- und Forstwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft Darmstadt und der 
Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft Hessen-Nassau zur Land- und 
Forstwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft Hessen (Verordnung zur Bildung 
der Land- und Forstwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft Hessen) vom 16. 
M$rz 199530 Gebrauch gemacht. Dem Verordnungserlass waren allerdings 
Initiativen des Berufsstandes in Hessen und "bereinstimmende Beschl"sse 
der Vorst$nde und Vertreterversammlungen der beiden hessischen LBGen 
im Sinne einer Vereinigung vorausgegangen. Als vorbereitende Maûnahme 
hatten beide Vorst$nde bereits am 17. Juni 1994 eine Verwaltungsvereinba-
rung zur intensiveren Zusammenarbeit mit Wirksamkeit ab 1. September 1994 
getroffen.31

Die Verordnung trat mit Wirkung vom 30. M$rz 1995 in Kraft. Die nach § 2 
der Verordnung bestimmten Selbstverwaltungsorgane der neu errichteten 
Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft Hessen konstituierten sich am 1. 
April 1995. Die von der Vertreterversammlung beschlossene neue Satzung 
bestimmte als Sitz die St$dte Darmstadt und Kassel. Hierdurch wurde der 
Bestand der Verwaltungen in beiden St$dten gew$hrleistet.

3. Von der LUV zur LSV

a) Allgemeines
Die bedingungslose Kapitulation am 8. Mai 1945 f"hrte weder zu einem 
Ende der LUV oder der deutschen Sozialversicherung noch zu einer gene-
rellen Aufhebung des bisher geltenden Rechts. Allerdings wurden typisch 
nationalsozialistische Regelungen auûer Kraft gesetzt oder durch spezielle 
Verordnungen der Siegerm$chte ersetzt. Mit dem Fortgelten der Reichsver-
sicherungsordnung blieb auch die Unfallversicherung in den drei westlichen 
Besatzungszonen als selbst$ndiger Versicherungszweig erhalten. Die Auftei-
lung Deutschlands durch die Besatzungsm$chte f"hrte aber auch dazu, dass 
die LBGen, die auûerhalb des Gebietes der drei westlichen Besatzungszonen 
lagen, in das Sozialversicherungssystem eingebaut wurden, was nach dem 
Kriege dort geschaffen wurde.32

30 GVBl. I S. 148.

31 Vgl. H. Deisler, a.a.O. S. 107 f.

32 Vgl. G. Janûen, Festschrift Lauterbach Bd. II, S  48 ff.
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b) Familienausgleichskassen (FAKen)
Ein erster sozialer Erweiterungsbau erfolgte mit dem Gesetz "ber die Gew$h-
rung von Kindergeld und die Errichtung von Familienausgleichskassen (Kinder-
geldgesetz ± KGG) vom 13. November 1954.33 § 15 KGG bestimmte, dass als 
Tr$ger der Kindergeldzahlung bei jeder BG eine FAK errichtet wird. Die FAKen 
waren selbst$ndige K%rperschaften des %ffentlichen Rechts. Als Organe der 
Selbstverwaltung der FAKen bestimmte § 17 KGG die Organe der BGen, bei 
denen sie errichtet waren, mit Ausnahme der Versicherten$ltesten und der 
Vertrauensm$nner. Gesch$ftsf"hrer der FAK war nach § 18 Abs. 1 KGG der 
Gesch$ftsf"hrer der BG, bei der die FAK errichtet war. Bei den FAKen wurden 
somit keine besonderen Organe gebildet, sondern die Organe einer BG waren 
zugleich die Organe der bei ihr errichteten FAK. Dies bedeutete nicht, dass die 
FAK keine eigenen Organe hatte, sondern lediglich, dass die Organe der BG 
kraft Gesetzes zugleich auch die Organe der FAK waren. Das Mitglied eines 
Organs der BG war somit automatisch Mitglied des entsprechenden Organs 
der FAK. Die Organe der FAKen wurden nicht besonders gew$hlt, sondern 
eine Wahl erfolgte nur zu den Organen einer BG, wodurch sich das Ergebnis 
der Wahl zugleich auf die bei der BG errichteten FAK auswirkte. Hierdurch trat 
eine wesentliche Vereinfachung ein.34 Die Gemeinsamkeit der Organe f"hrte 
dazu, dass die FAKen mit dem Tage des Inkrafttretens von Teilen des Gesetzes 
am 16. November 1954 sofort funktionsf$hig waren. Die neuen K%rperschaf-
ten des %ffentlichen Rechts waren organisatorisch und verwaltungsm$ûig mit 
den bereits bestehenden BGen in der Weise verbunden, dass sie zwar recht-
lich selbst$ndig waren, jedoch hinsichtlich ihrer selbstverwaltungsm$ûigen 
Besetzung Personalunion bestand. Auf diese Weise konnten pers%nliche und 
verwaltungsm$ûige Erkenntnisse und Erfahrungen genutzt werden.

Das Kindergeldrecht wurde durch das Kindergeldgesetz vom 14. April 1964 
neu geregelt und die Zahlung des Kindergeldes ab 1. Juli 1964 der Bundesan-
stalt f"r Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung (Kindergeldkasse) in 
N"rnberg zu Lasten des Bundes "bertragen. Bis zu der im Gesetz vorgesehe-
nen Au¯%sung am 31. Juli 1965 hatten die FAKen im Rahmen der Abwicklung 
noch Kindergeld f"r die Zeiten bis zum 30. Juni 1964 zu gew$hren. 35 Dieses 
bereits bei der Errichtung der FAKen praktizierte Verfahren hat sich sp$ter 

33 BGBl. I S. 333.

34 Vgl. H. Lauterbach/E. Wickenhagen, Die Kindergeldgesetzgebung, 2. Auflage 
1958, S. IV/254.

35 Festschrift 1988 - 100 Jahre landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft Hessen-
Nassau, S. 31.
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bei der Errichtung der landwirtschaftlichen Alterskassen, Krankenkassen und 
P¯egekassen abermals bew$hrt.

c) Landwirtschaftliche Alterskassen (LAKen)
Mit Wirkung vom 1. Oktober 1957 wurde die LUV durch das Gesetz "ber 
eine Altershilfe f"r Landwirte vom 27. Juli 1957 (GAL) 36 um die Altershilfe 
f"r Landwirte (LAH) erweitert. Damit wurde im Rahmen der Sozialreform f"r 
die selbst$ndigen hauptberu¯ichen Landwirte neben den Handwerkern als 
der zweiten groûen Gruppe der Selbst$ndigen eine gesetzliche Altershilfe 
geschaffen. Die LAH sah schon damals bewusst von einer Vollversorgung ab, 
da auch k"nftig ein Sitz (das Recht auf Wohnung) und ein Auszug (das Recht 
auf Verp¯egung am Tisch oder in Natur, die Sorge in kranken Tagen usw.) 
durch die zwischen den Hof"bernehmern und Hof"bergebern abzuschlie-
ûenden #bergabevertr$ge gew$hrleistet bleiben sollten. 37 Diese in § 16 GAL 
und seit 1. Januar 1995 als § 49 ALG verankerte Angliederung der LAKen 
an die LBGen ist in organisatorischer Hinsicht eine Parallele zu den FAKen. 
Eine Erweiterung der Organisation in der LAH erfolgte mit der Errichtung der 
Landwirtschaftlichen Alterskasse f"r das Saarland mit Wirkung vom 1. April 
1963. Nach Umstellung der Altershilfe f"r Landwirte in eine Alterssicherung 
der Landwirte (AdL) durch das ASRG 1995 wurde zugleich bestimmt, dass f"r 
die Erf"llung der Aufgaben der AdL bei jeder LBG im Beitrittsgebiet eine LAK 
errichtet wird.38 Mit dem Inkrafttreten des ASRG 1995 zum 1. Januar 1995 
und seine G"ltigkeit f"r ganz Deutschland - im Gegensatz zu dem bis zum 
31. Dezember 1994 wirksam gewesenen GAL in den Grenzen der Bundesre-
publik Deutschland bis zum 2. Oktober 1990 - erstreckte sich gleichzeitig die 
nach § 49 ALG bei der Gartenbau-BG errichtete Alterskasse f"r den Garten-
bau auf die neuen Bundesl$nder.

d) Landwirtschaftliche Krankenkassen (LKKen)
Der weitere Ausbau des Sondersystems der LSV erfolgte zum 1. Oktober 
1972 durch das Gesetz zur Weiterentwicklung der gesetzlichen Krankenversi-
cherung (Gesetz "ber die Krankenversicherung der Landwirte ± KVLG) vom 
10. August 1972.39 § 44 Abs. 1 KVLG bestimmte, dass bei jeder LBG eine 
LKK zu errichten ist. Zugleich wurden nach § 97 Abs. 1 und 109 Abs. 1 KVLG 
die Landkrankenkassen und die Landesverb$nde der Landkrankenkassen mit 

36 BGBl. I S. 1063.

37 Vgl. K. Noell/C. R#ller, Die Altershilfe f#r Landwirte 1957, S. 3.

38 Vgl. Artikel 1, § 111 ALG i.V.m. Artikel 48 ASRG 1995 - BGBl. I, S. 1890/1921/ 
1945.

39 BGBl. I S. 1433.
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der LKK vereinigt, in deren Bezirk sie ihren Sitz hatten. Durch Artikel 8 des 
Gesetzes zur Strukturreform im Gesundheitswesen (Gesundheits-Reformge-
setz ± GRG) vom 20. Dezember 198840 wurde das KVLG weitgehend als 
Zweites Gesetz "ber die Krankenversicherung der Landwirte (KVLG 1989) 
zum 1. Januar 1989 neu gefasst. Die Errichtungsvorschrift ist jetzt in § 17 
Abs. 1 KVLG 1989 normiert.41

Mit der Errichtung einer LBG f"r das Beitrittsgebiet wurde zugleich im Eini-
gungsvertrag auch die Errichtung einer LKK mit Wirkung vom 1. Januar 1991 
bestimmt. Gleichzeitig erstreckte sich die Krankenkasse f"r den Gartenbau 
mit Wirkung vom 1. Januar 1991 auf das Beitrittsgebiet.42 F"r das Gebiet 
des Freistaates Sachsen wurde bei der S$chsischen landwirtschaftlichen 
Berufsgenossenschaften die S$chsische landwirtschaftliche Krankenkasse 
mit Sitz in Neukieritzsch errichtet.43 

e) Landwirtschaftliche P¯egekassen (LPKen)
Eine weitere Erg$nzung erfuhr das agrarsoziale Sondersystem mit der Errich-
tung der LPKen durch das Gesetz zur sozialen Absicherung des Risikos der 
P¯egebed"rftigkeit (P¯ege-Versicherungsgesetz ± P¯egeVG) vom 26. Mai 
1994.44 Artikel 1 des P¯egeVG bestimmte die soziale P¯egeversicherung als 
XI. Buch des Sozialgesetzbuches. Bei jeder Krankenkasse gem$û § 4 Abs. 2 
SGB V wird nach § 46 Abs. 1 Satz 2 SGB XI eine P¯egekasse errichtet. Nach 
dieser Vorschrift und in Verbindung mit Artikel 68 Abs. 4 P¯egeVG wurden 
zum 1. Juni 1994 bei den 21 LKKen jeweils eine LPK errichtet. Entgegen dem 
bisherigen Organisationsgrundsatz, wonach bei jeder LBG eine LAK und eine 
LKK zu errichten ist, ist nach dem Grundsatz des P¯ege-Versicherungsge-
setzes ¹P¯egeversicherung folgt Krankenversicherungª bei jeder LKK eine 
LPK zu errichten. Die Organe der P¯egekassen sind nach § 46 Abs. 2 Satz 2 
SGB XI die Organe der Krankenkassen, bei denen sie errichtet sind.

Diese Bestimmung beinhaltet, dass die Organe einer LKK - Vertreterversamm-
lung, Vorstand und Gesch$ftsf"hrer - im Wege einer abermaligen Organleihe 
die Organe der bei ihr errichteten LPK sind. Die besondere Organisation der 
LSV erbrachte mit der Einf"hrung der gesetzlichen P¯egeversicherung somit 

40 BGBl. I S. 2477/2557.

41 Vgl. hierzu auch § 166 SGB V.

42 Vgl. BGBl. II S. 885/1055 vgl. dort Kapitel VIII Sachgebiet G Abschnitt II und 
Abschnitt III Nr. 1 Buchst. f der Anlage I des Einigungsvertrages .

43 Vgl. hierzu Fuûnote 26 auf Seite 166.

44 BGBl. I S. 1014.
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eine Organleihe von der Organleihe. Zum Begriff der Organleihe wird auf die 
Ausf"hrungen unter Nr. 6 Buchst. b auf Seite 187 f. verwiesen.

f) Verwaltungsgemeinschaft der LSV-Tr"ger
Beim Auf- und Ausbau des landwirtschaftlichen Sozialversicherungssystems 
war in Politik, Berufsstand und Selbstverwaltung eine verwaltungspraktikable 
und ef®ziente Umsetzung des jeweiligen Gesetzesauftrages oberstes Ziel, 
das sich dementsprechend im organisatorischen Aufbau widerspiegelt. So 
entstand eine kostensparende, versichertennahe und damit moderne Sozial-
versicherung eines Berufsstandes ¹aus einer Hand - unter einem Dachª. Diese 
Zielsetzung der Zusammenarbeit der LSV-Tr$ger ist im bis zum 31. Dezember 
2008 geltenden § 18 Abs. 1 KVLG 1989 geregelt, wonach die LKKen, LAKen 
und LBGen verp¯ichtet sind, bei der Erf"llung ihrer Verwaltungsaufgaben und 
bei der Betreuung und Beratung der Versicherten eng zusammenzuarbeiten. 
Dar"ber hinaus haben die LKKen die erforderlichen Verwaltungsstellen zur 
Durchf"hrung der Krankenversicherung und Betreuung der Versicherten zu 
errichten. Gleichzeitig haben die Verwaltungsstellen auch laufende Verwal-
tungsaufgaben f"r die LAKen und LBGen wahrzunehmen. 45 Die LPKen sind 
in diese enge Zusammenarbeit der LSV-Tr$ger "ber die organisatorische 
Anbindung der P¯egekassen an die Krankenkassen mit der Erstattung der 
Verwaltungskosten der P¯egekassen an die Krankenkassen einbezogen, da 
nach § 1 Abs. 3 SGB XI die Aufgaben der Tr$ger der sozialen P¯egeversiche-
rung von den Krankenkassen durchgef"hrt werden, zumal die P¯egekassen 
f"r die Wahrnehmung ihrer Aufgaben selbst kein eigenes Personal haben. 46

g) Haftp¯ichtversicherungsanstalten
Das Unfallversicherungsgesetz f"r Land- und Forstwirtschaft vom 30. Juni 
190047 enthielt die Rechtsgrundlage f"r weitere Einrichtungen der LBGen. 
Danach entstanden bei einigen LBGen Haftp¯ichtversicherungsanstalten. 
Rechtsgrundlage f"r die heute noch bestehenden Haftp¯ichtversicherungsan-
stalten der Gartenbau-BG und f"r die Bereiche der ehemaligen Braunschwei-
gischen landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft und der Land- und 
forstwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft Hessen sind die §§ 140 ff. 
SGB VII. Die Er%ffnung dieses Versicherungszweiges ist im Zusammenhang 
mit der Abl%sung der Unternehmer-Haftp¯ichtversicherung durch die gesetzli-
che Unfallversicherung zu sehen.

45 Vgl. § 18 Abs. 2 S"tze 1 bis 3 KVLG 1989.

46 Vgl. hierzu auch § 46 SGB XI.

47 Vgl. hierzu Fuûnote 9 auf Seite 162. 
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h) Zusatzversorgungseinrichtungen f#r Arbeitnehmer in der Land- und 
Forstwirtschaft

Neben den Tr$gern der LSV ist nach § 1 des Gesetzes "ber die Errichtung einer 
Zusatzversorgungskasse f"r Arbeitnehmer in der Land- und Forstwirtschaft 
(ZVALG) vom 31. Juli 197448 die Zusatzversorgungskasse f"r Arbeitnehmer 
in der Land- und Forstwirtschaft (ZLA) als bundesunmittelbare Anstalt des 
%ffentlichen Rechts am Sitz des Bundesverbandes der landwirtschaftlichen 
Berufsgenossenschaften errichtet worden. Die ZLA hat als Organe eine Vertre-
terversammlung, einen Vorstand und einen Gesch$ftsf"hrer. Gesch$ftsf"hrer 
der ZLA ist der Gesch$ftsf"hrer des Bundesverbandes der landwirtschaft-
lichen Berufsgenossenschaften.49 Nach dem von den Vertragsparteien 
geschlossenen Tarifvertrag "ber eine Zusatzversorgung der Arbeitnehmer in 
der Land- und Forstwirtschaft vom 20. November 197350  wurden die Aufgaben 
des in Kassel ans$ssigen Zusatzversorgungswerkes f"r Arbeitnehmer in der 
Land- und Forstwirtschaft (ZLF) gem$û der #bertragungsvereinbarung vom 
5. September 1975 von der ZLA im Sinne des § 2 Abs. 3 des Tarifvertrages 
durchgef"hrt. 51 Durch die Verwaltungsvereinbarung vom 6. September 1974 
zwischen der ZLA und 18 LBGen wurden wiederum die operativen Aufgaben 
der ZLA von den 18 LBGen wahrgenommen. Die Gartenbau-BG war hiervon 
ausgenommen, da der Tarifvertrag nur die Land- und Forstwirtschaft einbe-
zieht. Im Zuge der Aufgabenmigration auf die ZLA - beginnend ab 1. Januar 
1991 - erfolgt die Aufgabenerledigung der Zusatzversorgung f"r Arbeitnehmer 
in der Land- und Forstwirtschaft nunmehr seit dem 1. Januar 1997 zentral 
am Sitz der ZLA in Kassel. Im Rahmen der Agrarsozialreform mit der Verab-
schiedung des ASRG 1995 wurden das ZVALG ge$ndert und der Tarifvertrag 
von den Tarifpartnern unter dem 25. Februar 1994 neu gefasst und damit die 
Zusatzversorgung ab 1. Juli 1995 auf das Beitrittsgebiet erstreckt.52 

Das ZLF hatte als ehemals beim Amtsgericht in Kassel eingetragener Verein 
die ehrenamtlichen Organe Vorstand und Mitgliederversammlung. Am 28. 
November 2000 wurde das ZLF durch Gr"ndung eines Versicherungsvereins 
auf Gegenseitigkeit (VVaG) umgewandelt und hat seitdem neben der Mitglie-

48 BGBl. I S. 1660.

49 Vgl. §§ 3 und 5 ZVALG.

50 Der Tarifvertrag ist vom BMA mit Wirkung vom 1. Juli 1972 f#r allgemeinverbind-
lich erkl"rt und im Bundesanzeiger Nr. 14 vom 22.01.1974 auf S. 1 ver%ffentlicht 
worden. 

51 Vgl. hierzu auch § 16 ZVALG sowie § 3 Abs. 2 und § 20 Abs. 1 der Satzung des 
ZLF i.d.F. des 2. Nachtrages vom 1. Dezember 1988.

52 Vgl. Artikel 14 ASRG 1995 ± BGBl. I S. 1890/1939 f. 
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derversammlung als weitere Organe einen gesch$ftsf"hrenden Vorstand und 
einen Aufsichtsrat. Im Rahmen dieser organisatorischen &nderung endete die 
Aufgabenwahrnehmung der ZLA f"r das ZLF mit der Erlaubnis des Gesch$fts-
betriebes des ZLF als VVaG am 9. April 2002.

4. Die Verb"nde der LSV-Tr"ger

a) Historische Entwicklung
Der Auf- und Ausbau der LSV-Tr$ger ®ndet seine Parallele auf Verbandse-
bene. Bei der Einf"hrung der LUV ergaben sich im Anfangsstadium groûe 
Schwierigkeiten auf dem Gebiet des Beitragswesens. Hinzu kamen Schwierig-
keiten in der Rentenfestsetzung und Bestimmung der Entsch$digungen nach 
Prozenten sowie Fragen des Heilverfahrens. Auf Vorg$nge f"r die L%sung 
dieser Probleme konnte nicht zur"ckgegriffen werden, so dass es der Er%r-
terung von auftretenden Fragen und des Erfahrungsaustausches unter den 
LBGen bedurfte. Zu einer ersten Konferenz kam es bereits am 10. Mai 1889 
in Berlin, zu der das Reichsversicherungsamt einlud. Dieser Konferenz folgten 
fast allj$hrlich Konferenzen, zuweilen auch zweimal im Jahr, die bis 1898 stets 
in Berlin unter dem Vorsitz des Pr$sidenten des Reichsversicherungsamtes 
stattfanden.

In der im Jahre 1902 in T"bingen durchgef"hrten Konferenz wurde die formelle 
Bildung eines Konferenzverbandes der Deutschen landwirtschaftlichen Berufs-
genossenschaften beschlossen, dem nach und nach alle LBGen beigetreten 
sind. Mit der Bildung des lose organisierten Konferenzverbandes der Deut-
schen landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften in 1902 $nderten sich 
auch die Bezeichnungen der bis dahin stattgefundenen Zusammenk"nfte der 
Teilnehmer. Aus den Konferenzen entwickelte sich der Verbandstag und aus 
der erstmals 1893 einberufenen Kommission wurde der St$ndige Ausschuss, 
der sich schwerpunktm$ûig mit der Aufstellung und Weiterentwicklung der 
land- und forstwirtschaftlichen Unfallverh"tungsvorschriften befasste.

Die ungewisse politische Lage und die Ver$nderung in den Staats$mtern 
nach dem Ende des Ersten Weltkrieges f"hrten am 14. Oktober 1919 in 
Goslar zur Bildung eines auf Satzung beruhenden ¹Verbandes der Deutschen 
landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaftenª. Anl$sslich des 75-j$hrigen 
Gr"ndungsjubil$ums des Verbandes der Deutschen landwirtschaftlichen 
Berufsgenossenschaften wurde vom Bundesverband der landwirtschaftlichen 
Berufsgenossenschaften eine Festschrift herausgegeben, in der die Entwick-
lung und der Ausbau der Dachorganisation der LBGen ausf"hrlich dargelegt 
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sind. Die in diesem Abschnitt aufgef"hrten Ausf"hrungen sind insoweit eine 
Zusammenfassung der wesentlichen Fakten.53

Organe des Verbandes waren der St$ndige Ausschuss und der Verbands-
tag, die wir heute als Vorstand und Mitgliederversammlung kennen. In der 
Folgezeit entwickelte sich der Verband weiter und seine Aufgaben nahmen 
zu. Es folgten Satzungs$nderungen und Satzungsneufassungen, einherge-
hend mit Namens$nderungen des Verbandes, die schlieûlich nach Wiederein-
f"hrung der Selbstverwaltung 54 im Bundesverband der landwirtschaftlichen 
Berufsgenossenschaften (BLB) mit Verabschiedung einer Satzung am 21. 
Januar 1954 m"ndeten. Obwohl die LBGen als Mitglieder des Vereins alle-
samt K%rperschaften des %ffentlichen Rechts sind55, ist der Verband selbst 
auf vereinsrechtlicher Basis begr"ndet worden, wobei stets organisatorische 
&nderungen bei den Tr$gern auch verbandsseitig auf freiwilliger Basis mit ein-
hergehenden Satzungs$nderungen vollzogen worden sind, soweit das Ver-
einsrecht mit dem Selbstverwaltungsrecht der Sozialversicherung vereinbar 
war. Die Satzung aus dem Jahre 1954 einschlieûlich ihrer 13 Nachtr$ge wurde 
durch die von der Mitgliederversammlung am 13. Oktober 1993 beschlossene 
Neufassung der Satzung des Verbandes ersetzt. Eine abermalige Neufassung 
der Verbandssatzung erfolgte auf der Jahrestagung in Erfurt am 22. Novem-
ber 2002, nachdem die Verbandssatzung aufgrund der zahlreichen &nderun-
gen durch den am 9. November 2001 in Horn-Bad Meinberg beschlossenen 
dritten Satzungsnachtrag der Aktualisierung bedurfte. Wegen der Vielzahl der 
&nderungen wird auf die Ausf"hrungen unter Nr. 5 Buchst. c auf Seite 180 ff. 
verwiesen.

Neben der Mitgliederversammlung hat der Verband als weiteres Organ nach 
dem Vereinsrecht satzungsm$ûig einen aus neun Personen bestehenden Vor-
stand, von denen je drei den Gruppen der versicherten Arbeitnehmer, der 
Arbeitgeber und der Selbst$ndigen ohne fremde Arbeitskr$fte angeh%ren. Die 
Mitglieder des Vorstandes werden von der Mitgliederversammlung aus dem 

53 Vgl. H. Deisler, a.a.O. S. 37 ff.

54 Vgl. Gesetz #ber die Selbstverwaltung und #ber &nderungen von Vorschrif -
ten auf dem Gebiet der Sozialversicherung (Selbstverwaltungsgesetz) vom 
22.02.51 ± BGBl. I S. 124 und 13.08.52 ± BGBl. I S. 421.

55 Die Verbandsmitgliedschaft ist in § 3 der Verbandssatzung - abgedruckt in der 
Festschrift: 75 Jahre Bundesverband der landwirtschaftlichen Berufsgenos-
senschaften, S  80/84 f. - geregelt. Von den 20 LBGen und der Gartenbau-BG 
waren mit Ausnahme der S"chsischen LBG im Jahre 1994 alle Tr"ger der LUV 

Mitglieder des BLB. Die S"chsische LBG trat dem BLB als Mitglied mit Wirkung 
vom 01.01.1996 bei.
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Kreise der Vorstandsmitglieder der LBGen getrennt f"r jede Gruppe auf Vor-
schlag der anwesenden Gruppenvertreter (Delegierte) der LBGen gew$hlt. 
Dem Vorstand geh%rt der Hauptgesch$ftsf"hrer des BLB mit beratender 
Stimme an, der die laufenden Verwaltungsgesch$fte f"hrt und insoweit den 
BLB gerichtlich oder auûergerichtlich vertritt und die Stellung eines beson-
deren Vertreters im Sinne des § 30 BGB hat.56 Zur Erlangung der Rechts-
f$higkeit wurde der BLB am 18. Februar 1957 in das Vereinsregister beim 
Amtsgericht Kassel eingetragen.57

b) Der Ausbau auf Verbandsebene
Mit der Einf"hrung der LAH wurde nach § 22 Abs. 1 GAL beim BLB der 
Gesamtverband der landwirtschaftlichen Alterskassen (GLA) als K%rperschaft 
des %ffentlichen Rechts errichtet. Im Zuge der Einf"hrung der Krankenversi-
cherung der Landwirte wurde nach § 56 Abs. 1 KVLG (jetzt § 34 Abs. 1 Satz 
1 KVLG 1989) beim GLA der Bundesverband der landwirtschaftlichen Kran-
kenkassen (BLK) ebenfalls als K%rperschaft des %ffentlichen Rechts errichtet. 
Zugleich wurde nach § 109 Abs. 1 Satz 2 KVLG der Bundesverband der Land-
krankenkassen mit dem BLK vereinigt.

Mitglieder des GLA sind nach § 53 ALG die LAKen, w$hrend nach § 34 Abs. 
1 Satz 1 KVLG 1989 i.V.m. § 212 Abs. 2 SGB V die LKKen den BLK bei dem 
GLA bilden. Der BLK nimmt nach § 53 SGB XI zugleich die Aufgaben als 
Bundesverband der LPKen war. Im Gegensatz zum BLB, wo die vereinsrecht-
liche Mitgliedschaft der LBGen durch schriftlichen Beitritt und damit freiwillig 
erfolgt, handelt es bei den Mitgliedschaften der LAKen beim GLA und den 
LKKen einschlieûlich der LPKen beim BLK um gesetzliche Zwangsmitglied-
schaften.58  

Nach § 55 ALG werden beim GLA als Selbstverwaltungsorgan eine Vertreter-
versammlung und ein Vorstand gebildet. In die Vertreterversammlung des GLA 
w$hlt der Vorstand jeder LAK zwei Mitglieder, wobei ein Mitglied der Gruppe 
der Arbeitgeber und das andere Mitglied der Gruppe der Selbst$ndigen ohne 
fremde Arbeitskr$fte angeh%ren muss. Ebenso ist f"r jedes Mitglied ein Stell-
vertreter zu w$hlen. Der Stellvertreter muss Mitglied oder stellvertretendes 
Mitglied des Vorstandes einer LAK sein muss.

56 Vgl. §§ 5, 10, 12, 16 u. 21 sowie den Anhang der Verbandssatzung, a.a.O.

57 Vgl. den Anhang der Verbandssatzung, a.a.O. 

58 Vgl. hierzu im Einzelnen § 53 ALG f#r die LAKen, § 34 Abs. 1 Satz 1 KVLG 1989 
i.V.m. § 212 Abs. 2 SGB V f#r die LKKen und § 53 Abs. 1 SGB XI i.V.m. § 217 
SGB V f#r die LPKen sowie § 3 Abs. 1 bis 3 und § 26 der Satzung des BLB f#r 

die LBGen.
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Der sich aus sechs Mitgliedern zusammensetzende Vorstand des GLA wird 
aus der Mitte der Vertreterversammlung gew$hlt. Die Mitglieder geh%ren je zur 
H$lfte der Gruppe der Arbeitgeber und der Gruppe der Selbst$ndigen ohne 
fremde Arbeitskr$fte an. F"r jedes Mitglied ist ein Stellvertreter zu w$hlen.

Die Selbstverwaltungsorgane des BLK sind nach § 35 Abs. 1 Satz 1 KVLG 1989 
die Selbstverwaltungsorgane des GLA. Die Mitglieder der Selbstverwaltungsor-
gane des BLK wirken in Angelegenheiten des KVLG 1989 nach § 14 Abs. 2 
der Verbandssatzung nicht mit, wenn sie nicht nach dem KVLG 1989 versi-
chert sind oder nicht die W$hlbarkeitsvoraussetzung nach § 51 Abs. 4 SGB 
IV erf"llen. An ihre Stelle treten die Stellvertreter, die nach dem KVLG 1989 
versichert sind. Sind solche Stellvertreter nicht in gen"gender Zahl vorhan-
den, w$hlt der Vorstand der LKK, die das nicht mitwirkende Mitglied entsandt 
hat, eines seiner Mitglieder in die Vertreterversammlung des BLK. So wie 
"ber § 35 Abs. 1 Satz 1 KVLG 1989 eine Personalunion in den Selbstver-
waltungsorganen des GLA und BLK angestrebt wird, ist § 14 Abs. 4 der Ver-
bandssatzung eine Grundlage der Personalunion in den Vorsitz$mtern der 
Selbstverwaltungsorgane. Danach sind die Vorsitzenden und stellvertreten-
den Vorsitzenden der Selbstverwaltungsorgane des BLK die Vorsitzenden und 
stellvertretenden Vorsitzenden der Selbstverwaltungsorgane des GLA.

Ist der Vorsitzende oder stellvertretende Vorsitzende eines Selbstverwaltungsor-
gans des GLA kraft Gesetzes von der Mitwirkung in den Selbstverwaltungsorga-
nen des BLK ausgeschlossen, so wird der Vorsitzende oder der stellvertretende 
Vorsitzende des entsprechenden Selbstverwaltungsorgans des BLK unter 
Ber"cksichtigung der Zugeh%rigkeit zu den einzelnen Gruppen in der ersten 
Sitzung des betreffenden Selbstverwaltungsorgans aus dessen Mitte f"r die 
Dauer der Wahlzeit gew$hlt.

Die laufenden Verwaltungsgesch$fte mit der Leitung und Beaufsichtigung des 
gesamten Dienstes der drei in Kassel ans$ssigen Spitzenverb$nde der LSV 
werden in Realunion von einem auf Lebenszeit angestellten Gesch$ftsf"hrer 
wahrgenommen. § 56 Abs. 1 ALG bestimmt hierzu, dass der Gesch$ftsf"hrer 
und der Stellvertreter des Gesch$ftsf"hrers des GLA der Gesch$ftsf"hrer und 
der stellvertretende Gesch$ftsf"hrer des BLB sind. Von der im Gesetz vorgege-
benen abweichenden Regelung f"r den Stellvertreter des Gesch$ftsf"hrers 
ist nach § 23 Abs. 1 Satz 2 der Satzung des GLA Gebrauch gemacht worden, 
wonach die Vertreterversammlung auf Vorschlag des Vorstandes einen ande-
ren Stellvertreter des Gesch$ftsf"hrers w$hlen kann. Gleiches gilt nach § 35 
Abs. 2 Satz 4 KVLG 1989 und § 29 Abs. 1 Satz 2 der Satzung f"r den BLK.

Nach dem Ausscheiden des stellvertretenden Hauptgesch$ftsf"hrers des BLB 
Ende Februar 2006 w$hlte die Mitgliederversammlung am 29. November 2006 
in Landshut auf Vorschlag des Vorstandes den amtierenden stellvertretenden 
Gesch$ftsf"hrer des GLA zum neuen stellvertretenden Hauptgesch$ftsf"h-



177Organisation und Selbstverwaltung der LSV

rer des BLB. Nachdem auch der Stellvertreter des Gesch$ftsf"hrers des BLK 
Ende M$rz 2007 ebenfalls wegen Erreichens der Altersgrenze aus seinem 
Amt ausschied, machte der Vorstand keinen Vorschlag an die Vertreterver-
sammlung zur Wahl eines neuen stellvertretenden Gesch$ftsf"hrers des BLK. 
Durch dieses Vorgehen der Selbstverwaltung ist nunmehr auf Verbandsebene 
auch im Amt des Stellvertreters des Gesch$ftsf"hrers erstmals eine Personal-
union seit dem 1. April 2007 gegeben. 

5. Organisatorischen $nderungen in der LSV seit dem Jahre 
2000

a) Ausgangslage
Die Agrarsozialreform im Jahr 1995 bewirkte - wie unter Nr. 2 Buchst. c auf 
Seite 166 f. ausgef"hrt - erste organisatorische &nderungen in der j"nge-
ren Vergangenheit der LSV, da die deutsche Landwirtschaft im Rahmen der 
Gemeinsamen Agrarpolitik der Europ$ischen Gemeinschaft bzw. Union seit 
Jahrzehnten einem stetigen Strukturwandel unterworfen ist. Dieser Struk-
turwandel spiegelt sich in der Entwicklung der Zahlen der Mitglieder und 
Versicherten in den einzelnen Bereichen der LSV wider und trug auch zu 
einer ung"nstigen Entwicklung der Solidargemeinschaft bei. So stehen bei-
spielsweise in der AdL bereits gegenw$rtig einem Betragszahler zwei Lei-
stungsempf$nger gegen"ber. Das Finanzengagement des Bundes von rd. 60 
v. H. in der LSV ist seine Einstandsp¯icht f"r den gewollten Strukturwandel 
der Landwirtschaft aber auch Begr"ndung einer st$rkere Ein¯ussnahme f"r 
eine sparsame und wirtschaftliche Mittelverwendung und aufgrund seiner 
De®zithaftung in der AdL seit Anfang 1995. Eine parallele Ausrichtung der 
Strukturen der Verwaltungen der LSV an den fortschreitenden Strukturwan-
del der Landwirtschaft war und ist somit eine Zwangsl$u®gkeit. Der Bericht 
des Bundesrechnungshofs zur Neugestaltung der Organisationsstrukturen in 
der landwirtschaftlichen Sozialversicherung vom 28. Mai 1999 sah hierzu als 
Maximalforderung die B"ndelung der drei Verb$nde der LSV und der je 20 
LBGen, LAKen, LKKen und LPKen in einem Bundestr$ger, der Bundesversi-
cherungsanstalt f"r Landwirtschaft, mit 20 bis zum Jahre 2007 bestehenden 
unselbst$ndigen Regionalverwaltungsstellen vor. Ebenso wurde die Zersplit-
terung der Informationstechnik mit 13 Rechen- und 8 Entwicklungszentren als 
zu aufwendig gesehen.

In der weiteren Diskussion in der Politik, im Berufsstand, in der Selbstverwal-
tung und in den Verwaltungen waren die unterschiedlichsten Sichtweisen und 
Interessen einer konsensf$higen Zustimmung aller Beteiligten zuzuf"hren. 
Das Bundesministerium f"r Ern$hrung, Landwirtschaft und Forsten (BML) 
unterbreitete am 21. Juni 1999 f"nf Modellvorschl$gen zur Neuorganisation 
der LSV. In dem von den Tr$gern und Verb$nden der LSV aufgestellten und 
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in Suhl auf der Jahrestagung am 22. September 1999 beschlossenen Positi-
onspapier zur Neugestaltung und Verbesserung der Organisationsstrukturen 
in der LSV ®nden sich wesentliche Teile von zwei Modellen des BML wieder, 
die mit einigen &nderungen schlieûlich in dem weitestgehend seit 1. August 
2001 wirksamen Gesetz zur Organisationsreform in der landwirtschaftliche 
Sozialversicherung (LSVOrgG)59 m"ndeten.

b) Die $nderungen auf Tr"gerebene
Im Rahmen dieses Beitrags k%nnen die vielf$ltigen organisatorischen 
&nderungen durch das LSVOrgG nicht alle aufgez$hlt und ihre Auswirkungen 
dargestellt werden. Vielmehr soll anhand der wesentlichen &nderungen die 
Zielsetzung des Gesetzes verdeutlicht werden.

Schon im Vorfeld des Gesetzgebungsverfahrens fusionierten nach den am 15. 
Juni 2000 freiwillig gefassten Beschl"ssen der Vertreterversammlungen der 
Badischen LBG und der W"rttembergischen LBG mit Errichtung der Landwirt-
schaftlichen Berufsgenossenschaft Baden-W"rttemberg zum 1. September 
2000 nach § 118 Abs. 1 Satz SGB VII. Bereits im April 1999 hatten die Vertre-
terversammlungen der LBG Unterfranken, der LBG Oberfranken und Mittel-
franken und der LBG Oberbayern entsprechende Fusionsbeschl"sse gefasst. 
Das Bayerische Staatsministerium f"r Arbeit und Sozialordnung, Familie, 
Frauen und Gesundheit genehmigte die zum 1. Januar 2001 erfolgte Vereini-
gung mit der Errichtung der Land- und forstwirtschaftlichen Berufsgenossen-
schaft Franken und Oberbayern bereits am 16. Juni 1999 gem$û § 118 Abs. 1 
Satz 2 SGB VII. Die bei den LBGen errichteten LAKen und LKKen und die bei 
den LKKen errichteten LPKen folgen den Fusionen kraft gesetzlicher Bestim-
mungen, wie sie unter Nr. 3 Buchst. c, d und e auf Seite 169 ff. aufgef"hrt sind. 
Im Folgenden wird nach der maûgeblichen Norm "ber die Vereinigungen von 
Tr$gern der LUV im SGB VII sprachlich weiterhin auf die LBGen abgestellt, 
obwohl jeweils eine LBG, LAK, LKK und LPK eine Verwaltungsgemeinschaft 
bilden und insoweit immer alle Tr$ger einer Verwaltungsgemeinschaft von 
organisatorischen &nderungen betroffen sind.

Die noch Anfang des Jahres 2000 auf 20 lautende Zahl der LBGen sollte 
durch Vereinigungen mehr als halbiert werden. Im Entwurf des LSVOrgG war 
vorgesehen60, die im Fr"hjahr 2001 verbliebenen 17 Tr$ger der LUV durch 
weitere freiwillige Vereinigungen oder per Rechtsverordnung zum 1. Januar 
2003 auf neun zu reduzieren. Dieser Ansatz m"ndete schlieûlich in den beiden 

59 BGBl. I S. 1600.

60 Vgl. Artikel 1 Nr. 1 Buchst. a und Nr. 3 der Bundestagsdrucksache 14/5314 vom 
13.02.2001.
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gleichlautenden Entschlieûungsantr$ge des Deutschen Bundestages und des 
Bundesrates61, die vorgesehenen Vereinigungen auf freiwilliger Entscheidung 
der Selbstverwaltung bis zum 1. Januar 2003 herbei zuf"hren. In den Jahren 
zu Beginn dieses Jahrhunderts fasste die Selbstverwaltung die notwendigen 
und f"r viele Beteiligte nicht leichten Beschl"sse f"r die f"nf weiteren Vereini-
gungen und damit eine Reduzierung auf neun LBGen.62

Die Selbstverwaltungsorgane wurden im Wege von #bergangsregelungen 
bis zur Sozialversicherungswahl im Jahr 2005 entsprechend den Vereinigun-
gen zusammengelegt und entsprechend der Gr%ûe der vorherigen Tr$ger 
ein gewichtetes Stimmrecht bei der LBG Nordrhein-Westfalen und der LBG 
Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland, LBG Franken und Oberbayern ein-
gef"hrt. Die LBG Niedersachsen-Bremen hatte neben der auf 60 Mitglieder 
begrenzten Vertreterversammlung - wovon die Hannoversche LBG 30 Mit-
glieder, die LBG Oldenburg-Bremen 20 Mitglieder und die Braunschweigische 
LBG 10 Mitglieder einbrachte - 30 weitere Mitglieder in einem Beirat gef"hrt. 
Die satzungsm$ûige Neuausrichtung und damit die reduzierte Zusammen-
setzung der Selbstverwaltungsorgane der LBGen von 765 Mandatstr$gern im 
Jahre 1999 auf gegenw$rtig 498 erfolgte durch autonom gesetztes Recht der 
Selbstverwaltung mit Wirksamkeit zum 1. Juni 2005, dem Tag der 10. Sozial-
versicherungswahlen seit Wiedereinf"hrung der Selbstverwaltung nach dem 
Krieg.

Die Organisation der LSV ist den geschrumpften Mitglieder- und Versicherten-
zahlen durch die Straffung der Verwaltungsstrukturen und der Verlagerungen 
von Kompetenzen von den Tr$gern auf die Spitzenverb$nde der LSV ange-
passt worden. Weitere &nderungen auf Tr$gerebene ®nden somit sich im 
Aufgabenzuwachs der Spitzenverb$nde der LSV. Bevor auf die &nderungen 
auf Verbandsebene eingegangen wird, bleibt an dieser Stelle festzuhalten, 
dass durch die politischen Vorgaben auf EG- und EU-Ebene in den zur"ck-
liegenden Jahrzehnten phasenweise starke strukturelle Ver$nderungen der 
deutschen Landwirtschaft bewirkt wurden. Das landwirtschaftliche Sozial-
recht (LSR) war in dem zur"ckliegenden Zeitraum Voraussetzung und Mittel 
des Ausgleichs und der Abfederung der wirtschaftlichen Rahmenbedingun-

61 Vgl. Bundestagsdrucksache 14/6585 vom 04.07.2001 und Bundesratsdrucksa-
che 542/01 vom 13.07.2001.

62 Die Fusionen, die Bezeichnungen und die Sitze der neu errichteten Tr"ger der 
LUV, weitere Erl"uterungen #ber einen Sonderfall der Aufsichtsf#hrung und die 
nicht von Fusionen betroffenen LBGen sind im Anhang des Beitrages aufge-
f#hrt. 
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gen.63 Gleichzeitig war und ist das LSR aber auch Grundlage und Motor der 
Organisation der LSV.

c) Die $nderungen auf Verbandsebene
Die Hauptaufgabe der Spitzenverb$nde der LSV besteht in der Unterst"tzung 
ihrer Mitglieder bei der Erf"llung ihrer gesetzlichen Aufgaben. Dazu arbei-
ten die Verb$nde eng zusammen. Strukturell wird zwischen operativen Auf-
gaben gegen"ber den Versicherten (z. B. Rentenzahlverfahren in der AdL) 
und Steuerungsaufgaben gegen"ber den regionalen Versicherungstr$gern 
zur Optimierung der Betreuungsaufgaben unterschieden. Das noch im Jahr 
2001 dezentral strukturierte Informationssystem der LSV (IS LSV) ist durch 
die Mitte des Jahres 2005 abgeschlossene Migration der vormals 13 Betriebs-
zentren in dem bei der Gartenbau-BG installiertem gemeinsamen Rechen-
zentrum der Tr$ger der LSV sowie in den drei "ber die Spitzenverb$nde der 
LSV zentral gesteuerten Entwicklungszentren nunmehr im Projektvorhaben 
IS 2001 zukunftsorientiert ausgerichtet. Bei der Verwaltung des gemeinsa-
men Rechenzentrums durch den GLA wirken die Vertreter des BLB aus der 
Gruppe der versicherten Arbeitnehmer in den Selbstverwaltungsorganen des 
GLA mit. 

F"r den betriebswirtschaftlichen Bereich konnten die weiterentwickelten Soft-
ware-Module Personal, Finanzen, Beschaffung und Controlling bereits im Jahr 
2004 produktiv bei den Tr$gern und Verb$nden der LSV eingef"hrt werden. 
Weiterhin steuern die Spitzenverb$nde die Vereinheitlichung der Gesch$fts-
prozesse der regionalen Tr$ger mit dem Ziel, darauf aufbauend gemeinsam 
mit den Tr$gern eine einheitliche Software in der LSV f"r die Bereiche des Lei-
stungs-, Kataster- und Beitragswesens zu entwickeln. Die Software-Entwick-
lung nach § 58b Abs. 4 ALG mit Umsetzung des Projektvorhabens IS 2001 
erfolgt durch die Spitzenverb$nde in enger Zusammenarbeit mit den LSV-
Tr$gern. Das IS 2001 hat die Abl%sung der dezentral konzipierten Anwen-
dung des IS LSV zum Ziel. Ab dem Jahre 2008 soll die Altanwendung IS 
LSV vollst$ndig abgel%st sein. Durch die Straffung des Bereichs Informati-
onstechnik und die Ausrichtung der Verwaltungst$tigkeit der LSV-Tr$ger nach 
einheitlichen Grunds$tzen f"r eine wirtschaftliche Gestaltung der Aufbau- und 
Ablauforganisation werden die Gesch$ftsprozesse angeglichen und Kosten-
einsparungen erzielt.

Diese Aufgaben werden zun$chst unterst"tzt durch die Aufstellung von Kri-
terien f"r Qualit$tsvergleiche zwischen den Mitgliedern nach § 58b Abs. 2 

63 Vgl. G. Janûen/R. Gelbke, Das landwirtschaftliche Sozialrecht im Rahmen des 
40j"hrigen Bestehens der Deutschen Gesellschaft f#r Agrarrecht, in Agrar- und 
Umweltrecht 2005, S. 8 f.
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Buchst. d ALG. Inzwischen wird die Organisation und Durchf"hrung des 
Qualit$ts- und Wirtschaftlichkeitswettbewerbs (Benchmarking) in Form von 
Detailanalysen in den Bereichen LBG- und LAK-Leistung als Prozessana-
lyse durchgef"hrt. Auch die Personalbewirtschaftung der Versicherungstr$ger 
folgt einheitlichen ebenfalls von den Spitzenverb$nden der LSV aufgestellten 
Grunds$tzen zur Personalbedarfsmessung, die auf dem vom Bundesministe-
rium des Innern herausgegeben Handbuch f"r die Personalbedarfsermittlung 
in der Bundesverwaltung basiert.

Der GLA hat die Kopfstellenfunktion bei der Daten"bermittlung und dem Daten-
austausch inne. In der beim GLA gef"hrten Stammsatzdatei sind alle Personen 
und Unternehmen aufzunehmen, die von einer LAK, LKK oder LBG eine Mit-
gliedsnummer erhalten haben. Weiterhin obliegt dem GLA der Abschluss von 
Vertr$gen f"r die LAKen mit anderen Tr$gern der Sozialversicherung und Leis-
tungserbringern, soweit dies einer wirtschaftlichen Aufgabenerf"llung dient. 
In Abstimmung mit den LAKen hat der GLA Abgrenzungskriterien entwickelt, 
bei deren Vorliegen die weitere Bearbeitung von Leistungen mit Auslandsbe-
r"hrung durch den GLA erfolgt. Ebenso obliegt dem GLA als Kopfstelle der 
Datenaustausch mit den Finanz- und Katasterbeh%rden. Auch baute der GLA 
ein Rehahabilitations-Informationssystem auf.

Der Vorstand des GLA hat bereits Ende 2001 verbindliche Vorgaben zum Bei-
tragseinzug in der AdL beschlossen. Die zentrale Rentenauszahlung erfolgt 
durch den GLA seit Ende Januar 2002. In diesem Zusammenhang wurden 
auch die Bahnen der Finanzstr%me in der AdL einschlieûlich der Bundesmittel 
mit ihrer Ausrichtung auf den GLA erheblich ge$ndert und verk"rzt.

Die schwerpunktm$ûige Aufgabenverlagerung auf den GLA ergibt sich aus 
der verst$rkten Ein¯ussm%glichkeit des Bundes wegen seines erheblichen 
Finanzengagements und seiner De®zithaftung in der AdL. Der GLA untersteht 
als bundesunmittelbare K%rperschaft des %ffentlichen Rechts der Aufsicht des 
Bundesversicherungsamtes. Der BLB als eingetragener Verein ist dagegen 
einer Beaufsichtigung entzogen, wenngleich dem Bundesrechnungshof ein 
abgeleitetes Pr"frecht f"r den BLB aufgrund der Bundesgarantie f"r bun-
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desunmittelbare Tr$ger der LUV zukommt.64 Aus diesem Blickwinkel ist eine 
Aufgabenh$ufung durch den Gesetzgeber beim GLA nur konsequent.

Zur weiteren Ein¯ussnahme des Bundes auf die LSV geh%ren seit Wirksamkeit 
des LSVOrgG das Bundesministerium f"r Ern$hrung, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz (BMELV) den Selbstverwaltungsorganen des GLA und BLK 
und das Bundesministerium f"r Arbeit und Soziales (BMAS) den Selbstverwal-
tungsorganen des GLA mit beratender Stimme an. Die Beschl"sse in der Mit-
gliederversammlung des BLB und in den Vertreterversammlungen des GLA 
und BLK werden mit der Mehrheit der gewichteten Stimmen nach den in den 
Verbandssatzungen bestimmten Schl"sselzahlen gefasst. 65

Die im Jahr 1925 eingerichtete Hauptstelle f"r Unfallverh"tung - heute Haupt-
stelle f"r Sicherheit und Gesundheitsschutz - ist als besondere Einrichtung 
des BLB zur Unterst"tzung der LBGen im Rahmen der Pr$vention in der LUV 
t$tig. Die Spitzenverb$nde der LSV unterst"tzen ihre Mitglieder ebenso durch 
das Bereitstellen einer Pr"fungs- und Beratungsstelle f"r die Gesch$fts-, 
Rechnungs- und Betriebsf"hrung der Mitglieder. Sie beurteilen Rechtsfragen 
von grunds$tzlicher Bedeutung f"r die Mitglieder, um eine einheitliche Rechts-
anwendung zu gew$hrleisten, und entscheiden bei Zust$ndigkeitskon¯ikten 
zwischen den Mitgliedern. Ferner organisieren sie die beru¯iche Aus-, Fort- 
und Weiterbildung der Besch$ftigten der Tr$ger der LSV durch die Einrichtung 
und den Betrieb des Fachbereichs Landwirtschaftliche Sozialversicherung der 
Fachhochschule des Bundes f"r %ffentliche Verwaltung und des Verwaltungs-
seminars f"r landwirtschaftliche Sozialversicherung in Kassel. Im Rahmen 
der weiteren organisatorischen Neuausrichtung der Spitzenverb$nde der LSV 
haben die Verbandsvorst$nde die Bereiche 1. Gemeinsame Angelegenheiten, 
2. Leistung, 3. Versicherungsverh$ltnisse, Mitgliedschaft, Beitrag, 4. Pr$ven-
tion (Sicherheit und Gesundheitsschutz), und 5. Informationstechnik die Ver-
waltungsstrukturen verbands"bergreifend gestrafft.

64 § 112 Abs. 1 Satz 2 BHO bestimmt, dass auf Verb"nde und Arbeitsgemeinschaf-
ten der in Satz 1 genannten Sozialversicherungstr"ger § 111 BHO - Pr#frecht 
des Bundesrechnungshofes (BRH) - unabh"ngig von ihrer Rechtsform anzu-
wenden ist, wenn Mitglieder dieser Verb"nde und Arbeitsgemeinschaften der 
Pr#fung durch den BRH unterliegen. Da nach § 112 Abs. 1 Satz 1 BHO die 
Gartenbau-BG und die LBG Mittel- und Deutschland wegen der Bundesgaran-
tie nach § 120 SGB VII der Pr#fung durch den BRH unterliegen, leitet sich somit 
ein Pr#frecht des BRH f#r den BLB ab.

65 Vgl. hierzu § 55 Abs. 5 ALG und 35 Abs. 1 Satz KVLG 1989 sowie § 58b Abs. 1 
Satz 4 ALG, § 14 Satzung des BLB, § 18 Satzung des GLA und § 24 der Sat-
zung des BLK.
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Die Verlagerung von Querschnitts- und Steuerungsaufgaben auf die Spitzenver-
b$nde der LSV zielt auf ein wirtschaftliches Verwaltungshandeln, eine st$r-
kere Ein¯ussnahme des Bundes aufgrund seines Finanzengagements in der 
LSV und die Zukunftsfestigkeit des agrarsozialen Sicherungssystems ab. Ent-
sprechend der Schwachstellenanalyse des BMELV und BMAS vom 27. April 
2007 und des Berichts des Bundesrechnungshofes vom 30. Juli 2007 sind die 
Zielsetzungen des Gesetzgebers nicht alle erf"llt worden. Die Bewertung der 
2001 beschlossenen Organisationsreform der LSV sagt im Kern aus, dass 
zwar das Organisationsgesetz in Teilen erfolgreich umgesetzt worden ist, wie 
z. B. mit der Errichtung eines gemeinsamen Rechenzentrums der LSV. Es 
mangele aber nach wie vor an einer zukunftssicheren Struktur aufgrund der 
derzeitigen Aufgabenkompetenzen bei den Tr$gern und Verb$nden der LSV 
und der beschr$nkten Ein¯ussnahme des Bundes auf das agrarsoziale Siche-
rungssystem.

Der Bundesrechnungshof unterbreitete in seinem Bericht "ber die Umsetzung 
und Weiterentwicklung der Organisationsreform in der LSV die Errichtung je 
einer bundesweit zust$ndigen LBG, LAK, LKK und LPK mit einer gemein-
samen Hauptverwaltung und gemeinsamen Organen sowie vier regionalen 
Auûenstellen f"r den Bereich der operativen Aufgaben. 66

Bevor die aktuellen gesetzlichen Ansatzpunkte der organisatorischer &nde-
rungen der LSV behandelt werden, werden im folgenden Abschnitt zun$chst 
die Besonderheiten der Selbstverwaltung im Bereich der LSV darstellt, um 
auch k"nftige Organisationsstrukturen der LSV besser nachvollziehen zu 
k%nnen.

6. Die Besonderheiten der Selbstverwaltung im Bereich der LSV

a)  Die Wiedereinf#hrung der Selbstverwaltung nach dem Zweiten Welt-
krieg

Die seit Einf"hrung der LUV bestehende ehrenamtliche Mitwirkung der landwirt-
schaftlichen Unternehmer in den Organen der Berufsgenossenschaften erfuhr 
durch das Selbstverwaltungsgesetz in der Fassung vom 13. August 1952 mit 
der Einf"hrung der Drittelparit$t in der LUV in Ausgestaltung der zus$tzlichen 
Gruppe der versicherten Arbeitnehmer eine wesentliche Ver$nderung, die 
sich bis zum heutigen Tage bew$hrt hat. F"r den Bereich der LUV waren 
zwei &nderungsgesetze zum Selbstverwaltungsgesetz von herausragender 
Bedeutung. So wurden nach Artikel 3 § 1 des Siebenten Gesetzes zur &nde-

66 Vgl. hierzu Drucksache des Deutschen Bundestages 16/6147 vom 30. Juli 
2007.
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rung des Selbstverwaltungsgesetzes vom 3. August 196767 die Wahlen zu 
den Vertreterversammlungen der LBGen so lange ohne Wahlhandlung durch-
gef"hrt, bis die Wahlberechtigten in ihrer Gruppenzugeh%rigkeit hinreichend 
erfasst und mit Wahlausweisen versehen werden k%nnen. Dieses sogenannte 
Berufungsverfahren durch den Bundesminister f"r Arbeit und Sozialordnung 
im Einvernehmen mit dem Bundesminister f"r Ern$hrung, Landwirtschaft und 
Forsten bei den bundesunmittelbaren LBGen und den Aufsichten der lan-
desunmittelbaren LBGen wurde durch Artikel 2 des Gesetzes zur Einf"hrung 
des passiven Wahlrechts f"r Ausl$nder bei den Sozialversicherungswahlen 
und zur &nderung weiterer Vorschriften (2. Wahlrechtsverbesserungsgesetz) 
vom 10. August 199268 mit Wirkung zum 31. Dezember 1993 aufgehoben.

Mehrere einschneidende &nderungen enthielt das Gesetz zur Weiterentwick-
lung des Selbstverwaltungsrechts und zur Vereinfachung des Wahlverfah-
rens (Achtes Gesetz zur &nderung des Selbstverwaltungsgesetzes) vom 7. 
August 1973.69 Danach wurde bei der Gartenbau-BG die bisherige Drittel-
parit$t (Arbeitnehmer, Arbeitgeber, Selbst$ndige ohne fremde Arbeitskr$fte) 
durch die parit$tische Zusammensetzung von Vertretern aus den Gruppen 
der Arbeitnehmer und Arbeitgeber ersetzt. Bei den "brigen LBGen ist seitdem 
bei der Wahl des Gesch$ftsf"hrers und seines Stellvertreters oder der Mitglie-
der der Gesch$ftsf"hrung und in anderen wichtigen Fragen eine getrennte 
Abstimmung und Mehrheit in jeder der drei Gruppen erforderlich. Auûerdem 
hat bei den LBGen der Vorsitz in den Organen zwischen den einzelnen Grup-
pen regelm$ûig zu wechseln.70

Soweit im Folgenden die Besonderheiten der Organisation und der Selbst-
verwaltung im Bereich der LSV herausgearbeitet werden, wird auf das gegen-
w$rtig geltende Recht und damit auf das Vierte Buch des Sozialgesetzbuches 
- Gemeinsame Vorschriften f"r die Sozialversicherung (SGB IV) vom 23. 
Dezember 197671 abgestellt. Das Selbstverwaltungsgesetz mit seinen zahl-
reichen &nderungen in der Zeit von 1951 bis 1974 wurde ohne wesentliche 
materielle &nderungen durch das seit dem 1. Juli 1977 wirksame SGB IV 
ersetzt. Soweit dar"ber hinaus noch weitere Vorschriften f"r den Bereich der 
LSV Anwendung ®nden, sind sie bereits entsprechend aufgef"hrt.

67  BGBl. I S. 845/856.

68  BGBl. I S. 1494.

69  BGBl. I S. 957.

70 Vgl. C. Becher, Wegweiser f#r die Wahlen der Sozialversicherung, 5. Auflage 
1974, E 504 Rz. 18.

71 BGBl I S. 3845.
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b) Organe der LSV-Tr"ger
Nach § 29 Abs. 2 SGB IV wird die Selbstverwaltung durch die Versicherten 
und die Arbeitgeber ausge"bt, soweit § 44 SGB IV nichts Abweichendes 
bestimmt. Bei den Tr$gern der LUV, mit Ausnahme der Gartenbau-BG, setzen 
sich nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV die Selbstverwaltungsorgane zu je einem 
Drittel aus Vertretern der versicherten Arbeitnehmer72, der Arbeitgeber und 
der Selbst$ndigen ohne fremde Arbeitskr$fte zusammen. Die Gruppenzuge-
h%rigkeiten dieser Drittelparit$t wird in § 47 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV konkretisiert, 
wonach zur Gruppe der versicherten Arbeitnehmer bei den Tr$gern der Unfall-
versicherung die versicherten Personen geh%ren, die regelm$ûig mindestens 
20 Stunden im Monat eine die Versicherung begr"ndende T$tigkeit aus"ben 
und die Rentenbezieher, die der Gruppe der versicherten Arbeitnehmer unmit-
telbar vor dem Ausscheiden aus der versicherten T$tigkeit angeh%rt haben. 
Zur Gruppe der Arbeitgeber geh%ren bei den Tr$gern der Unfallversicherung 
auch die versicherten Selbst$ndigen und ihre versicherten Ehegatten und die 
Rentenbezieher, die der Gruppe der Arbeitgeber unmittelbar vor dem Aus-
scheiden aus der versicherten T$tigkeit angeh%rt haben. 

Eine Besonderheit bildet die in § 47 Abs. 3 SGB IV bestimmte Gruppe der 
Selbst$ndigen ohne fremde Arbeitskr$fte, zu der mit Ausnahme der Garten-
bau-BG die versicherten Selbst$ndigen ohne fremde Arbeitskr$fte und ihre 
versicherten Ehegatten geh%ren, soweit sie in den letzten zw%lf Monaten nicht 
26 Wochen als Arbeitnehmer in der Land- und Forstwirtschaft unfallversichert 
waren, und des weiteren die Rentenbezieher, die der Gruppe der Selbst$n-
digen ohne fremde Arbeitskr$fte unmittelbar vor dem Ausscheiden aus der 
versicherten T$tigkeit angeh%rt haben. Als fremde Arbeitskr$fte werden die 
versicherungsrechtlich Besch$ftigten eingestuft, die zu den Unternehmern 
nicht in einem Angeh%rigkeitsverh$ltnis stehen. Die bei einem landwirtschaft-
lichen Unternehmer besch$ftigten eigenen Angeh%rigen, die bei derselben 
LBG versicherungsp¯ichtig sind, schlieût die Zurechnung zur Gruppe der 
Selbst$ndigen ohne fremde Arbeitskr$fte damit nicht aus.73 § 2 Abs. 4 SGB VII 
bestimmt diesen Kreis der Familienangeh%rigen. Obwohl eine Unterscheidung 
der besch$ftigten Arbeitskr$fte f"r die Gruppenzuordnung der Selbst$ndigen 
ohne fremde Arbeitskr$fte und der Arbeitgeber vorgenommen wird, z$hlen 

72 In § 44 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV ist f#r die Vertreter der ¹versicherten Arbeitnehmerª 
in der LUV die Kurzdefinition ¹Versicherteª bestimmt. Im Hinblick auf den umfas-
senden Begriff der ¹Versichertenª sowohl in der LUV als auch im SGB IV f#r 
den Kreis der Versicherten in der LSV wird im Folgenden an der Bezeichnung 
¹versicherte Arbeitnehmerª festgehalten.

73 Vgl. Krause/von Maydell/Merten/Maydam, Gemeinscha ftskommentar zum Sozial-
gesetzbuch - Gemeinsame Vorschriften f#r die Sozial versicherung, § 47 Rz. 55.
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sowohl die im Unternehmen besch$ftigten familienangeh%rigen Arbeitskr$fte 
als auch die fremden Arbeitskr$fte zur Gruppe der versicherten Arbeitnehmer 
nach § 47 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV, wenn sie regelm$ûig mindestens 20 Stunden 
im Monat eine die Versicherung begr"ndende T$tigkeit aus"ben. Diese Zuord-
nung ist wiederum wesentliches Kriterium f"r das Unterschriften-Quorum bei 
den Vorschlagslisten aller drei Gruppen in der LUV nach § 48 Abs. 2 SGB IV. 
Ebenso ordneten der Bundeswahlausschuss und die Landeswahlaussch"sse 
Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen bei der Bestimmung des Unter-
schriften-Quorums die mitarbeitenden Familienangeh%rigen der Gruppe der 
versicherten Arbeitnehmer im Sinne des § 48 Abs. 2 SGB IV zu.74

Eine weitere Besonderheit der Zuordnung der Gruppenzugeh%rigkeit bestimmt 
§ 47 Abs. 4 SGB IV. Erf"llen Personen gleichzeitig die Voraussetzungen der 
Zugeh%rigkeit zu den Gruppen der versicherten Arbeitnehmer und der Arbeit-
geber oder der Selbst$ndigen ohne fremde Arbeitskr$fte bei einem Tr$ger der 
LUV, so werden sie nach der Gesamtsystematik des § 47 SGB IV zun$chst 
der Gruppe der Selbst$ndigen ohne fremde Arbeitskr$fte und nachrangig der 
Gruppe der Arbeitgeber und letztrangig der Gruppe der versicherten Arbeit-
nehmer zugeordnet. Nur der in § 47 Abs. 3 Nr. 1 SGB IV geregelte und bereits 
genannte Sonderfall durchbricht diese Rangfolge zugunsten der Gruppe der 
versicherten Arbeitnehmer gegen"ber der Gruppe der Selbst$ndigen ohne 
fremde Arbeitskr$fte.

Die Grundnorm der inneren Organisationsstruktur der Sozialversicherungs-
tr$ger ist in § 31 Abs. 1 SGB IV bestimmt. In Fortgeltung der dualistischen 
Organisation der Selbstverwaltung sind danach Vertreterversammlung und 
Vorstand. Neben diesen beiden Organen der ehrenamtlichen Selbstverwal-
tung gibt es als weiteres Organ den Gesch$ftsf"hrer, der, obwohl er dem Vor-
stand nach § 31 Abs. 1 Satz 2 SGB IV mit beratender Stimme angeh%rt, damit 
aber nicht zur Selbstverwaltung z$hlendem Organ wird.75 Die kraft Gesetzes 
bestimmten Organe der Sozialversicherungstr$ger werden durch § 32 Abs. 1 
SGB IV transformiert, wonach die Organe der LAKen und LKKen die Organe 

74 Vgl. C. Becher, Wegweiser f#r die Wahlen in der Sozialversicherung, 7. Auflage, 
E 14.

75 Diese Grundnorm der Organisation der Sozialversicherungstr"ger gilt mit Wir-
kung vom 01.01.1996 nach § 31 Abs. 3a, § 33 Abs. 3 und § 35a SGB IV nicht 
mehr f#r die Orts-, Betriebs- und Innungskrankenkassen sowie Ersatzkassen. 
Diese Kassenarten haben seitdem anstelle von Vertreterversammlung, Vorstand 
und Gesch"ftsf#hrer einen hauptamtlichen Vorstand und einen Verwaltungs-
rat (Artikel 3 i.V.m. Artikel 35 Abs. 6 des Gesundheits-Strukturgesetzes vom 
21.12.1992 - BGBl I, S. 2266).
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der LBGen sind, bei denen sie errichtet sind. Die somit bei den LBGen gebil-
deten Organe werden kraft Gesetzes im Wege der Organleihe zu Organen 
der LAKen und LKKen.

Nach § 32 Abs. 1 SGB IV i.V.m. § 52 Abs. 1 ALG und § 26 Abs. 2 KVLG 1989 
sind der Gesch$ftsf"hrer und der Stellvertreter des Gesch$ftsf"hrers einer 
LAK und LKK der Gesch$ftsf"hrer und der Stellvertreter des Gesch$ftsf"h-
rers der LBG, bei der diese Tr$ger errichtet sind. W$hrend es sich bei dem 
Organ Gesch$ftsf"hrer um eine Organleihe in Realunion handelt 76, ist f"r die 
Selbstverwaltungsorgane der LSV-Tr$ger nach § 44 Abs. 3 SGB IV eine modi-
®zierte Organleihe mit weitgehender Personalunion bestimmt. Danach wirken 
im Umkehrschluss des Gesetzwortlautes in Angelegenheiten der AdL und der 
LKV nur die Vertreter der Arbeitgeber und der Selbst$ndigen ohne fremde 
Arbeitskr$fte aus den Selbstverwaltungsorganen einer LBG mit, wenn die Ver-
treter in der betreffenden Versicherung versichert sind oder zu den Beauftrag-
ten der beiden Unternehmergruppen nach § 51 Abs. 4 SGB IV geh%ren. Im 
Hinblick darauf, dass die gew$hlten Mitglieder in den Selbstverwaltungsorga-
nen der LBGen weit "berwiegend nach dem ALG und KVLG 1989 versichert 
sind bzw. zu den Beauftragten geh%ren, kommt es im Wege der modi®zier-
ten Organleihe bei den Vertretern aus den Gruppen der Arbeitgeber und der 
Selbst$ndigen ohne fremde Arbeitskr$fte in den Selbstverwaltungsorganen 
der LBGen und den bei ihnen errichteten LAKen und LKKen bis auf wenige 
Einzelf$lle zu besagter Personalunion.

Anstelle der von der Mitwirkung in Angelegenheiten der AdL und/oder der 
LKV ausgeschlossenen Vertreter der beiden Unternehmergruppen, wenn sie 
die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen nicht erf"llen, treten die Stell-
vertreter, die in den betreffenden Versicherungen versichert sind. Sind solche 
Stellvertreter nicht in gen"gender Zahl vorhanden, ist die Liste der Stellvertre-
ter nach § 60 SGB IV zu erg$nzen.

Die Darstellung einer Organleihe mit modi®zierter Personalunion zwischen 
LBG und der bei ihr errichteten LAK und LKK ist in der Literatur umstritten, 
so wird teilweise die Auffassung vertreten, dass bei den LAKen und LKKen 
selbst$ndige Organe weder gebildet noch t$tig werden d"rfen und dement-
sprechend diese Versicherungstr$ger sich daher sowohl f"r die interne Wil-
lensbildung als auch f"r das Auftreten nach auûen nur der Organe der LBGen 
bedienen, bei denen sie errichtet sind.77

76 Vgl. K. Noell/H. Deisler, Die Krankenversicherung der Landwirte - KVLG-Kom-
mentar 1995, S. 277.

77 So Hauck/Haines, Sozialgesetzbuch, SGB IV 2006, K § 32 Rz. 3 und 4.
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Dieser Argumentation sind die Tr$ger und Verb$nde der LSV nicht gefolgt 
und haben immer die Auffassung vertreten, dass alle LSV-Tr$ger selbst$ndige 
Organe haben, die jedoch zun$chst nur bei den LBGen im Rahmen der Sozi-
alwahlen gebildet werden. Nach einer nicht ver%ffentlichten Stellungnahme zur 
Frage der gemeinsamen Organe in der LSV sind danach sowohl die Selbst-
verwaltungsorgane einer LBGen als auch das Organ Gesch$ftsf"hrer kraft 
Gesetzes die Organe der bei einer LBG errichteten LAK und LKK.78 Diese 
Rechtsauffassung der Organleihe wurde bereits bei der Errichtung der FAKen 
vertreten, wie dies bereits unter Nr. 3 Buchst. b auf Seite 168 ausgef"hrt ist. 
Zusammengefasst bedeutet das, dass es sich bei der Leihe der Selbstver-
waltungsorgane zwischen LBG, LAK und LKK nicht um eine Realunion, son-
dern vielmehr bis auf wenige Ausnahmen um eine Personalunion handelt, 
soweit die versicherungsrechtlichen Mitwirkungsrechte von den Mitgliedern 
der Selbstverwaltungsorgane erf"llt sind. 79

Eine weitere besondere Stellung hat die Organisation der LSV aufzuweisen. 
Mit der Errichtung der LPKen bei den LKKen wurde zugleich in § 46 Abs. 2 
Satz 2 SGB XI bestimmt, dass die Organe der P¯egekasse die der Kranken-
kasse sind, bei der die P¯egekasse errichtet ist. Insoweit ist zu folgern, dass 
hier eine Organleihe von der Organleihe mit Personalunion vorliegt, da f"r 
die Selbstverwaltungsorgane der LPKen keine Einschr$nkungen wie f"r die 
LAKen und LKKen nach § 44 Abs. 3 SGB IV vorgeschrieben sind.

Zur Zusammensetzung der Selbstverwaltungsorgane der LSV-Tr$ger sei der 
Vollst$ndigkeit halber noch angef"gt, dass die Selbstverwaltungsorgane der 
LBGen durch die Berufung weiteren Mitglieder aus dem Kreis der nach dem 
KVLG Versicherten ab dem Jahr 1972 um ein Drittel ihrer satzungsm$ûigen 
Mitglieder bis zum Ablauf der 6. Amtsperiode im Jahre 1986 erweitert wurden. 
Diese hinzugetretenen Mitglieder aus der Gruppe der Berufenen wirkten nur 
in Angelegenheiten des KVLG mit. Bei der Berufung der neuen Mitglieder 
nach § 102 Abs. 3 KVLG waren die Versicherten, die bis zum Inkrafttreten 
des KVLG am 1. Oktober 1972 Mitglieder der Selbstverwaltungsorgane von 
Tr$gern der Krankenversicherung waren, ebenso zu ber"cksichtigen, wie die 
Versicherten, deren Gruppen - wie Familienangeh%rige und Altenteiler - bis 
dahin in den Selbstverwaltungsorganen der LBGen nicht vertreten waren. 
Ebenso wirkten in den Jahren von 1972 bis 1986 die Mitglieder aus Gruppe 

78 Vgl. nicht ver%ffentlichtes Rundschreiben der Bundesverb"nde der LSV-Tr"ger 
GA Nr. 74/80 vom 1. April 1980.

79 Vgl. K. Noell, Die Krankenversicherung der Landwirte - KVLG-Kommentar 1972, 
S. 104; K. Dahm, SdL September 1972, S. 210; W. Melzer, SdL 3/1978, S. 220 ff., 
SdL 1/1981, S. 86 ff.; G. Deter, SdL 1/1993, S. 35.



189Organisation und Selbstverwaltung der LSV

der Berufenen neben den Mitgliedern aus den Gruppen der Arbeitgeber und 
der Selbst$ndigen ohne fremde Arbeitskr$fte in den Selbstverwaltungsorga-
nen des BLK mit.80

Neben den kraft Gesetzes zwingend bestehenden Organen sowie ihrer Erledi-
gungsaussch"sse nach § 66 SGB IV k%nnen die LSV-Tr$ger nach § 36a SGB 
IV f"r die Wahrnehmung bestimmter Aufgaben besondere Aussch"sse ein-
richten. Nach der Satzung kann diesen besonderen Aussch"ssen der Erlass 
von Widerspruchsbescheiden und die Feststellung von UV-Renten nach § 36 
Abs. 1 Nr. 2 SGB IV "bertragen werden. Die Satzung hat hierzu das N$here 
zu bestimmen. Die besonderen Aussch"sse handeln aufgrund von Rechtsvor-
schriften in eigener Verantwortung und haben rechtlich ebenfalls Organeigen-
schaft. Bei ihnen handelt es sich allerdings um Organe minderen Rechts, da 
sie nicht wesentlicher Bestandteil des Versicherungstr$ger sind, sondern nur 
kraft fakultativem autonomen Rechts f"r den Versicherungstr$ger handeln. 81

c) Minorit"tenschutz und Vorsitzwechsel bei den Tr"gern der LUV
Die Einf"hrung der Drittelparit$t in der LUV bewirkte ein Kr$fteverh$ltnis in 
den Selbstverwaltungsorganen der LBGen mit Ausnahme der Gartenbau-BG 
zugunsten der landwirtschaftlichen Unternehmer gegen"ber den versicher-
ten Arbeitnehmern. Die zahlenm$ûige #berlegenheit der landwirtschaftlichen 
Unternehmer in den Selbstverwaltungsorganen der LBGen verlangte nach 
einer st$rkeren Beteiligung der Vertreter aus der Gruppe der versicherten 
Arbeitnehmer in den Selbstverwaltungsorganen. Diese Bestrebungen f"hr-
ten zu der ¹Wilhelmstaler Erkl$rungª vom 21. Juli 1971.82 Die Wilhelmstaler 
Erkl$rung zielte auf einen in den Satzungen der LBGen geregelten Wech-
sel im Vorsitz der Selbstverwaltungsorgane ab. Da diese Erkl$rung nicht von 
allen LBGen in das autonome Recht "bernommen wurde, ist mit dem Achten 
Gesetz zur &nderung des Selbstverwaltungsgesetzes der Vorsitzwechsel der 
Vertreter der einzelnen Gruppen w$hren der Amtszeit zwingend vorgeschrie-
ben. § 62 Abs. 3 Satz 2 SGB IV bestimmt in Fortschreibung dieser Ausnahme-
regelung, dass bei den Tr$gern der LUV mit Ausnahme der Gartenbau-BG die 
Vertreter der einzelnen Gruppen w$hrend ihrer Amtsdauer abwechselnd je 

80 Vgl. hierzu §§ 52, 58, 102 und 103 KVLG (BGBl. I 1972 S. 1433) und Artikel II 
§ 21 Abs. 2 SGB IV (BGBl. I 1976 S. 3846/3870) sowie Noell, Die Krankenver-
sicherung der Landwirte - KVLG-Kommentar 1972 S. 104, 106 und 120 f. und 
KVLG-Kommentar 1985 S. 239, 242 und 282.

81 So C. Becher/F. Plate, Selbstverwaltungsrecht der Sozialversicherung, E § 31 
Nr. 0.

82 Vgl. Noell, SdL 5/78, S. 480 u. 505 ff.
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f"r mindestens ein Jahr den Vorsitz zu f"hren haben; Entsprechendes gilt f"r 
die Stellvertreter. Die Vertreter von zwei Gruppen k%nnen vereinbaren, dass 
f"r die Dauer der auf ihre Vertreter entfallenden Vorsitzendent$tigkeit einer 
der Vorsitzenden den Vorsitz f"hrt. Die Satzung hat das N$here nach § 62 
Abs. 3 Satz 4 SGB IV zu bestimmen. Durch den gesetzlich verordneten Vor-
sitzwechsel soll bei den drittelparit$tisch zusammengesetzten Selbstverwal-
tungsorganen der LBGen die Majorisierung einer Gruppe durch zwei andere 
verhindert werden, so dass schlieûlich keine Gruppe gegen ihren Willen vom 
Vorsitz ausgeschlossen werden kann.83 In dem Muster einer Satzung f"r die 
LBGen vom 13. Dezember 2005 sind in § 7 die Varianten des Vorsitzwechsels 
alternativ vorgegeben. Danach ist die Amtsdauer der einzelnen Vorsitzenden 
in der konstituierenden Sitzung der Vertreterversammlung zu Beginn einer 
Amtsperiode festzulegen.

Die gesetzliche Vorgabe, dass die Vertreter von zwei Gruppen Vereinbarun-
gen "ber die Vorsitzendent$tigkeit treffen k%nnen, bedeutet nicht, dass nicht 
auch alle drei Gruppen eine solche Vereinbarung eingehen k%nnen, nach der 
der Vorsitzwechsel f"r eine Wahlperiode der Selbstverwaltungsorgane ganz 
unterbleibt.84 Entsprechende Regelungen und Vereinbarungen des Vorsit-
zes eines Selbstverwaltungsorgans erstrecken sich auch auf den ersten und 
zweiten stellvertretenden Vorsitzenden eines Selbstverwaltungsorgans der 
LBGen, wobei die Stellvertreter einer jeweils anderen Gruppe als der Vorsit-
zende angeh%ren m"ssen.

Der gesetzlich zwingend geregelte Vorsitzwechsel bei den LBGen, mit Aus-
nahme der Gartenbau-BG85, gilt nicht f"r die LAKen, LKKen und LPKen. 
Obwohl nach § 32 Abs. 1 SGB IV diese Tr$ger gemeinsame Organe haben, 
muss in den Vorsitz- und stellvertretenden Vorsitz$mtern der jeweiligen 
Selbstverwaltungsorgane keine Personalunion bestehen. Dieser Freiraum 
ergibt sich aus § 62 Abs. 1 und 3 Satz 1 SGB IV. Danach k%nnen bei den 
bei einer LBGen errichteten LSV-Tr$gern die Vorsitzenden der Selbstverwal-

83 Vgl. W. Melzer, SdL 1/81, S. 42.

84 Vgl. dazu C. Becher/F. Plate, a.a.O., E § 62 Nr. 3.3.

85 Von den vielfachen Ausnahmeregelungen #ber die Selbstverwaltung und Organi-
sation der LBGen ist die Gartenbau-BG aufgrund ihrer parit"tischen Zusammen-
setzung der Selbstverwaltungsorgane (Gruppen der versicherten Arbeitnehmer 
und der Arbeitgeber) ausgenommen, so dass von einer Ausnahme von der 
Ausnahme gesprochen werden kann. Anders ausgedr#ckt: Durch die doppelte 
Verneinung in einer Reihe von Bestimmungen des SGB IV gilt f#r die Gartenbau-
BG somit die Grundnorm des Selbstverwaltungsrechts der deutschen Sozial-
versicherung.
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tungsorgane und ihre Stellvertreter gesondert gew$hlt und die Wahrnehmung 
des Vorsitzes einschlieûlich des Vorsitzwechsels gesondert satzungsm$ûig 
festgelegt werden.

Im Hinblick auf die Verwaltungsstraffung und die angestrebte Personalunion in 
den Selbstverwaltungsorganen ist aber auch die Personalunion in den Vorsitz- 
und stellvertretenden Vorsitz$mtern ein Zieldatum. Die Mustersatzungen f"r 
die LAKen, LKKen und LPKen weisen dementsprechende Regelungen auf, 
die zur Aufnahme in den einzelnen Satzungen empfohlen worden sind.

Danach sind die Vorsitzenden der Selbstverwaltungsorgane einer LAK, 
LKK und LPK die Vorsitzenden der Selbstverwaltungsorgane der LBG einer 
Verwaltungsgemeinschaft von LSV-Tr$gern. Ist ein Vertreter der Arbeitnehmer 
Vorsitzender eines Selbstverwaltungsorgans einer LBG, so ist Vorsitzender 
des gleichen Selbstverwaltungsorgans der weiteren Tr$ger einer Verwaltungs-
gemeinschaft der erste stellvertretende Vorsitzende des Selbstverwaltungsor-
gans der LBG und stellvertretender Vorsitzender der Selbstverwaltungsorgane 
der weiteren Tr$ger einer Verwaltungsgemeinschaft der LSV der zweite stell-
vertretende Vorsitzende des Selbstverwaltungsorgans der LBG. Entspre-
chendes gilt, wenn ein Vertreter der Arbeitnehmer erster stellvertretender 
Vorsitzender eines Selbstverwaltungsorgans einer LBG ist.

Ist der Vorsitzende oder stellvertretende Vorsitzende eines Selbstverwaltungs-
organs einer LBG aus den beiden Gruppen der landwirtschaftlichen Unterneh-
mer kraft Gesetzes von der Mitwirkung in den Selbstverwaltungsorganen der 
weiteren Tr$ger einer Verwaltungsgemeinschaft der LSV ausgeschlossen, so 
wird der Vorsitzende oder der stellvertretende Vorsitzende des entsprechen-
den Selbstverwaltungsorgans des nachgeordneten LSV-Tr$gers unter Ber"ck-
sichtigung der Zugeh%rigkeit zu den einzelnen Gruppen in der ersten Sitzung 
des betreffenden Selbstverwaltungsorgans aus dessen Mitte f"r die Dauer der 
Wahlzeit gew$hlt. Der Vorsitz kann zwischen dem Vorsitzenden und seinem 
Stellvertreter j$hrlich oder zweij$hrlich nach den Satzungsbestimmungen 
wechseln. Die Amtsdauer der einzelnen Vorsitzenden ist dementsprechend in 
der konstituierenden Sitzung des Selbstverwaltungsorgans festzulegen.

Diese Satzungsbestimmungen und das Ziel eines einfachen Verwaltungshan-
delns in den Selbstverwaltungsorganen haben in der Praxis zur Folge, dass bei 
den LSV-Tr$gern einer Verwaltungsgemeinschaft in den Selbstverwaltungsor-
ganen auch in den Vorsitz- und stellvertretenden Vorsitz$mtern weitgehend 
Personalunion besteht.

Der gesetzlich geregelte Minorit$tenschutz bei den LBGen f"r die Wahrneh-
mung der Vorsitz$mter der Selbstverwaltungsorgane erstreckt sich auch auf 
bestimmte Beschlussfassungen - hier ist wiederum die Gartenbau-BG aus-
genommen - nach § 65 SGB IV. Danach ist zur Beschlussfassung in den 
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Selbstverwaltungsorganen der Tr$ger der LUV eine Mehrheit in den Gruppen 
der versicherten Arbeitnehmer, der Arbeitgeber und der Selbst$ndigen ohne 
fremde Arbeitskr$fte f"r die dort abschlieûend aufgef"hrten Angelegenheiten 
erforderlich.86 F"r die Beschlussf$higkeit in Angelegenheiten des § 65 Abs. 1 
SGB IV kommt es nach § 64 Abs. 1 SGB IV genauso wie auch bei ande-
ren Beschl"ssen allein darauf an, ob das Selbstverwaltungsorgan als ganzes 
beschlussf$hig ist. F"r die getrennte Abstimmung in den gleich groûen Grup-
pen ®ndet dann § 64 Abs. 2 und 3 SGB IV Anwendung.87 Ein Antrag ist somit 
abgelehnt, wenn in einer der Gruppen nicht die Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen erzielt wird. #ber einen abgelehnten Antrag wegen fehlender Mehr-
heit in einer Gruppe ist auf Verlangen der Antragsteller die getrennte Abstim-
mung kurzfristig, innerhalb von drei Wochen, nach § 65 Abs. 2 SGB IV zu 
wiederholen. Die erneute Abstimmung hat in allen drei Gruppen zu erfolgen, 
d.h. auch in den Gruppen, in denen dem Antrag bereits bei der ersten Abstim-
mung mehrheitlich zugestimmt worden ist.

7. Die anstehenden organisatorischen $nderungen in der LSV

a) Allgemeines
In der Koalitionsvereinbarung zwischen der CDU/CSU und der SPD vom 11. 
November 2005 ist neben der Evaluierung der im Jahre 2001 beschlossenen 
Organisationsreform u. a. auch die Modernisierung der Organisationsstruk-
turen der LSV verankert. Ebenso haben sich das BMELV und das BMAS, 
der Bundesrechtsrechnungshof, der Berufsstand und die Selbstverwaltung 
- wenn auch in unterschiedlicher Ausrichtung - f"r eine weitere Straffung 

86  Es sind dies die Angelegenheiten:

1. Die Wahl des Gesch"ftsf#hrers und seines Stellvertreters.

2. Die Anstellung, die Bef%rderung, die K#ndigung und die Entlassung der der 

Dienstordnung unterstehenden Angestellten in einer besoldungsrechtlichen 
Stellung, die einem Amt der Besoldungsgruppe A 12 der Bundesbesol -
dungsordnung oder einer h%heren Besoldungsgruppe vergleichbar ist.

3. Die Einstellung, die H%hergruppierung und die K#ndigung von Angestell -
ten, deren T"tigkeit den T"tigkeitsmerkmalen der Verg#tungsgruppe III oder 
einer h%heren Verg#tungsgruppe des Bundes-Angestelltentarifvertrages 
entspricht.

4. Der Beschluss #ber den Haushalt.

5. Die personelle Besetzung von Aussch#ssen.

6. Der Beschluss #ber die Unfallverh#tungsvorschriften.

87   Vgl. C. Becher/F. Plate, a.a.O., E § 65 Nr. 2.
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der Organisationsstruktur der LSV ausgesprochen. Mit dem eingangs zitier-
ten Entwurf des LSVMG hat sich die Bundesregierung - auch in Ausgestal-
tung eines durch den Bundesrat nicht zustimmungsp¯ichtigen Gesetzes - im 
Wesentlichen auf die Eingliederung des BLB, GLA und BLK in den zum 1. 
Januar 2009 zu errichtenden ¹Spitzenverband der landwirtschaftlichen Sozial-
versicherungª (LSV-SpV) und die weitere Verlagerungen von Grundsatz- und 
Querschnittsaufgaben auf Verbandsebene f"r eine abermalige Straffung der 
Organisationsstruktur ausgesprochen. Auf die im Rahmen dieses Beitrages 
relevanten Vorschriften des inzwischen im Bundesgesetzblatt ver%ffentlichten 
LSVMG wird im Folgenden n$her eingegangen.88 

Nach der Phase der auf Tr$gerebene zwischen dem 30. M$rz 1995 und 1. 
April 2004 durchgef"hrten acht Fusionen steht nunmehr auf Verbandsebene 
die gesetzlich bestimmte Vereinigung der drei Spitzenverb$nde der LSV an. 
Die Existenz des BLB einschlieûlich der am 14. Oktober 1919 begonnenen 
vereinsrechtlich ausgerichteten Reihe der Vorg$nger endet mit Ablauf des 31. 
Dezember 2008. Gleiches gilt f"r den am 1. Oktober 1957 errichteten GLA 
und den seit dem 1. Oktober 1972 existierenden BLK.

b) $nderungen auf Tr"gerebene
&nderungen auf Tr$gerebene ®nden sich im LSVMG nicht direkt. Dies erkl$rt 
sich daraus, dass das LSVMG von Beginn an als nicht zustimmungsp¯ichti-
ges Gesetzt konzipiert war und somit auf $ndernde Verwaltungsregelungen 
der landesunmittelbaren LSV-Tr$ger verzichtete, da die Mehrzahl der LSV-
Tr$ger landesunmittelbarer Aufsicht untersteht. Ein erfolgreicher Ausgang 
eines Gesetzgebungsverfahrens mit direkten Verwaltungs$nderungen auf Tr$-
gerebene w$re sicher fraglich gewesen, wenn man die in der Beratung zum 
LSVMG im Bundesrat vom 30. November 2007 gefasste Entschlieûung auf-
merksam liest. Dort wird u. a. festgehalten, dass es mit dem LSVMG zu einer 
umfassenden Zentralisierung von Aufgaben beim LSV-SpV zu Lasten der 
Regionaltr$ger kommen wird. Gleichwohl hat der Bundesrat nicht beschlos-
sen, den Vermittlungsausschuss anzurufen.89

Die enge Zusammenarbeit der jeweils bei einer LBG errichteten LAK und LKK 
ist durch die gesetzliche De®nition der Verwaltungsgemeinschaften bei den 

88 Das LSVMG wurde am 21.12.07 im BGBl. I S. 2984 ver%ffentlicht. Neben den 
redaktionellen &nderungsvorschriften sind die wesentlichen Vorschriften der 
organisatorischen &nderungen bez#glich der Verbandsebene unter Artikel 1 
Nr. 9, Artikel 3 Nr. 1 Buchst. a, b, c und Nr. 2, 4, und 5, Artikel 4 Nr. 3, 4 und 5 
und Artikel 5, 6, 7, 9 und 10 LSVMG aufgef#hrt.

89 Vgl. Bundesratsdrucksache 744/07 vom 30.11.2007.
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LBGen konkretisiert und erstmals geregelt. Nach dem neu eingef"gten § 119a 
SGB VII bildet jede LBG mit der bei ihr errichteten LAK, LKK und LPK eine 
Verwaltungsgemeinschaft.90 Die enge Zusammenarbeit auf Tr$gerebene ist 
gesetzlich auch auf die Verbandsebene f"r eine wirtschaftliche und sparsame 
Erf"llung der Verwaltungsaufgaben erweitert.

Das vom GLA bisher verwaltete und bei den SV-Tr$gern f"r den Gartenbau 
angesiedelte gemeinsame Rechenzentrum der LSV-Tr$ger betreibt der neue 
LSV-SpV im Rahmen der Bereitstellung der Informationstechnik in der LSV 
mit Wirkung vom 1. Januar 2009 nach § 143e Abs. 2 Nr. 1 SGB VII. Hierzu 
z$hlen auch die Planung, Entwicklung und Beschaffung sowie der Einsatz 
von Verfahren und Programmen f"r die automatische Datenverarbeitung, der 
Datenschutz und die Datensicherheit zur Erf"llung der gesetzlichen Aufgaben 
der LSV. Durch die gesetzlichen Regelungen wird die Aufgabenwahrnehmung 
des Spitzenverbandes gegen"ber den LSV-Tr$gern im Bereich der Informati-
onstechnik nochmals ausgeweitet.

Ebenso werden weitere Aufgaben der LSV-Tr$ger auf den Spitzenverband der 
LSV "bergehen. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um die Aufgaben, 
wie sie u. a. in §§ 143e und 187a SGB VII, §§ 53 und 119a ALG und §§ 18a 
und 34 KVLG 1989 mit Wirkung vom 1. Januar 2009 bestimmt sind. Somit sind 
die die Selbstverwaltung und Organisation der LSV betreffenden &nderungen 
und Neuerungen auf der Verbandsebene angesiedelt.

c) $nderungen auf Verbandsebene
W$hrend die durch das LSVMG bedingten &nderungen im Leistungsrecht der 
LUV zum 1. Januar 2008 in Kraft treten werden, ist die Wirksamkeit der organi-
satorischen &nderungen auf den 1. Januar 2009 datiert. Eine wesentliche 
&nderung ist, wie bereits ausgef"hrt, die Eingliederung des BLB, GLA und 
BLK in den zum 1. Januar 2009 zu errichtenden LSV-SpV. Der LSV-SpV wird 
eine bundesunmittelbare K%rperschaft des %ffentlichen Rechts mit Selbst-
verwaltung sein, dem die LBGen, LAKen, LKKen und LPKen als Mitglieder 
angeh%ren werden. Das Verm%gen sowie die Rechte und P¯ichten des BLB, 
GLA und BLK gehen als Ganzes auf den LSV-SpV "ber. 91 In diesem Zusam-
menhang ist die f"r den LSV-SpV geltende Bundesgarantie nach § 120 i.V. 
m. § 143 d Abs. 4 SGB VII von nicht unerheblicher Bedeutung. Zu den neuen 
Aufgaben des Spitzenverbandes z$hlen des Weiteren neben der Pr$vention 
auch der Abschluss von Selektivvertr$gen sowie der Erlass von Vorgaben f"r 
den Forderungseinzug. 

90 Vgl. Artikel 1 Nr. 8 LSVMG - BGBl. I S. 2984/2986.

91 Vgl. Artikel 6 LSVMG - BGBl. I S. 2984/2996.
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Die bisher auf den GLA als bundesunmittelbare K%rperschaft des %ffentlichen 
Rechts zugewiesenen Querschnitts- und Steuerungsaufgaben gegen"ber den 
regionalen Versicherungstr$gern gehen auf den LSV-SpV "ber und sind dann 
nicht mehr im ALG sondern weit "berwiegend im neuen Aufgabenkatalog des 
§ 143e SGB VII geregelt. Entscheidungen des LSV-SpV in Grundsatz- und 
Querschnittsaufgaben werden durch die Vertreterversammlung des LSV-SpV 
getroffen. Einerseits kann die Vertreterversammlung ihre Entscheidungsbe-
fugnis ganz oder teilweise auf den Vorstand "bertragen, wie andererseits 
auch der Vorstand wiederum die Entscheidungsbefugnis ganz oder teilweise 
auf einen Ausschuss des Vorstandes "bertragen kann. Die Entscheidungen 
des LSV-SpV in Grundsatz- und Querschnittsaufgaben sind f"r die LSV-Tr$ger 
verbindlich und im Bundesanzeiger zu ver%ffentlichen.92

Die Aufgaben des BLK sollten nach den Vorschriften des GKV-Wettbewerbsst$r-
kungsgesetzes (GKV-WSG) "ber die organisatorischen &nderungen der 
Spitzenverb$nde der Krankenkassen ab dem 1. Januar 2009 vom GLA wahr-
genommen werden.93 Aufgrund der nunmehr anstehenden Eingliederung des 
BLK in den LSV-SpV gelten diese Vorschriften der Umorganisation des GKV-
WSG dann nicht mehr.94 F"r den BLK galt bzw. gilt damit die gesetzliche 
Vorgabe nicht, sich mit Wirkung vom 1. Januar 2009 in eine Gesellschaft b"r-
gerlichen Rechts umzuorganisieren, wie dies f"r die nach § 212 Abs. 1 SGB 
V in der bis zum 31. Dezember 2008 geltenden Fassung bestehenden Bun-
desverb$nde der gesetzlichen Krankenkassen bestimmt ist.95 Mit der Errich-
tung des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen zum 1. Juli 2008 wird 
es ab den 1. Januar 2009 dann nur noch einen Spitzenverband der gesetz-
lichen Krankenversicherung, den Spitzenverband Bund der Krankenkassen, 

92 Vgl. § 143e Abs. 6 und 7 SGB VII.

93 Vgl. hierzu im Einzelnen das Gesetz zur St"rkung des Wettbewerbs in der 
gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-Wettbewerbsst"rkungsgesetz ± GKV-
WSG) vom 26. M"rz 2007 (BGBl. I S. 378) mit der Streichung des § 212 Abs. 2 
SGB V durch Artikel 1 Nr. 144 Buchst. b GKV-WSG und § 34 Abs. 1 bis 4 KVLG 
1989 i.d.F. des Artikels 16 Nr. 3 GKV-WSG. In Erg"nzung hierzu s. auch Artikel 
15 Nr. 17 Buchst. b sowie Artikel 16 Nr. 1, 4 und 6 und Artikel 17 Nr. 2 GKV-WSG 
- BGBl. I S. 419, 452 und 454.

94 Vgl. hierzu die Streichung des Artikels 16 Nr. 1, 3 und 6 GKV-WSG durch Artikel 

5 LSVMG - BGBl. I S. 2996.

95 Vgl. hierzu Artikel 1 Nr. 144 Buchst. a GKV-WSG - BGBl. I S. 419.
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geben.96 Der LSV-SpV wird neben den sich aus dem Gesetz ergebenden 
Aufgaben f"r die LKKen die in § 143e SGB VII genannten Aufgaben wahrneh-
men, soweit nicht die Zust$ndigkeit des Spitzenverbandes Bund der Kranken-
kassen nach § 217f SGB V gegen ist.97

Die Mitglieder der Selbstverwaltungsorgane des LSV-SpV aus der Gruppe 
der versicherten Arbeitnehmer wirken k"nftig im Rahmen der im SGB VII 
geregelten Aufgaben und in Gemeinsamen Angelegenheiten der LSV mit. In 
Angelegenheiten der Altersicherung und Krankenversicherung der Landwirte 
einschlieûlich der landwirtschaftlichen P¯egeversicherung ist die Mitwirkung 
der Mitglieder aus der Gruppe der versicherten Arbeitnehmer nach § 143b 
Abs. 5 Satz 1 SGB VII ausgeschlossen, so dass nur die Mitglieder aus den 
Gruppen der Arbeitgeber und der Selbst$ndigen ohne fremde Arbeitskr$fte in 
den vorgenannten Bereichen der LSV in den Selbstverwaltungsorganen des 
LSV-SpV mitwirkungsberechtigt sind.

In den #bergangsvorschriften ist bestimmt, dass die Mitglieder der Vertreterver-
sammlungen des GLA und BLK Mitglieder der Vertreterversammlung des 
LSV-SpV werden. Diese Transformation ist insofern einfach, da bei allen Mit-
gliedern und den Vorsitzenden der Vertreterversammlungen des GLA und BLK 
gegenw$rtig eine Personalunion besteht. Die Verwaltungsgemeinschaften 
haben aus dem Kreis der Vorstandsmitglieder der LBGen im Laufe des Jahres 
2008 jeweils einen Vertreter aus der Gruppe der versicherten Arbeitnehmer 
in die Vertreterversammlung des LSV-SpV zu w$hlen. Die neue Vertreterver-
sammlung hat sich sodann im Januar 2009 zu konstituieren, den Vorsitzenden 
und die beiden stellvertretenden Vorsitzenden zu w$hlen, den Vorsitzwechsel 
und die Wahrnehmung der Vorsitz$mter bis zum Ende der Amtsperiode im 
Jahr 2011 festzulegen. Durch die Streichung des § 58b ALG ist die gesetzli-
che Vorgabe eines gewichteten Stimmrechts in der Mitglieder- und Vertreter-
versammlung auf Verbandsebene nicht mehr gegeben, was auch hinsichtlich 
der verst$rkten homogenen Zusammensetzung der Verbandsmitglieder auf-
grund der erfolgten Fusionen nur konsequent sein d"rfte. Dadurch w$re der 
Weg wieder frei f"r ein demokratisch gew$hltes Kollektivorgan der Selbstver-
waltung mit dem Grundsatz: ein Sitz, eine Stimme. Auch war das durch das 
LSVOrgG Ende 2001 eingef"hrte gewichtete Stimmrecht in der Mitglieder-
versammlung des BLB und den Vertreterversammlungen des GLA und BLK 
bisher bei keiner Beschlussfassung von ausschlaggebender Bedeutung.

96 Vgl. hierzu 213 SGB V  i.d.F. des Artikels 1 Nr. 145 GKV-WSG sowie § 217a SGB 
V i.d.F. des Artikels 1 Nr. 149 GKV-WSG - BGBl. I S. 419 f.

97 Vgl. hierzu § 34 Abs. 1 und 2 Satz 1 KVLG 1989 i.d.F. des Artikels 4 Nr. 4 LSVMG 
- BGBl. I S. 2995.
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In der #bergangsregelung ist weiterhin bestimmt, dass die Mitglieder der jet-
zigen Verbandsvorst$nde Mitglieder des neuen Verbandsvorstandes werden. 
Aufgrund der bei den Mitgliedern aus den beiden Unternehmergruppen beste-
henden Personalunion bedeutet dies faktisch, dass der jetzige sich aus neun 
Mitgliedern zusammensetzende Vorstand des BLB der Vorstand des LSV-
SpV sein wird. Damit werden zugleich die amtierenden Vorsitzenden und 
stellvertretenden Vorsitzenden der Verbandsvorst$nde die Vorsitzenden und 
stellvertretenden Vorsitzenden des Vorstandes des LSV-SpV sein, wobei zu 
beachten sein wird, dass der alternierende Vorstandssitzende aus der Gruppe 
der versicherten Arbeitnehmer nur in Angelegenheiten des SGB VII und in 
den Gemeinsamen Angelegenheiten sein Vorsitzamt wahrnehmen kann. 

Allerdings ist gesetzlich auch geregelt, dass im neuen Verbandsvorstand jede 
Verwaltungsgemeinschaft der LSV vertreten sein soll bzw. muss.98 Da gegen-
w$rtig zwei Verwaltungsgemeinschaften durch jeweils zwei Mitglieder im Vor-
stand des BLB vertreten sind, hat die Satzung entsprechend der gesetzlichen 
Vorgabe die Vertretungsl"cke unter Beachtung der drittelparit$tischen Zusam-
mensetzung des Vorstands des LSV-SpV bez"glich der Beschlussfassungen 
zu schlieûen.

L%sungsansatz der k"nftigen Regelung unter Ber"cksichtigung der drittelpari-
t$tisch vom Legislativorgan gew$hlten Mitglieder des Verbandsvorstandes wird 
sein, dass die von den Vorst$nden der betroffenen Verwaltungsgemeinschaf-
ten hinzu zu w$hlenden Mitglieder des Verbandsvorstandes dem Vorstand 
des LSV-SpV mit beratender Stimme angeh%ren. Eine Stimmberechtigung 
der hinzutretenden Vorstandsmitglieder w"rde die drittelparit$tische und auf 
neun Mitglieder begrenzte Zusammensetzung des Vorstandes des LSV-SpV 
sprengen. 

Die #bergangsregelung f"r die Gesch$ftsf"hrung des LSV-SpV ist der #ber-
gangsregelung der Selbstverwaltung bis zum Ende der Wahlperiode im Jahr 
2011 angeglichen, wonach die am 31. Dezember 2008 amtierenden Dienst-
posteninhaber ihre Aufgaben der Gesch$ftsf"hrung bis zum Ablauf der am 1. 
Januar 2008 laufenden Wahlperiode der Selbstverwaltungsorgane des LSV-
SpV wahrnehmen. Eine Wiederwahl der Amtsinhaber in ein f"r die Amtsdauer 
zu begr"ndendes Dienstordnungsverh$ltnis auf Zeit oder ein privatrechtliches 
Arbeitsverh$ltnis auf Zeit zu Beginn der 11. Wahlperiode der Selbstverwaltung 
im Jahr 2011 ist zul$ssig.

F"r die Aufgabenwahrnehmungen durch den LSV-SpV ab 1. Januar 2009 sind 
die Vorarbeiten durch einen Errichtungsausschuss, der bis Mitte des Jahres 

98 Vgl. hierzu § 143b Abs. 5 S"tze 2 und 3 SGB VII i.d.F. des Artikels 1 Nr. 9 LSVMG 
und Artikel 7 § 7 Abs. 2 LSVMG ± BGBl. I S. 2986 und 2998.
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2008 seine Arbeiten aufzunehmen hat, vorzubereiten. Hierzu ist das gesamte 
autonome Recht der drei Verb$nde, wie z. B. die Satzungen, die Dienstord-
nungen usw., jeweils in einer Fassung zusammenzufassen und sodann in der 
konstituierenden Sitzung im Januar 2009 durch die Vertreterversammlung des 
LSV-SpV zu beschlieûen. Eine Vorpr"fung der Entwurfsfassungen des auto-
nomen Rechts durch das Bundesversicherungsamt sollte schon wegen der 
erheblichen Neuregelungen entsprechend der bisherigen #bung wiederum 
praktiziert werden.

In diesem Zusammenhang ist f"r den neuen Aufgabenzuschnitt in der Infor-
mationstechnik der LSV und weiterer Aufgabenzuweisungen an den LSV-SpV 
beachtlich, dass diese &nderungen auch weitere personalrechtliche Aus-
wirkungen beinhalten. Hierf"r ist vom LSV-SpV bis zum 31. M$rz 2009 ein 
verbindliches Rahmenkonzept zur Umsetzung der Maûnahmen zur Moderni-
sierung des Rechts der LSV zu beschlieûen. Die Umsetzung der Maûnahmen 
soll bis zum 31. Dezember 2010 abgeschlossen werden, wobei auch zu pr"fen 
ist, ob und inwieweit Aufgaben des LSV-SpV von ehemaligen Besch$ftigten 
der LSV-Tr$ger an einem anderen Ort als dem Sitz des LSV-SpV erledigt 
werden k%nnen.99 Die Beurteilung der Umsetzung des LSVMG einschlieû-
lich der organisatorischen &nderungen des agrarsozialen Sicherungssystems 
k%nnte damit schon in naher Zukunft im politischen Raum die Grundsatzfrage 
einer weiteren Neuausrichtung der LSV sein.

Nach Durchf"hrung der Sozialversicherungswahlen im Jahr 2011 sind von 
jeder Verwaltungsgemeinschaft aus dem Kreis der Vorstandsmitglieder der 
LSV-Tr$ger jeweils ein Mitglied und ein stellvertretendes Mitglied aus jeder 
Gruppe der versicherten Arbeitnehmer, der Arbeiter und der Selbst$ndigen 
ohne fremde Arbeitskr$fte in die aus h%chsten 27 Mitgliedern umfassende 
Vertreterversammlung des LSV-SpV zu w$hlen. Aus dem Kreis der Mitglieder 
der Vertreterversammlung des LSV-SpV sind sodann aus jeder Gruppe der 
versicherten Arbeitnehmer, der Arbeiter und der Selbst$ndigen ohne fremde 
Arbeitskr$fte jeweils drei Mitglieder und drei stellvertretende Mitglieder in den 
neuen Verbandsvorstand zu w$hlen. In den Selbstverwaltungsorganen des 
LSV-SpV wirken in Angelegenheiten der Alterssicherung und der Krankenver-
sicherung der Landwirte nur die Mitglieder aus den Gruppen der Arbeiter und 
der Selbst$ndigen ohne fremde Arbeitskr$fte mit. Ist eine Verwaltungsgemein-
schaft nicht durch ein Mitglied im Verbandsvorstand vertreten - dies gilt auch 
f"r Angelegenheiten der Alterssicherung und der Krankenversicherung der 
Landwirte - ist nach der Satzung entsprechend der gesetzlichen Vorgabe die 

99 Vgl. Artikel 7 § 8 LSVMG - BGBl. I S. 2984/2999.
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Vertretungsl"cke unter Beachtung der drittelparit$tischen Zusammensetzung 
bez"glich der Beschlussfassungen im Verbandsvorstand zu schlieûen. 100

Die Wahl des jeweiligen Vorsitzenden und der beiden stellvertretenden Vorsit-
zenden des Vorstandes und der Vertreterversammlung des LSV-SpV und die 
Festlegung des Vorsitzwechsels sind ebenso zu Beginn der neuen Amtsperi-
ode vorzunehmen. Zu beachten wird sein, wenn ein Vertreter aus der Gruppe 
der versicherten Arbeitnehmer den Vorsitz inne hat, dass dann entweder ein 
Vertreter aus der Gruppe der Arbeitgeber oder aus der Gruppe der Selbst$n-
digen ohne fremde Arbeitskr$fte in Angelegenheiten der Alterssicherung und 
der Krankenversicherung der Landwirte das Vorsitzamt aus"bt. Auch diese 
F$lle der unterschiedlichen Vorsitzwahrnehmungen in den Selbstverwaltungs-
organen des LSV-SpV sind zu Beginn der Amtsperiode nach n$herer Bestim-
mung der Satzung zu regeln.

8. Zusammenfassung und Ausblick
Die weitere Gliederung der Organisation der LSV ergibt sich aus der Aufgaben-
wahrnehmung nach Gesetz und des sonstigen f"r die Tr$ger und Verb$nde 
der LSV maûgebenden Rechts. Dieser Bereich wurde hinsichtlich der maû-
geblichen gesetzlichen Aufgabenzuweisungen auf Verbandsebene dargestellt. 
Die Zuordnung von Aufgaben auf die einzelnen Organe der LSV entspricht 
von der Systematik her der Kompetenzregelung der Organe der gesetzlichen 
Unfall- und Rentenversicherung. Gleichwohl hat der Gesetzgeber zwischen-
zeitlich Aufgabenbereiche der Organe in den einzelnen Versicherungszweigen 
jeweils speziell geregelt. Auch haben Sozialversicherungstr$ger aufgrund von 
gesetzlichen Erm$chtigungen eigenst$ndige Regelungen in ihren Satzungen 
getroffen. Hierauf kann wegen der Komplexit$t dieses sicher interessanten 
Themenbereichs jedoch nicht n$her eingegangen werden.

Das gegliederte und gleichwohl ¹unter einem Dachª vereinte System der LSV 
hat sich in den zur"ckliegenden Jahrzehnten bew$hrt und bei Herausforde-
rungen, wie z. B. der Wiedervereinigung Deutschlands, in hervorragender 
Weise seine Aufgaben erf"llt. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Organi-
sation und das ASR nicht weiter zu entwickeln w$ren. Die Bundesverb$nde 
der LSV-Tr$ger sind immer f"r das gegliederte System der LSV und seine 
weitere Entwicklung eingetreten, wobei im vorigen Jahrhundert die gewach-
senen Strukturen der Verbandsmitglieder und damit ihre Erhaltung vorrangig 
waren. F"r &nderungen des Bestandes von LSV-Tr$gern waren neben &nde-
rungen von Gebietsk%rperschaften vielfach auch &nderungen der jeweiligen 
politischen Verh$ltnisse urs$chlich gewesen, wie dies bereits einleitend aus-
f"hrlich dargestellt worden ist.

100 Vgl. hierzu Ausf#hrungen auf Seite 197.
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Die seit Jahrzehnten fortschreitenden strukturpolitischen &nderungen der 
deutschen Landwirtschaft haben ihre Auswirkungen auch in der Zahl der 
Versicherten und der ver$nderten Zusammensetzung der einzelnen Solidar-
gemeinschaften der LSV. Diesen Ver$nderungen haben die Verwaltungen in 
paralleler Ausrichtung zu folgen, wobei personelle Anpassungen aus dienst- 
und tarifrechtlicher Sicht vielfach kurzfristig nicht umsetzbar sind.

Das berufsst$ndische Sicherungssystem der Landwirte ist in seinem Auf-
bau als eigenst$ndiges System sehr komplex. F"r Auûenstehende ist 
die vom Gesetzgeber gewollte - nunmehr im SGB VII festgeschriebene - 
Verwaltungsgemeinschaft aus jeweils einer LBG, LAK, LKK und LPK oftmals 
nur schwer nachvollziehbar. Der gegliederte Aufbau der LSV-Tr$ger ®ndet sich 
auch in der bis zum 31. Dezember 2008 geltenden Organisation der drei Ver-
b$nde der LSV wieder, wobei die unterschiedliche Rechtsgestalt der Verb$nde 
und der Zusatzversorgungseinrichtungen dieses bisher noch verst$rkte. Diese 
Organisationsform scheint praktisch differenziert und un"bersichtlich, obwohl 
sie de facto bisher ausgezeichnete funktionierte. De jure war und ist sie ein 
Kompliment an unser deutsches Recht und in der deutschen Sozialversiche-
rung ein Organisationsgebilde, wie es nur ganz wenige gibt.101

Es sei an dieser Stelle noch angemerkt, dass die erheblichen &nderungen 
der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen durch die Globalisierung und die 
damit einhergehende strukturelle Neuausrichtung der Arbeitswelt sowie die 
demogra®sche Entwicklung unser Gemeinwesen vor groûe Herausforderun-
gen - insbesondere k"nftig - stellen. Die deutsche Sozialversicherung ist in 
diese Abl$ufe eng einbezogen. Nach Jahrzehnten des Ausbaus im Leistungs-
bereich zwingen Belastbarkeitsgrenzen im Beitragswesen verst$rkt zu einem 
Umdenken. Die tiefgreifenden organisatorischen Neuausrichtungen der deut-
schen Sozialversicherung sind beredtes Zeugnis dieses Anpassungsprozes-
ses. Auch die Selbstverwaltung in den einzelnen Bereichen der deutschen 
Sozialversicherung ist in diesen Prozess in Form freiwilliger Fusionen von 
Sozialversicherungstr$gern eingebunden, so dass hieraus nochmals ein 
wechselseitiger Handlungsdruck erw$chst. So hat sich die Zahl der Sozial-
versicherungstr$ger von 1359 Ende des Jahres 1991 innerhalb von 15 Jahren 
auf 345 verringert. Auch die LSV und das ASR sind in diese Prozessabl$ufe 
der Reformen und Modernisierungen eingebettet und aufgrund der fortdau-
ernden strukturellen &nderungen der Landwirtschaft - auch im Rahmen der 
Gemeinsamen Agrarpolitik der Europ$ischen Union - zus$tzlich gefordert.

101 Vgl. K. Noell, Soziale Sicherheit in der landwirtschaftlichen Bev%lkerung, Zwi-
schenbilanz und Weiterentwicklung in: Schriftenreihe f#r l"ndliche Sozialfra-
gen, herausgegeben von der Agrarsozialen Gesellschaft e.V., G%ttingen, 1976, 
Heft 75, S. 5, 27.
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Mit der Errichtung des LSV-SpV zum 1. Januar 2009 wird f"r die Beteilig-
ten aus dem Ehren- und Hauptamt das Verwaltungshandeln auf Verbandse-
bene in organisatorischer Hinsicht einfacher, wenngleich durch die weiteren 
Aufgabenzuweisungen die Regelungsinhalte zunehmen werden. Dies ist 
aber politisch gewollt, um die Einwirkungsm%glichkeiten des Bundes wegen 
seines ®nanziellen Engagements in der LSV "ber die neue bundesunmittel-
bare K%rperschaft des %ffentlichen Rechts zu st$rken. Maûgebliches Ziel aller 
Beteiligten sollte stets die Nachhaltigkeit und die Vorz"ge des eigenst$ndigen 
berufst$ndischen Sicherungssystems der Landwirte und damit seine Akzep-
tanz bei den Versicherten sein, wobei die Einstandsp¯icht des Bundes f"r die 
Solidargemeinschaft der Versicherten in der LSV aufgrund der strukturpoliti-
schen &nderungen in der Landwirtschaft weiterhin eingefordert ist.

Verfasser:
Roland Gelbke
Spitzenverb"nde der landwirtschaftlichen Sozialversicherung
Weiûensteinstraûe 70-72
34131 Kassel

Anhang
Nach Wirksamkeit des LSVOrgG kam es am 1. Januar 2002 zur Vereinigung 
der Hannoverschen LBG, der Braunschweigischen LBG und der LBG Olden-
burg-Bremen mit Errichtung der: ¹Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft 
Niedersachsen-Bremenª mit Sitz in Hannover.

Ebenfalls am 1. Januar 2002 vereinigten sich auf Landesebene die Lippische 
LBG, die Rheinische LBG und die Westf$lische LBG zur: ¹Landwirtschaftliche 
Berufsgenossenschaft Nordrhein-Westfalenª mit Sitz in M"nster.

Zum 1. Juli 2002 errichteten "ber Landesgrenzen hinweg die LBG Hessen, 
die LBG Rheinland-Pfalz und die LBG f"r das Saarland durch Zusammen-
schluss die: ¹Land- und forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft Hessen, 
Rheinland-Pfalz und Saarlandª mit Sitz in Darmstadt.

Durch das vom Hessischen Landtag beschlossene Gesetz zu dem Staatsver-
trag "ber die Bestimmung aufsichtsf"hrender L$nder nach Artikel 87 Abs. 2 
Satz 2 GG vom 30. April 1997 ist nach Artikel 1 Abs. 1 des Staatsvertrages als 
aufsichtsf"hrendes Land das Land bestimmt, in dem der Sozialversicherungs-
tr$ger seinen Sitz hat.102 Danach f"hrt das Hessische Sozialministerium die 
Aufsicht der sich auf die drei Bundesl$nder erstreckenden LSV-Tr$ger.

102 Zum Gesetz und Staatsvertrag s. GVBl. f#r das Land Hessen Teil I 1997 S. 75.
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Mit Wirkung vom 1. Januar 2003 gingen die LBG Niederbayern-Oberpfalz und 
die LBG Schwaben zusammen in der: ¹Land- und forstwirtschaftliche Berufs-
genossenschaft Niederbayern/Oberpfalz und Schwabenª mit Sitz in Lands-
hut.

Schlieûlich kam es am 1. April 2004 wieder zur Zusammenf"hrung der S$ch-
sischen LBG und der LBG Berlin mit der Errichtung der: ¹Landwirtschaftliche 
Berufsgenossenschaft Mittel- und Ostdeutschlandª mit Sitz in Hoppegarten.

Die LBG Schleswig-Holstein und Hamburg mit Sitz in Kiel und die Garten-
bau-Berufsgenossenschaft mit Sitz in Kassel fusionierten nicht. Die &nderung 
des vorherigen Namens der LBG Schleswig-Holstein in ¹Landwirtschaftliche 
Berufsgenossenschaft Schleswig-Holstein und Hamburgª mit Wirkung vom 1. 
Januar 2002 verdeutlicht die bereits am 1. Januar 1937 durchgef"hrte Vereini-
gung und den %rtlichen Zust$ndigkeitsbereich.103 

103 Vgl. hierzu Fuûnote 17 auf Seite 164.
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Versicherungspflicht gem. § 2 Abs. 1 Nr. 7 KVLG 1989 
- Bisher nicht versicherte Personen

Mit Wirkung vom 01.04.2007 ist das Gesetz zur St$rkung des Wettbewerbs 
in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-Wettbewerbsst$rkungsgesetz 
- GKV-WSG) in Kraft getreten.1 Durch Artikel 1 und 15 des GKV-WSG wurden 
damit auch das Versicherungs-, Melde-, Mitgliedschafts- und Beitragsrecht 
in der allgemeinen bzw. landwirtschaftlichen Krankenversicherung ge$ndert. 
Ziel dieses Beitrags ist ein #berblick "ber die derzeit geltenden wesentlichen 
Rechts$nderungen und Auswirkungen auf den Gebieten des Versicherungs- 
und Mitgliedschaftsrechts unter besonderer Ber"cksichtigung der Angelegen-
heiten der Landwirtschaftlichen Krankenversicherung.

1. Allgemeines
Erstmals in der deutschen Sozialgeschichte gibt es eine P¯icht zur Versiche-
rung gegen den Krankheitsfall. Dies gilt gleichermaûen f"r die gesetzliche 
wie die private Krankenversicherung. In der gesetzlichen Krankenversiche-
rung wird seit dem 1.4.2007 eine P¯icht zur Versicherung f"r den der gesetz-
lichen Krankenversicherung zugeordneten Personenkreis eingef"hrt. In der 
privaten Krankenversicherung gibt es seit dem 1.7.2007 ein Beitrittsrecht in 
den Standardtarif und ab dem 1.1.2009 eine P¯icht zur Versicherung f"r alle 
Personen, die der privaten Krankenversicherung zuzuordnen sind. Damit soll 
k"nftig sichergestellt sein, dass alle B"rgerinnen und B"rger einen umfassen-
den Gesundheitsschutz haben.

Im Bereich der landwirtschaftlichen Krankenversicherung wird dieser Ver-
sicherungsschutz f"r Personen, die bisher nicht versichert waren, "ber § 2 
Abs. 1 Nr. 7 KVLG 1989 erreicht. Danach unterliegen solche Personen der 
Versicherungsp¯icht, die die Voraussetzungen f"r eine Versicherungsp¯icht 
nach § 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB V erf"llen.

Nach § 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB V sind Personen versicherungsp¯ichtig, die keinen 
anderweitigen Anspruch auf Absicherung im Krankheitsfall haben und

a) zuletzt gesetzlich krankenversichert waren oder

b) bisher weder gesetzlich noch privat krankenversichert waren, es sei denn, 
dass sie zu den in § 5 Abs. 5 SGB V oder den in § 6 Abs. 1 oder 2 SGB V 
genannten Personen geh%ren oder bei der Aus"bung ihrer beruflichen 
T$tigkeit im Inland geh%rt h$tten.

1  G. v. 26.03.2007 BGBl. I S. 378; zuletzt ge"ndert durch Artikel 6 G. v. 20.07.2007 
BGBl. I S. 1595
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2. Voraussetzungen der Versicherungsp¯icht gem. § 5 Abs. 1  
Nr. 13 a SGB V

2.1 Kein anderweitiger Anspruch auf Absicherung im Krankheitsfall
§ 5 Abs. 1 Nr. 13 a SGB V setzt voraus, dass die zu beurteilende Person im Zeit-
punkt der #berpr"fung nicht gegen den Fall der Kran kheit gesch"tzt ist. Betroffen 
sind maûgeblich Personen, die im Anschluss an das Ende einer gesetzlichen 
Versicherung ohne anderweitige Versicherung im Krankheitsfall sind.

Folgende Umst$nde stellen u.a. eine ¹anderweitige Absicherung im Krankheits-
fallª dar und schlieûen tatbestandlich die Versicherungsp¯icht gem. § 5 Abs. 1 
Nr. 13 SGB V aus:

l Jede Pflichtversicherung gem. § 2 KVLG 1989, § 23 KVLG 1989, § 5 
SGB V, § 189 SGB V, fortbestehende Mitgliedschaft gem. § 25 KVLG 
1989 bzw. § 192 SGB V,

l eine freiwillige Versicherung gem. § 6 KVLG 1989 und § 9 SGB V,

l eine Familienversicherung gem. § 7 KVLG 1989 bzw. § 10 SGB V,

l eine private Krankenversicherung (Krankheitskostenversicherung gem. 
§178 b Abs. 1 VVG, Krankentagegeldversicherung gem. § 178 b Abs. 3 
VVG) ± nicht dagegen eine Krankenhaustagegeldversicherung gem. 
§ 178 b Abs. 2 VVG,

l Bezug von Leistungen nach dem Dritten, Vierten, Sechsten und Sieb-
ten Kapitel des SGB XII, unabh$ngig davon, ob die Leistungen gem. 
§ 51 a KVLG 1989 i.V.m. § 264 SGB V auftragsweise von der Kranken-
kasse erbracht werden,

l Anspruch auf Beihilfe, soweit eine erg$nzende Krankheitskostenver-
sicherung besteht,

l Anspruch auf freie Heilf"rsorge,

l Anspruch auf Heil- oder Krankenbehandlung nach dem BVG,

l Anspruch auf Sachleistungen nach "ber- oder zwischenstaatlichem 
Recht.

Zu ber"cksichtigen ist hierbei vor allem auch die ebenfalls zum 01.04.2007 in 
Kraft getretene Regelung des § 24 Abs. 1 Nr. 8 KVLG 1989. Danach erlischt 
die Mitgliedschaft Versicherungsp¯ichtiger mit dem Zeitpunkt, zu dem das Mit-
glied seinen Austritt erkl$rt. Wird der Austritt innerhalb von 2 Wochen nach 



Versicherungsp¯icht Krankenversicherung 205

dem Hinweis der landwirtschaftlichen Krankenkasse "ber die Austrittsm%g-
lichkeit nicht erkl$rt, setzt sich die Mitgliedschaft als freiwillige Mitgliedschaft 
fort. Von dieser Regelung sind Personen betroffen, bei denen die (bisherige) 
Versicherungsp¯icht nach § 2 Abs. 1 Nrn. 1 bis 6 KVLG 1989, - in der Masse 
landwirtschaftliche Unternehmer und mitarbeitende Familienangeh%rige,-  
und dem zufolge auch deren P¯ichtmitgliedschaft endet. Diese Mitgliedschaft 
wird automatisch als freiwillige Mitgliedschaft fortgef"hrt, wenn die Zugangs-
voraussetzungen des § 6 Abs. 1 Nr. 1 KVLG 1989 erf"llt sind und solange der 
Austritt aus der freiwilligen Mitgliedschaft nicht erkl$rt wird. Dieser Personen-
kreis ist also im Krankheitsfall anderweitig abgesichert.

Bei allen anderen Personen, deren P¯ichtmitgliedschaft endet und die die 
Zugangsvoraussetzungen des § 6 Abs. 1 Nr. 1 KVLG 1989 nicht erf"llen, 
m"ssen die Voraussetzungen f"r die Durchf"hrung einer Familienversiche-
rung gepr"ft werden. Ohne diese kommt ± zun$chst - ein nachgehender Lei-
stungsanspruch nach § 19 Abs. 2 SGB V in Betracht.

Bei familienversicherten Angeh%rigen von P¯ichtmitgliedern wird die Familien-
versicherung fortgef"hrt, auch wenn die Stammp¯ichtmitgliedschaft erlischt. 
Sie beruht ± im Hinblick auf § 24 Abs. 1 Nr. 8 KVLG 1989 ± dann aber auf 
der freiwilligen Mitgliedschaft des ehemaligen P¯ichtmitgliedes, wenn und 
solange dies seinen Austritt nicht erkl$rt. 

Sind bei der aus der P¯ichtmitgliedschaft ausgeschiedenen Person die Zu-
gangsvoraussetzungen f"r die freiwillige Versicherung i.S.v. § 24 Abs. 1  
Nr. 8 KVLG 1989 nicht erf"llt, haben die bisher familienversicherten Angeh%-
rigen einen nachgehenden Leistungsanspruch gem. § 19 Abs. 2 SGB V. Ehe-
mals familienversicherte Angeh%rige von freiwillig versicherten Mitgliedern 
haben keinen nachgehenden Leistungsanspruch nach § 19 Abs. 2 SGB V.
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Ende der Familienversicherung

Bei Tod des 
P¯ichtmitglieds

Nachgehender 
Leistungsanspruch 
gem. § 19 Abs. 3 

SGB V

Bei Ende einer 
P¯ichtmitglied-

schaft, ohne dass 
eine freiwillige 

Mitgliedschaft be-
steht

Nachgehender 
Leistungsanspruch 
gem. § 19 Abs. 2 

SGB V

Bei Ende ei-
ner freiwilligen 
Mitgliedschaft

Versicherungs-
p¯icht  

gem. § 2 Abs. 1 
Nr. 7 KVLG 1989

Bei Tod des freiwil-
ligen Mitglieds

Nachgehender 
Leistungsan-
spruch gem. 
§ 19 Abs. 3 

SGB V

Voraussetzungen des § 6 Abs. 1  
Nr. 1 KVLG 1989 sind erf"llt

Voraussetzungen des § 6 Abs. 1  
Nr. 1 KVLG 1989 sind nicht erf"llt

Pr"fung der Versicherungsp¯icht 
gem. § 2 Abs. 1 Nr. 7 KVLG 1989 

nach 1 Monat 

Keine Versicherungsp¯icht gem. 
 § 2 Abs. 1 Nr. 7 KVLG 1989

Freiwillige Mitgliedschaft gem.  
§ 24 Abs. 1 Nr. 8 KVLG 1989

Ende der Mitgliedschaft Versicherungsp¯ichtiger i.S.v. § 2 Abs. 1  
Nrn. 1 - 6 KVLG 1989

Nachgehender 
Leistungsanspruch gem. § 19 

Abs. 2 SGB V

Die folgenden Schaubilder dienen der Zusammenfassung und Erg$nzung der 
vorstehenden Ausf"hrungen
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Ein nachgehender Leistungsanspruch i.S.v. § 19 Abs. 2 und 3 SGB V2 gilt 
gem. § 2 Abs. 6 a S. 4 KVLG 1989 bzw. § 5 Abs. 8a S. 4 SGB V nicht als ¹Absi-
cherung im Krankheitsfallª, wenn nicht im Anschluss daran ein anderweitiger 
Anspruch auf Absicherung im Krankheitsfall besteht. Die betreffende Person 
unterliegt also schon w$hrend der Monatsfrist der Versicherungsp¯icht gem. 
§ 2 Abs. 1 Nr. 7 KVLG 1989 i.V.m. § 5 Abs. 1 Nr. 13 a SGB V. Beurteilt bzw. 
festgestellt werden kann dies jedoch i.d.R. erst bei Ablauf der Monatsfrist des 
§ 19 Abs. 2 oder 3 SGB V.

Beispiel:
Ende der Versicherungspflicht gem. § 2 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 2 Abs. 4 S. 1 
KVLG 1989 und Ende der Pflichtmitgliedschaft am 30.06.2007. Eine frei-
willige Versicherung i.S.v. § 24 Abs. 1 Nr. 8 KVLG 1989 kommt nicht in 
Betracht. Beginn der Monatsfrist nach § 19 Abs. 2 SGB V am 01.07.2007. 
Ende der Frist am 31.07.2007. Ab 06.08.2007 Beginn einer 
Pflichtmitgliedschaft als Rentenantragsteller gem. § 23 Abs. 1 KVLG 
1989.

An das Ende der Monatsfrist nach § 19 Abs. 2 KVLG 1989 schlieût keine 
anderweitige Absicherung im Krankheitsfall an. In der Zeit vom 01.07. bis 
05.08.2007 besteht daher Versicherungspflicht gem. § 2 Abs. 1 Nr. 7 KVLG 
1989 i.V.m. § 5 Abs. 1 Nr. 13 a SGB V.

Umgekehrt bedeutet dies, dass die Zeit des nachgehenden Leistungsan-
spruchs eine Absicherung im Krankheitsfall darstellt, wenn die betreffende 
Person unmittelbar danach anderweitigen Schutz hat. In diesem Fall gilt der 
Monatszeitraum als Absicherung im Krankheitsfall und es besteht keine Ver-
sicherungsp¯icht gem. § 2 Abs. 1 Nr. 7 KVLG 1989 i.V.m. § 5 Abs. 1 Nr. 13 a 
SGB V.

2.2 Zuletzt gesetzlich krankenversichert
Weitere Voraussetzung ist ± mit Blick auf § 3 Abs. 2 Nr. 7 KVLG 1989 -, dass 
die letzte Absicherung der betreffenden Person im Krankheitsfall in der LKV 
bestand, und zwar als P¯ichtmitgliedschaft, als freiwillige Mitgliedschaft oder 
in Form der Familienversicherung. Eine zeitliche Begrenzung sieht das Gesetz 
nicht vor, so dass ¹zuletzt gesetzlich krankenversichertª auch bedeuten kann, 
dass die Absicherung in der LKV schon Jahrzehnte zur"ckliegt, wenn zwi-
schendurch keine anderweitige Absicherung im Krankheitsfall bestanden hat.

2 Gem. Rundschreiben der Spitzenverb"nde der Krankenkassen v. 20.03.2007, 
S. 18.
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Auf die Art der Versicherung kommt es dabei nicht an. Der Familienversiche-
rung steht ± im Anklang an § 5 Abs. 2 S. 1 SGB V ± bis zum 31.12.1988 die 
Zeit der Ehe mit einem Mitglied gleich, wenn die betreffende Person nicht 
mehr als nur geringf"gig besch$ftigt oder geringf"gig selbstst$ndig t$tig war. 3 
Betroffen sind maûgeblich Personen, f"r die ein Anspruch auf Familienhilfe 
nach § 32 KVLG (1972) bestand. 

Beispiele:
l Ehemals Versicherungspflichtige und Familienversicherte, die nach 

dem Ende der Versicherung die Fortsetzung ihres Versicherungsschutzes 
in Form einer freiwilligen Versicherung vers$umt haben bzw. die Vorver-
sicherungszeiten des § 6 KVLG 1989 nicht erf"llen.

l Ehemals freiwillig Versicherte, die wegen Zahlungsverzugs gem. § 24 
Abs. 2 KVLG i.V.m. § 191 S. 1 Nr. 3 SGB V aus der freiwilligen Versiche-
rung ausgeschlossen wurden.

l Personen, bei denen nach § 3 a Nr. 1 KVLG 1989 i.V.m. § 6 Abs. 3 a 
SGB V wegen Vollendung des 55. Lebensjahres die gesetzliche Kran-
kenversicherung ausgeschlossen war und die auch nicht privat versi-
chert sind,.

l Auslandsr"ckkehrer, die vor dem Auslandsaufenthalt in der LKV versi-
chert waren.

Wer in der Vergangenheit zwar in der LKV versichert war (z.B. w$hrend einer 
Berufsausbildung), danach aber anderweitigen Versicherungsschutz hatte 
(z.B. eine private Krankenversicherung, freie Heilf"rsorge als Soldat oder 
wegen des Bezugs von Leistungen nach dem SGB XII), ist folglich von der 
Versicherungsp¯icht gem. § 2 Abs. 1 Nr. 7 KVLG 1989 bzw. § 5 Abs. 1 Nr. 13 a 
SGB V ausgeschlossen. Dies gilt im Rahmen des § 5 Abs. 1 Nr. 13 a SGB V 
auch f"r Personen, die nie in der LKV bzw. GKV versichert waren. 

3. Voraussetzungen der Versicherungsp¯icht gem. § 5 Abs. 1 
Nr. 13 b SGB V

Nach § 5 Abs. 1 Nr. 13 b SGB V sind Personen versicherungsp¯ichtig, die 

± keinen anderweitigen Anspruch auf Absicherung im Krankheitsfall haben 

3 Gem. Rundschreiben der Spitzenverb"nde der Krankenkassen v. 20.03.2007, 
S. 15.
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und

± bisher nicht gesetzlich oder privat krankenversichert waren, es sei denn, 
dass sie zu den in § 5 Abs. 5 SGB V oder den in § 6 Abs. 1 oder 2 SGB V 
genannten Personen geh%ren oder bei Aus"bung ihrer beruflichen 
T$tigkeit im Inland geh%rt h$tten.

Dieser Versicherungstatbestand ist im Hinblick auf die Zust$ndigkeitsregelung 
in § 3 Abs. 2 Nr. 7 KVLG 1989 und die Nichtw$hlbarkeit einer landwirtschaft-
lichen Krankenkasse seitens der betroffenen Personen (vgl. § 173 Abs. 1 und 
§ 174 Abs. 5 SGB V) f"r die Landwirtschaftliche Krankenversicherung ohne 
weitergehende Bedeutung. Der Vollst$ndigkeit halber soll gleichwohl darauf 
kurz eingegangen werden.

3.1 Kein anderweitiger Anspruch auf Absicherung im Krankheitsfall
Hinsichtlich des ¹anderweitigen Anspruchs auf Absicherung im Krankheitsfallª 
gelten die Ausf"hrungen unter Nr. 2.1

3.2 Bisher nicht gesetzlich oder privat krankenversichert
Dieses Tatbestandsmerkmal ist dahin gehend zu verstehen, dass die betref-
fende Person vor dem Stichtag 01.04.2007 zu keinem Zeitpunkt weder einen 
gesetzlichen noch einen privaten Versicherungsschutz hatte. Dies gilt maû-
geblich f"r die Personen, die aus dem Ausland nach Deutschland zuziehen.

Aufgrund einer ausdr"cklichen Regelung in § 5 Abs. 1 Nr. 13 b SGB V ist 
die Versicherung jedoch f"r Personen ausgeschlossen, die aufgrund des § 5 
Abs. 5 SGB V wegen Aus"bung einer hauptberu¯ichen T$tigkeit nicht in der 
GKV versichert waren bzw. versichert sind. Maûgeblich f"r die Beurteilung ist 
die aktuelle Situation der betroffenen Person, sodass die Versicherungsp¯icht 
ausgeschlossen ist, wenn eine Person w$hrend ihres gesamten Erwerbsle-
bens selbstst$ndig t$tig ist. Anders dagegen liegt der Fall, wenn diese Person 
zwar w$hrend ihres Erwerbslebens selbstst$ndig t$tig war, im Beurteilungs-
zeitpunkt jedoch eine Rente bezieht und bisher weder in der GKV noch in der 
PKV versichert war.

Von der Versicherungsp¯icht sind auch solche Personen ausgenommen, die 
gem. § 6 Abs. 1 (z.B. als h%herverdienende Arbeitnehmer, Beamte u.a.) und 
§ 6 Abs. 2 SGB V versicherungsfrei sind. Damit sind infolgedessen nicht nur 
die in den genannten Vorschriften aktiv Erwerbst$tigen ausgeschlossen, wie 
z.B.

l Beamte i.S.v. § 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB V, die nur "ber ihren Anspruch auf 
Beihilfe abgesichert sind, selbst wenn sie keinen anderweitigen Versiche-
rungsschutz haben, d.h. erg$nzend zur Beihilfe abgesichert sind. Dieser 
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Personenkreis hat gem. § 315 Abs. 1 S. 4 SGB V Anspruch auf Absicherung 
im Standardtarif der PKV,

l sondern z.B. auch Versorgungsempf$nger i.S.v. (§ 6 Abs. 1 Nr. 6 SGB V, 
die als Beamte t$tig und bisher weder gesetzlich noch privat versichert 
waren.

Verlegt eine Person nach dem 31.03.2007 ihren Wohnsitz nach Deutschland, 
ist zu differenzieren:

Angeh%rige eines Mitgliedstaates der EU, EWR-Angeh%rige und Schweizer 
fallen grunds$tzlich in den Anwendungsbereich des § 5 Abs. 1 Nr. 13 b SGB V 
(Wohnortprinzip), solange sie nach deutschem Recht keine anderweitige 
Absicherung im Krankheitsfall haben. Dabei ist jedoch ggf. die zuletzt im Aus-
land ausge"bte beru¯iche T$tigkeit zu ber"cksichtigen. Insofern ist die Versi-
cherungsp¯icht nach § 5 Abs. 1 Nr. 13 b SGB V dann ausgeschlossen, wenn 
diese T$tigkeit (in Deutschland) eine hauptberu¯ich selbstst$ndige T$tigkeit 
i.S.v. § 5 Abs. 5 SGB V dargestellt oder die Voraussetzungen des § 6 Abs. 1 
oder Abs. 2 SGB V erf"llt h$tte. M.a.W: die betreffende Person wird in Deutsch-
land versicherungsrechtlich entsprechend der Stellung im Erwerbsleben, die 
sie in ihrem Heimatland hatte, behandelt.

Gleiches gilt f"r Personen, die vor dem Zuzug nach Deutschland bereits aus 
dem Erwerbsleben ausgeschieden sind, aber davor eine T$tigkeit ausge"bt 
haben, die sie den in § 5 Abs. 5 SGB V oder § 6 Abs. 1 Nr. 1 oder Nr. 2 SGB V 
genannten Personen zuordnet.

Die nichterwerbst$tigen Familienangeh%rigen eines freiz"gigkeitsberechtig-
ten Unionsb"rgers haben gem. § 4 Freiz"gigkeitsgesetz/EU das Recht auf 
Einreise und Aufenthalt in Deutschland nur, wenn sie "ber ausreichenden 
Krankenversicherungsschutz und ausreichende Existenzmittel verf"gen. Aus 
diesem Grund werden sie gem. § 5 Abs. 11 S. 2 SGB V von der Versiche-
rungsp¯icht gem. § 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB V nicht erfasst.

F"r Personen, die nicht EU-Staatsangeh%rige, EWR-Staatsangeh%rige oder 
Schweizer sind, kommt nach § 5 Abs. 11 S. 1 SGB V Versicherungsp¯icht gem. 
§ 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB V nur in Betracht, wenn sie u.a. eine Niederlassungser-
laubnis oder eine auf mehr als 12 Monate befristete Aufenthaltserlaubnis nach 
dem Aufenthaltsgesetz haben.

4. Beginn der Versicherungsp¯icht
Die Versicherungsp¯icht gem. § 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB V tritt kraft Gesetzes 
ein, wenn ihre Voraussetzungen vorliegen. Unabh$ngig davon unterliegen die 
betroffenen Personen gem. § 206 SGB V bzw. § 20 KVLG 1989 der Melde-
p¯icht.
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Liegen bei Ehegatten oder Lebenspartnern die Voraussetzungen des § 5 
Abs. 1 Nr. 13 SGB V gleichzeitig vor, k%nnen sie "bereinstimmend erkl$ren, 
wer von beiden versicherungsp¯ichtig wird, wenn bei dem anderen Ehegatten 
die Voraussetzungen f"r die Durchf"hrung einer Familienversicherung vorlie-
gen.

5. Versicherungsfreiheit, Befreiung von der Versicherungsp¯icht 
und Versicherungsausschluss bei hauptberu¯ich selbstst"ndi-
ger T"tigkeit

5.1 Versicherungsfreiheit gem. § 6 Abs. 3 SGB V
Im Bereich der AKV gilt grunds$tzlich § 6 Abs. 3 S. 1 SGB V. Danach erstreckt 
sich eine be- oder entstehende Versicherungsfreiheit nach § 6 Abs. 1 und 2 
SGB V auch auf andere Tatbest$nde, die f"r sich betrachtet, zur Versiche-
rungsp¯icht f"hren. Bei Personen, die von § 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB V erfasst 
werden, gilt dies mangels Aufz$hlung in § 6 Abs. 3 S. 1 SGB V nicht. Insofern 
unterliegen z.B. 

l Arbeitnehmer, die in ihrer Besch$ftigung gem. § 6 Abs. 1 Nr. 1 SGB V ver-
sicherungsfrei sind, der Versicherungspflicht gem. § 5 Abs. 1 Nr. 13 a 
SGB V, wenn sie keinen anderweitigen Versicherungsschutz haben und 
zuletzt in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert waren,

l Beamte i.S.v. § 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB V, die nur "ber ihren Anspruch auf 
Beihilfe abgesichert sind, der Versicherungspflicht gem. § 5 Abs. 1 Nr. 13 a 
SGB V, wenn sie keinen anderweitigen Versicherungsschutz haben, d.h. 
nicht erg$nzend zur Beihilfe abgesichert sind, und zuletzt in der gesetzli-
chen Krankenversicherung versichert waren,

l Pension$re i.S.v. § 6 Abs. 1 Nr. 6 SGB V der Versicherungspflicht, wenn 
sie neben ihrem Anspruch auf Beihilfe keine zus$tzliche Krankheitskosten- 
bzw. Krankentagegeldversicherung haben.

5.2 Versicherungsfreiheit gem. § 6 Abs. 3 a SGB V
Die Versicherungsfreiheit nach § 6 Abs. 3 a SGB V und insofern auch die gem. 
§ 3 a KVLG 1989 wegen der Vollendung des 55. Lebensjahres etc. gilt nach 
ausdr"cklicher Bestimmung in § 6 Abs. 3 a S. 4 SGB V nicht f"r die nach § 5 
Abs. 1 Nr. 13 SGB V ± und daher auch nicht f"r die in § 2 Abs. 1 Nr. 7 KVLG 
1989 ± Versicherungsp¯ichtigen.

5.3 Befreiung von der Versicherungsp¯icht 
Eine Befreiung der von § 2 Abs. 1 Nr. 7 KVLG 1989 bzw. § 5 Abs. 1 Nr. 13 
SGB V erfassten Personen kommt nicht in Betracht, da § 4 KVLG 1989 und 
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§ 8 SGB V wegen der jeweils abschlieûenden Aufz$hlung kein Befreiungs-
recht vorsehen. 

Soweit eine Person beim fraglichen Eintritt der Versicherungsp¯icht nach § 5 
Abs. 1 Nr. 13 SGB V bereits gem. § 8 SGB V (z.B. wegen #berschreiten der 
Jahresarbeitsentgeltgrenze gem. § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB V) befreit ist, wirkt sich 
diese Befreiung ± mangels Aufz$hlung - nicht "ber § 6 Abs. 3 S. 1 SGB V auf 
die Versicherungsp¯icht gem. § 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB V aus. Allerdings d"rfte 
± was jeweils zu pr"fen ist - bei diesen Personen in der Regel eine private 
Krankenversicherung vorliegen und somit § 5 Abs. 1 Nr. 13 a SGB V tatbe-
standlich nicht vorliegen.

Gesetzlich nicht ausdr"cklich geregelt ist, ob eine nach § 4 KVLG (1972) bzw. 
§ 4 KVLG 1989 ausgesprochene (personenbezogene) Befreiung den Eintritt 
der Versicherungsp¯icht gem. § 2 Abs. 1 Nr. 7 KVLG 1989 verhindert. Ten-
denziell ist jedoch davon auszugehen, dass eine vor dem 01.04.2007 erfolgte 
Befreiung nur die Versicherungsp¯ichten des § 2 in der vormals geltenden 
Fassung erfasst und die betroffenen Personen somit nicht nach § 2 Abs. 1 
Nr. 1 bis 5 KVLG 1989, wohl aber nach § 2 Abs. 1 Nr. 7 KVLG 1989, versiche-
rungsp¯ichtig werden k%nnen.4 Aber auch hier ist zu pr"fen, ob anderweitiger 
Versicherungsschutz besteht.

Demzufolge ist eine Person, die sich nach dem 31.03.2007 gem. § 4 Abs. 1 
KVLG 1989 von der Versicherungsp¯icht nach § 2 (neue Fassung) befreien 
l$sst, in der Folgezeit auch von der Versicherungsp¯icht gem. § 2 Abs. 1 Nr. 7 
KVLG 1989 befreit.

5.4 Bedeutung des § 5 Abs. 5 SGB V
§ 5 Abs. 5 SGB V regelt den Ausschluss der Versicherungsp¯icht bei Aus-
"bung einer hauptberu¯ichen selbstst$ndigen T$tigkeit. Diese Vorschrift ist im 
Falle einer Versicherungsp¯icht gem. § 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB V nicht anwend-
bar, da § 5 Abs. 5 SGB V nicht entsprechend erg$nzt wurde. Insofern unterlie-
gen auch hauptberu¯ich selbstst$ndig Erwerbst$tige der Versicherungsp¯icht 
nach § 5 Abs. 1 Nr. 13 a SGB V, wenn sie zuletzt in der GKV versichert waren 
und keinen anderweitigen Anspruch auf Absicherung im Krankheitsfall haben. 
Wird erst nach Beginn der Versicherungsp¯icht nach § 5 Abs. 1 Nr. 13 a SGB V 
eine hauptberu¯ich selbst$ndige T$tigkeit aufgenommen, ist dies ohne Ein-
¯uss auf die bestehende Versicherungsp¯icht.

Versicherungsp¯icht gem. § 5 Abs. 1 Nr. 13 b SGB V kommt bei hauptberuf-
lich Selbst$ndigen generell nicht in Betracht, da die im Hauptberuf ausge"bte 
selbstst$ndige T$tigkeit tatbestandsausschlieûende Wirkung hat. 

4  Vgl. Niederschrift der Fachgruppe KdvP v. 14./15.03.2007, Pkt. 1, S. 4.
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5.5 Bedeutung des § 2 Abs. 4 a KVLG 1989 
§ 2 Abs. 4 a KVLG 1989 gilt von seinem Wortlaut her f"r alle nach § 2 ver-
sicherungsp¯ichtigen Personen, so dass die Versicherungsp¯icht gem. § 2 
Abs. 1 Nr. 7 KVLG 1989 grunds$tzlich ausgeschlossen ist, wenn die betref-
fende Person eine nichtlandwirtschaftliche selbstst$ndige T$tigkeit hauptbe-
ru¯ich aus"bt. Im Hinblick darauf, dass in der AKV § 5 Abs. 5 SGB V bei 
Versicherungsp¯ichtigen gem. § 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB V nicht anwendbar ist, 
soll nach Auffassung des BLK und BMELV auch § 2 Abs. 4 a KVLG 1989 nicht 
angewandt werden.5 Insoweit bedarf es noch einer ausdr"cklichen gesetzli-
chen Regelung.

6. Konkurrenzen
Gem. § 2 Abs. 6 a KVLG 1989 ist nach § 2 Abs. 1 Nr. 7 KVLG 1989 nicht 
versicherungsp¯ichtig, wer nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 ± 6 KVLG 1989 versiche-
rungsp¯ichtig, freiwilliges Mitglied oder familienversichert ist. Dieser Regelung 
kommt offensichtlich keine eigenst$ndige Bedeutung bei, da bei Beginn einer 
der vorgenannten Versicherungen ein ¹anderweitiger Anspruch auf Absiche-
rung im Krankheitsfallª i.S.v. § 2 Abs. 1 Nr. 7 KVLG 1989 gegeben ist und § 2 
Abs. 1 Nr. 7 KVLG 1989 bzw. § 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB V infolge dessen aus 
tatbestandlichen Gr"nden wegf$llt. Eine sog. Konkurrenz von Versicherungs-
p¯ichten kann sich daher nicht ergeben.

Gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 KVLG 1989 ist nach dem KVLG 1989 grunds$tzlich nicht 
versicherungsp¯ichtig, wer nach anderen gesetzlichen Vorschriften versiche-
rungsp¯ichtig ist (Regel bei externen Konkurrenzen). Diese Regelung hat bei 
dem von § 2 Abs. 1 Nr. 7 KVLG 1989 erfassten Personenkreis nur dahinge-
hend Bedeutung, dass in allen F$llen zugleich auch die Voraussetzungen des 
§ 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB V erf"llt sind und somit Kl$rungsbedarf besteht, ob 
die Versicherung in der LKV oder AKV durchzuf"hren ist. Insofern ordnet § 3 
Abs. 2 Nr. 7 KVLG 1989 an, dass die Versicherung aufgrund § 2 Abs. 1 Nr. 7 
KVLG 1989 vorrangig ist, wenn die betroffene Person zuletzt bei einer land-
wirtschaftlichen Krankenkasse versichert war. In einem solchen Fall f"hrt also 
eine Kasse der LKV die auf § 2 Abs. 1 Nr. 7 KVLG 1989 i.V.m. § 5 Abs. 1 Nr. 13 
SGB V beruhende Versicherung durch. § 3 Abs. 2 Nr. 7 KVLG 1989 stellt von 
ihrem Sinn und Zweck her insoweit eine Zust$ndigkeitsregelung dar.

7. Beginn der Mitgliedschaft
Der Beginn der Mitgliedschaft der in der LKV Versicherungsp¯ichtigen rich-
tet sich kraft Verweises in § 22 Abs. 1 Nr. 6 KVLG 1989 nach § 186 Abs. 11 

5 Vgl. Schreiben des BLK an die LKKen v. 26.03.2007, Az. BLK III 210 BA1, S. 3.
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SGB V. Mithin beginnt die Mitgliedschaft mit dem ersten Tag ohne anderweiti-
gen Anspruch auf Absicherung im Krankheitsfall.

8. Ende der Mitgliedschaft
Gem. § 24 Abs. 9 KVLG 1989 endet die Mitgliedschaft einer (bisher) nach § 2 
Abs. 1 Nr. 7 KVLG 1989 versicherungsp¯ichtigen Person mit Ablauf des Vor-
tages, an dem ein anderweitiger Anspruch auf Absicherung im Krankheitsfall 
begr"ndet wird, wenn also z.B. Versicherungsp¯icht nach einer anderen Norm 
besteht oder eine private Krankheitskostenvollversicherung abgeschlossen 
wird. Gleiches gilt, wenn der Wohnsitz oder gew%hnliche Aufenthalt in einen 
anderen Staat verlegt wird.

Die Mitgliedschaft endet stets kraft Gesetzes. Einer K"ndigung bedarf es 
daher auch in den F$llen nicht, in denen die anderweitige Absicherung im 
Krankheitsfall durch Abschluss einer privaten Krankheitskostenvollversiche-
rung erfolgt.

9. Meldungen
Gem. § 20 KVLG 1989 sind f"r Versicherungsp¯ichtige nach § 2 Abs. 1 
Nr. 7 KVLG 1989 die Vorschriften des SGB V u.a. "ber die Meldungen ent-
sprechend anzuwenden. Zu ber"cksichtigen ist hierbei insbesondere § 206 
SGB V, wonach Versicherte oder die, die als Versicherte in Betracht kommen, 
der Krankenkasse "ber alle zur Durchf"hrung der Versicherung erforderlichen 
Tatsachen Auskunft zu erteilen haben. Dabei haben sie vor allem von sich aus 
Ver$nderungen in den Tatsachen mitzuteilen, die f"r die Pr"fung und Feststel-
lung der Versicherungsp¯icht bzw. deren Ende erheblich sind.

Verfasser:
Rudi Krug
Fachhochschule des Bundes f#r $ffentliche Verwaltung 
Fachbereich Landwirtschaftliche Sozialversicherung
Weiûensteinstraûe 70 - 72
34131 Kassel
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Die Ausschlussfrist des § 111 SGB X

1. Einleitung
Die Erstattungsanspr"che der Leistungstr$ger untereinander nach den §§ 102ff 
SGB X sollen m%glichst einfach und kostensparend abgewickelt werden, denn 
der erstattungsp¯ichtige Leistungstr$ger soll kurze Zeit nach der Leistungs-
erbringung wissen, welche Anspr"che auf ihn zukommen und welche R"ck-
stellungen er gegebenenfalls bilden muss.1 Eine z"gige Durchf"hrung des 
Erstattungsverfahrens soll auûerdem zur Herstellung von Rechtssicherheit 
f"hren. 2 Aus diesem Grund ist die Geltendmachung von Erstattungsanspr"-
chen nicht unbegrenzt m%glich. Der Anspruch auf Erstattung ist vielmehr 
ausgeschlossen, wenn der erstattungsberechtigte Leistungstr$ger ihn nicht 
sp$testens zw%lf Monate nach Ablauf des letzten Tages geltend macht, f"r 
den die Leistung erbracht wurde (§ 111 Satz 1 SGB X). Der Lauf der Frist 
beginnt fr"hestens mit dem Zeitpunkt, zu dem der erstattungsberechtigte Lei-
stungstr$ger von der Entscheidung des erstattungsp¯ichtigen Leistungstr$-
gers "ber seine Leistungsp¯icht Kenntnis erlangt hat (§ 111 Satz 2 SGB X).

Die Vers$umung der Ausschlussfrist f"hrt zum Verlust des Erstattungsan-
spruchs. Ein R"ckgriff beim Leistungsempf$nger ist auf Grund der Erf"llungs-
®ktion des § 107 SGB X nicht m%glich.

2. Beginn der Frist nach § 111 Satz 1 SGB X
Nach § 111 Satz 1 SGB X ist ein Erstattungsanspruch ausgeschlossen, wenn 
der Erstattungsberechtigte ihn nicht sp$testens zw%lf Monate nach Ablauf 
des Tages, f"r den die Leistung erbracht worden ist, geltend macht.  Erbracht 
ist die Leistung, wenn die Verp¯ichtung gegen"ber dem Berechtigten erf"llt 
wurde und somit der Leistungserfolg eingetreten ist.3

Bei regelm$ûig wiederkehrenden Leistungen ist auf den Zeitraum abzustel-
len, f"r den die einzelnen Leistungen erbracht worden sind. 4 Diese setzten 
dann jeweils eine gesonderte Ausschlussfrist in Gang.

1  BSG, SozR 3-1300 § 111 Nr. 4.

2  BSG, SozR 3±1300 § 111 Nr. 2.

3  Hauck/Noftz,SGB X, Band 2, § 111 Rdnr. 7.

4  BSG, SozR 1300 § 111 Nr. 4.
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3. Beginn der Frist nach § 111 Satz 2 SGB X

3.1. Die %bergangsregelung des § 120 Absatz 2 SGB X
§ 111 SGB X wurde am 1. Juli 1983 eingef"hrt. Durch das 4. Euro Einf"h-
rungsgesetz vom 21.12.2000 wurde Satz 2 ge$ndert, w$hrend Satz 1 
unver$ndert fortbesteht. § 111 Satz 2 SGB X in der ab 01.01.2001 gelten-
den Fassung ®ndet gem. § 120 Abs. 2 SGB X auf alle Erstattungsverfahren 
Anwendung, die am 01.06.2000 noch nicht abschlieûend entschieden waren. 
Ob ein Erstattungsverfahren abschlieûend entschieden ist, beurteilt sich nach 
allgemeinen Regeln. Danach muss der Erstattungsanspruch, entstanden bei 
dem f"r erstattungsp¯ichtig gehaltenen Versicherungstr$ger, wirksam geltend 
gemacht und von letzterem dar"ber entschieden worden sein, d.h. er muss 
ihn anerkannt oder abgelehnt haben.5 Ein Erstattungsverfahren ist auf jeden 
Fall abschlieûend geregelt, wenn eine rechtskr$ftige Gerichtsentscheidung 
vorliegt. 

Erstattungsverfahren die vor dem 01.06.2000 abgeschlossen waren, werden 
damit nicht von § 120 Abs. 2 SGB X erfasst und d"rfen daher nicht erneut auf-
gegriffen werden; dies ergibt sich insbesondere aus dem R"ckwirkungsverbot 
nach Art. 20 Absatz 3 GG. Auûerdem werden bei verfassungskonformer Aus-
legung der #bergangsvorschrift des § 120 Abs. 2 SGB X keine Erstattungs-
anspr"che von § 111 Satz 2 SGB X n.F. erfasst, bei denen die Ausschlussfrist 
unter der Geltung des § 111 SGB X a.F. am 01.06.2000 bereits abgelaufen 
war.6 

Beispiel:  
Reha-Maûnahme des Versicherten vom 05.04.2000 bis 26.04.2000 
Ablauf der Ausschlussfrist nach § 111 SGB X a.F. am 26.04.2001 
Der 26.04.2001 liegt nach dem 31.05.2000. Somit ist § 111 SGB X n.F. 
anzuwenden.

3.2. Die Neufassung des § 111 Satz 2 SGB X
§ 111 Satz 2 SGB X normiert nunmehr als fr"hesten Beginn der Ausschlussfrist 
nicht mehr den Zeitpunkt der Entstehung des Erstattungsanspruchs, sondern 
der Kenntniserlangung des erstattungsberechtigten Leistungstr$gers von der 
Entscheidung des erstattungsverp¯ichteten Leistungstr$gers "ber dessen 
Leistungsp¯icht.

Damit weicht der Gesetzgeber von der bisherigen Auslegung des § 111 SGB 
X a.F. durch die Rechtsprechung ab. Denn gerade auf die Kenntnis des erstat-

5  Kater in: Kassler Kommentar, Band 2, SGB X, § 120 Rdnr. 3.

6  BSG, SozR 4-1300 § 111 Nr. 1.
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tungsberechtigten Leistungstr$gers vom Bestehen des Leistungsanspruchs 
kam es nach der Rechtsprechung des Bundessozialgerichtes nicht an.7 Dies 
hatte bei einer unter Umst$nden mehrere Jahre zur"ckwirkenden Feststel-
lung der Leistungsp¯icht des erstattungsp¯ichtigen Tr$gers die Folge, dass 
eine Erstattung auf Grund von § 111 SGB X a.F. ausgeschlossen war. Dieses 
Ergebnis wurde zugunsten des Beschleunigungseffekts im Erstattungsverfah-
ren hingenommen.8 

Die mit dem 01.01.2001 wirksam gewordene Neufassung des § 111 Satz 2 
SGB X soll nunmehr der urspr"nglichen Intention des Gesetzgebers Rech-
nung tragen, dass Erstattungsanspr"che auch Leistungen erfassen k%nnen, 
deren Ende l$nger als 12 Monate zur"ckliegt. 9 Damit r$umt § 111 Satz 2 SGB 
X n.F. dem Ziel materieller Gerechtigkeit grunds$tzlich den Vorrang ein. 

Somit beginnt die Frist des § 111 SGB X fr"hestens mit dem Zeitpunkt, zu 
dem der erstattungsberechtigte Leistungstr$ger von der Entscheidung des 
erstattungsp¯ichtigen Leistungstr$ger "ber seine Leistungsp¯icht Kenntnis 
erlangt. Dabei kommt es auf positive Kenntnis an. Ein Wissen m"ssen oder 
schuldhaftes nicht Wissen spielt keine Rolle.10 

3.3 ¹Entscheidung #ber die Leistungsp¯ichtª im Sinne von § 111 Satz 2 
SGB X

Unstreitig ®ndet § 111 Satz 2 SGB X bei einer Erstattung nach § 103 SGB X 
Anwendung, da hier die Entscheidung des zur Erstattung verp¯ichteten Lei-
stungstr$gers gegen"ber dem Versicherten zu einem nachtr$glichen Wegfall 
der Leistungsp¯icht des zur Erstattung berechtigten Leistungstr$gers f"hrt. 
Die Frist beginnt dann ab der Kenntnis des erstattungsberechtigten Leistungs-
tr$gers "ber die Leistungsbewilligung.

Beispiel:
Ein Versicherter erh$lt von der zust$ndigen Krankenkasse Krankengeld 
nach § 44 SGB V. R"ckwirkend bewilligt der Rentenversicherungstr$ger 
eine Rente. Dies kann gem. § 50 SGB V zum Ausschluss bzw. zur K"rzung 
des Krankengeldanspruchs f"r den sich zeitlich "berscheidenden Zeitraum 
f"hren. Ist dies der Fall, hat die Krankenkasse einen Erstattungsanspruch 
gegen"ber dem Rentenversicherungstr$ger nach § 103 SGB X. Die 

7  BSG, SozR 1300 § 111 Nrn. 1 und 3.

8  BSG, SozR 1300 § 111 Nr. 8.

9  BT-Drucks. 14/4375 S. 60.

10  von Wulffen, SGB X, 5. Auflage 2005, § 111, Rdnr. 9.
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Ausschlussfrist des § 111 Satz 2 SGB X l$uft in diesem Fall ab der 
Kenntnis der Krankenkasse "ber die Rentenbewilligung.

Umstritten ist dagegen, ob § 111 S. 2 SGB X auch dann anzuwenden ist, 
wenn der Versicherte seine Leistung bereits erhalten hat und es einer weite-
ren Entscheidung des materiell-rechtlich verp¯ichteten Leistungstr$gers nicht 
mehr bedarf. 

3.3.1 Rechtsprechung des VGH M"nchen
Der VGH M"nchen h$lt in seinem Beschluss vom 22.08.2001 11 § 111 Satz 
2 SGB X bei Erstattungsstreitigkeiten zwischen zwei Sozialhilfetr$gern f"r 
nicht anwendbar. Bei den Ausgleichsanspr"chen der Sozialleistungstr$ger 
nach §§ 102 ff SGB X sei zu unterscheiden zwischen Ausgleichsanspr"chen, 
die die R"ckforderung von Leistungen, die dem Empf$nger nicht geb"hren, 
erm%glichen, und den Ausgleichsanspr"chen, die einen Ausgleich dann 
erm%glichen, wenn die Leistung dem Empf$nger zwar geb"hren, statt des 
leistenden Tr$gers jedoch ein anderer Sozialleistungstr$ger leistungsp¯ichtig 
sein soll. Bei der Neuregelung des § 111 Satz 2 SGB X habe der Gesetzgeber 
nur die erste Fallgestaltung im Auge gehabt. Nach der Begr"ndung der Bun-
desregierung zu dem Entwurf des 4. Euro Einf"hrungsgesetzes gehe es um 
die F$lle, in denen ein Tr$ger nachtr$glich Sozialleistungen in Unkenntnis des 
Umstands bewilligt, dass ein anderer Sozialleistungstr$ger bereits Soziallei-
stungen gew$hrt hat.12

Beispiel:
Einer ehemaligen Arbeitslosenhilfeempf$ngerin wird r"ckwirkend durch 
einen Tr$ger der Unfallversicherung f"r die Zeit des Arbeitslosenhilfebezugs 
eine Versichertenrente bewilligt.

In diesem Fall war der Erstattungsanspruch der Bundesagentur f"r Arbeit 
nach § 111 SGB X a.F. ausgeschlossen, obwohl sie erst nach Ablauf der 
Jahresfrist Kenntnis von der Leistungsbewilligung des Rententr$gers erhal-
ten konnte. Die &nderung des § 111 Satz 2 SGB X n.F. ziele nun darauf ab, 
auch in diesen F$llen den gebotenen Ausgleich durch Geltendmachung des 
Anspruchs binnen eines Jahres seit Kenntniserlangung zu verwirklichen. 

Es sei jedoch nicht Ziel des Gesetzgebers gewesen, den Ausschluss des 
Erstattungsanspruchs wegen versp$teter Geltendmachung in den "brigen 
F$llen abzuschaffen. Hierf"r gebe die Neufassung der Vorschrift keine Hin-
weise.

11 FEVS 53, 165; so auch das OVG L#neburg im Urteil vom 10.04.2002, FEVS 54, 
64.

12 Vgl. BT-Drucks. 14/4375 S. 60.
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Nach dieser Ansicht w$re § 111 Satz 2 SGB X bei Erstattungsanspr"chen 
nach § 103 SGB X und § 104 SGB X anwendbar.13

3.3.2 Rechtsprechung des Bayrischen Landessozialgerichtes
Das Bayrische Landessozialgericht vertritt dagegen in seinen Urteilen vom 
04.02.2003 ±L 3 U 239/02 und vom 22.03.2005-L 18 U 181/03 die Auffassung, 
dass in der Erkl$rung des erstattungsp¯ichtigen Leistungstr$gers, in der er 
sich auf die Ausschlussfrist des § 111 Satz 1 SGB X beruft, konkludent eine 
seine Leistungsp¯icht bejahende Entscheidung im Sinne von § 111 Satz 2 
SGB X zu sehen sei. 

Der Neufassung § 111 Satz 2 SGB X sei nicht zu entnehmen, dass der Lauf 
der Frist von der Entscheidung des erstattungsp¯ichtigen Leistungstr$gers 
gegen"ber dem Versicherten abh$ngig sein soll. 14 § 111 Satz 2 SGB X 
beziehe sich auf ¹seine Leistungsp¯ichtª. Den Fall, dass der Versicherte bereits 
eine Leistung erhalten habe und es daher keiner weiteren Entscheidung des 
erstattungsp¯ichtigen Leistungstr$gers mehr bedarf, habe der Gesetzgeber 
entweder "bersehen oder als von der von ihm gew$hlten Formulierung als 
miterfasst betrachtet. Wenn sich der erstattungsp¯ichtige Leistungstr$ger auf 
die Ausschlussfrist des § 111 Satz 1 SGB X beruft, k%nne in der Erkl$rung 
konkuldent eine seine Leistungsp¯icht bejahende Entscheidung im Sinne von 
§ 111 Satz 2 SGB X liegen, auch wenn sie nicht gegen"ber dem Versicherten 
sondern gegen"ber dem erstattungsberechtigten Leistungstr$ger erfolgt. 

Beispiel:
Ein Unfallversicherungstr$ger gew$hrt Geld- und Sachleistungen an den 
Versicherten in der Annahme, dass ein Versicherungsfall gegeben sei. Im 
Nachhinein best$tigt sich das Vorliegen eines Arbeitsunfalls nicht. Der Un-
fallversicherungstr$ger macht nunmehr einen Erstattungsanspruch ge-
gen"ber der zust$ndigen Krankenkasse geltend. Diese  lehnt eine 
Erstattung unter Berufung auf die Ausschlussfrist des § 111 Satz 1 SGB X 
ab.

Nach der Auffassung des Bayrischen Landessozialgerichts, liegt in der 
Ablehnung der Erstattung nach § 111 Satz 1 SGB X der Krankenkasse 
gegen"ber dem Unfallversicherungstr$ger konkludent e ine ihre 
Leistungspflicht bejahende Entscheidung im Sinne des § 111 Satz 2 
SGB X, mit der Folge, dass die 12-Monats-Frist des § 111 Satz 2 SGB X 

13 Kater, Der Beginn der Ausschlussfrist f#r Erstattungsanspr#che (§ 111 SGB X), 
SGb 2007, S. 400.

14 Bay. LSG vom 04.02.2003 L 3 U 239/02.
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ab Kenntnis des Unfallversicherungstr$gers von der Erkl$rung zu laufen 
beginnt.

3.3.3 Rechtsprechung des Bundessozialgerichts
Der 1. Senat des Bundessozialgerichts hat demgegen"ber zun$chst in einer 
Erstattungsstreitigkeit nach § 105 SGB X zwischen zwei Krankenkassen ent-
schieden, dass eine Anwendung von § 111 Satz 2 SGB X nicht in Betracht 
kommt, wenn der erstattungsp¯ichtige Leistungstr$ger eine Entscheidung 
"ber Leistungen, wie sie der erstattungsberechtigte Leistungstr$ger bereits 
erbracht hat, "berhaupt nicht mehr treffen kann und darf. 15 § 111 Satz 2 SGB 
X setze vielmehr voraus, dass eine sachliche Entscheidung des erstattungs-
p¯ichtigen Leistungstr$gers gegen"ber dem leistungsberechtigten Versicher-
ten in der Sache bereits vorliegt oder zumindest in Betracht kommt. Eine 
derartige materielle Entscheidung sei indessen in aller Regel ausgeschlos-
sen, wenn es um Erstattungsanspr"che von Krankenkassen untereinander 
gehe und der Versicherte die Sachleistung bereits erhalten habe.

Die Entscheidung einer Krankenkasse "ber einen behaupteten Erstattungs-
anspruch einer anderen Krankenkasse sei dagegen keine Entscheidung im 
Sinne von § 111 Satz 2 SGB X.

Beispiel:
Der Versicherte erhielt von der unzust$ndigen Krankenkasse Medikamente 
und kieferorthop$dische Behandlung. Die zust$ndige Krankenkasse ver-
weigerte unter Berufung auf die Ausschlussfrist des § 111 Satz 1 SGB X 
die Erstattung.

Nach der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts findet in diesem 
Beispiel § 111 Satz 1 SGB X Anwendung. Ein Fall, in dem der Lauf der 
Frist zur Geltendmachung des Erstattungsanspruchs nach § 111 Satz 2 
SGB X hinausgeschoben wird, scheidet nach dieser Ansicht aus, wenn 
der Erstattungsverpflichtete eine Entscheidung "ber Leistungen, wie sie 
die unzust$ndige Krankenkasse bereits erbracht hat, "berhaupt nicht tref-
fen kann und darf. Letzteres ist bei Sachleistungen, die ein Versicherter 
bereits erhalten hat, der Fall. Weder der Versicherte noch ein anderer be-
troffener Leistungstr$ger kann "ber die Gew$hrung von Sachleistungen 
f"r einen befriedigten Bedarf nochmals eine materie ll-rechtliche 
Entscheidung einer vermeintlich f"r die Leistungserbringung endg"ltig 
zust$ndigen anderen Kasse herbeif"hren.

15  BSG, SozR 4-1300 § 111 Nr. 3.
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Nunmehr hat der 10. Senat des Bundessozialgerichts in einer weiteren Ent-
scheidung die Rechtsauffassung best$tigt, dass § 111 Satz 2 SGB X eine 
sachliche Entscheidung des erstattungsp¯ichtigen Leistungstr$gers gegen-
"ber dem leistungsberechtigten Versicherten voraussetzt. 16

Auch bei diesem Verfahren handelte es sich um eine Erstattungsstreitigkeit 
nach § 105 SGB X zwischen zwei Krankenkassen. Die beklagte Krankenkasse 
lehnte eine Erstattung von Kosten f"r station$re Krankenhausbehandlung und 
h$usliche Krankenp¯ege unter Berufung auf den Ablauf der Ausschlussfrist 
des § 111 Satz 1 SGB X ab. Die Kl$gerin hielt dagegen § 111 Satz 2 SGB X 
f"r anwendbar, da sie in der Entscheidung "ber die r"ckwirkende Feststellung 
der Mitgliedschaft gegen"ber der Versicherten eine Entscheidung im Sinne 
von § 111 Satz 2 SGB X sah.

Der 10. Senat des Bundessozialgerichts stellte dagegen fest, dass die r"ck-
wirkende Feststellung einer Mitgliedschaft in der gesetzlichen Kranken- und 
P¯egeversicherung keine ¹Entscheidung "ber die Leistungsp¯ichtª im Sinne 
von § 111 Satz 2 SGB X darstellen kann. Hierbei handele es sich um einen 
feststellenden Verwaltungsakt "ber die bereits kraft Gesetzes eingetretene 
Versicherungsp¯icht mit rein deklaratorischem Charakter. § 111 Satz 2 SGB 
X erfasse zwar auch deklaratorische Entscheidungen "ber das Bestehen 
eines Sozialrechtsverh$ltnissses, aus dem sich Leistungsanspr"che ableiten 
lassen. Die im vorliegenden Falle getroffene Statusentscheidung sei jedoch 
nicht geeignet, Anspr"che auf Leistungen zu begr"nden, die der Versicherte 
bereits von der unzust$ndigen Kasse erhalten habe. Es handele sich hierbei 
um Naturalleistungen, die ihrer Art nach von einem anderen Tr$ger desselben 
Sozialversicherungszweiges nicht noch einmal gew$hrt werden k%nnen. Nach 
der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts schlieûe gerade die Beson-
derheit des Naturalleistungssystems der gesetzlichen Krankenversicherung 
aus, dass die an sich zust$ndige Krankenkasse gegen"ber dem Versicherten 
in der Sache "ber die Gew$hrung solcher Naturalleistungen entscheide, die 
bereits von einer unzust$ndigen Kasse (mit Erf"llungswirkung nach § 107 
SGB X) erbracht worden seien.17

16 BSG vom 10.05.2007 B 10 KR 1/05 R.

17 BSG, SozR 4-1300 § 111 Nr. 3.
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Genau wie der 1. Senat sah auch der 10. Senat des Bundessozialgerichts in 
der Ablehnung des erstattungsp¯ichtigen Leistungstr$gers, den Erstattungs-
anspruch anzuerkennen, keine ¹Entscheidungª im Sinne von § 111 Satz 2 
SGB X. Einer solchen Entscheidung m"sse denknotwendig bereits eine Gel-
tendmachung der Anspr"che durch den erstattungsberechtigten Leistungs-
tr$ger vorausgehen, womit die Regelung bei einem derartigen Verst$ndnis 
ihren Sinn verlieren w"rde. 18

Des weiteren f"hrt das Bundessozialgericht in seiner Entscheidung vom 
10.05.2007 -B 10 KR 1/05 R aus, dass dem Ablauf der Ausschlussfrist der 
Gesichtspunkt des Rechtsmissbrauchs entgegenstehen k%nnte. 

Bei § 111 SGB X handelt es sich um eine Ausschlussfrist. Damit hat die Ver-
s$umung der Frist zur Folge, dass der Erstattungsanspruch kraft Gesetzes 
entf$llt. Es kann jedoch der Einwand des Rechtsmissbrauchs erhoben werden, 
wenn das Vers$umen der Frist auf grob rechtswidriges oder vors$tzliches Ver-
halten dessen zur"ckzuf"hren ist, der durch die Ausschlussfrist beg"nstigt 
wird. 

Schon unter der Geltung des § 111 SGB X a.F. habe das Bundessozialgericht 
den Einwand der unzul$ssigen Rechtsaus"bung in den F$llen in Betracht 
gezogen, in denen der Erstattungsberechtigte absichtlich davon abgehalten 
wurde seinen Anspruch rechzeitig gelten zu machen.19 Dies m"sse nunmehr 
erst recht nach der &nderung des § 111 Satz 2 SGB X gelten, mit der der 
Gesetzgeber in gewissen Grenzen materieller (Ausgleichs-) Gerechtigkeit 
Vorrang vor rascher Rechtssicherheit einger$umt hat, wie sie durch Aus-
schlussfristen gew$hrleiststet wird.20

4. Fazit
Ziel des Gesetzgebers war es durch die Neufassung des § 111 Satz 2 SGB X 
klarzustellen, welcher Zeitpunkt f"r den Beginn der Frist zum Ausschluss des 
Erstattungsanspruchs maûgebend ist, um damit materielle Einzelfallgerech-
tigkeit herzustellen. Dieses Ziel ist nicht verwirklicht worden. Im Gegensatz zu 
§ 111 Satz 2 SGB X hat § 111 Satz 1 SGB X das Ziel das Erstattungsverfah-
ren zu beschleunigen und Rechtssicherheit herbeizuf"hren. Damit verfolgen 
beide S$tze unterschiedliche Intensionen. Der Gesetzgeber l$sst jedoch in 
seiner Begr"ndung offen, welche Erstattungsf$lle von § 111 Satz 1 SGB X 
und welche F$lle von § 111 Satz 2 SGB X erfasst sein sollen.

18 BSG, SozR 4-1300 § 111 Nr. 3.

19 BSG, SozR 3-1300 § 111 Nr. 8.

20 Vgl. BSG, SozR 4-1300 § 111 Nr. 3.
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Der Anwendungsbereich der beiden S$tze kann daher nur durch Auslegung 
ermittelt werden.

F"r die Auslegung des Bayrischen Landessozialgerichts spricht der Wortlaut 
des § 111 Satz 2 SGB X, der sich auf die Entscheidung des erstattungsp¯ich-
tigen Leistungstr$gers "ber seine Leistungsp¯icht bezieht. Dem Wortlaut der 
Norm ist nicht zu entnehmen, dass es sich hierbei ausschlieûlich um eine Ent-
scheidung gegen"ber dem Versicherten handeln muss. § 111 SGB X regelt 
das Verh$ltnis zwischen dem Erstattungsberechtigten und dem Erstattungs-
verp¯ichteten, so dass von Satz 2 auch Erkl$rungen gegen"ber dem erstat-
tungsberechtigten Leistungstr$gers erfasst sein k%nnten.

Diese Interpretation des § 111 Satz 2 SGB X w"rde aber den Anwendungsbe-
reich von § 111 Satz 1 SGB X verschlieûen. Eine Entscheidung "ber die Lei-
stungsp¯icht an sich wird in allen Erstattungsverfahren getroffen werden und 
somit w$re f"r die Anwendung von § 111 Satz 1 SGB X kein Raum mehr. 

Das kann nicht der Wille des Gesetzgebers gewesen sein, da er § 111 Satz 1 
SGB X unver$ndert bestehen lieû. 

#berzeugender ist dagegen die Auslegung des Bundessozialgerichts, dass 
§ 111 Satz 2 SGB X dann Anwendung ®nden soll, wenn eine sachliche Ent-
scheidung des erstattungsp¯ichtigen Leistungstr$gers gegen"ber dem lei-
stungsberechtigten Versicherten in der Sache bereits vorliegt oder noch in 
Betracht kommt.21 Fehlt es an einer solchen Entscheidung, l$uft die Aus-
schlussfrist des § 111 Satz 1 SGB X. Damit haben beide S$tze einen von 
einander abgrenzbaren Regelungsbereich.

Folglich ®ndet § 111 Satz 2 SGB X in Erstattungsverfahren nach § 103 SGB X 
und § 104 SGB X Anwendung. In diesen F$llen trifft der zur Erstattung ver-
p¯ichtete Leistungstr$ger eine Entscheidung gegen"ber dem Versicherten, 
die im Fall des § 103 SGB X zum nachtr$glichen Wegfall der Leistungsp¯icht 
des erstattungsberechtigten Leistungstr$gers f"hrt und im Fall des § 104 
SGB X zur Folge hat, dass die Entscheidung des vorrangig verp¯ichteten Lei-
stungstr$gers gegen"ber dem Versicherten die Leistungsp¯icht des nachran-
gig verp¯ichteten Leistungstr$gers zur"cktreten l$sst. 

21 BSG, SozR 4-1300 § 111 Nr. 3.
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Die Anwendung des § 111 Satz 2 SGB X ist immer dann ausgeschlossen, 
wenn der zur Erstattung verp¯ichtete Leistungstr$ger eine Entscheidung "ber 
Leistungen gegen"ber dem Versicherten, wie sie der Erstattungsberechtigte 
bereits erbracht hat nicht mehr treffen kann und darf. Das wird in der Regel bei 
Erstattungsanspr"chen nach § 105 SGB X der Fall sein, weil in diesen F$llen 
zumeist von dem zur Erstattung verp¯ichteten Leistungstr$ger lediglich fest-
stellende Verwaltungsakte gegen"ber dem Leistungsempf$nger ergehen, die 
jedoch keine Anspr"che auf diejenige Leistung begr"nden k%nnen, die bereits 
vom erstattungsberechtigten Leistungsempf$nger erbracht worden sind. 

Verfasser:
Bettina St#we
Spitzenverb"nde der landwirtschaftlichen Sozialversicherung
- Verwaltungsseminar -
Weiûensteinstraûe 70 - 72
34131 Kassel



Dr. Hans-J#rgen Sauer

Die IVSS-Sektion Landwirtschaft ± 
%ber drei Jahrzehnte internationale Pr"vention f#r die 

Landbev&lkerung 1

I. Einf#hrung
Die internationale Sektion f"r die Verh"tung von Arbeitsunf$llen und Berufs-
krankheiten in der Landwirtschaft der IVSS hat eine lange Geschichte und 
Tradition. Seit "ber 30 Jahren ist sie bem"ht, den Arbeits- und Gesundheits-
schutz aller in der Landwirtschaft T$tigen international mit Leben zu erf"llen 
und ihm Geltung zu verschaffen. Viele Sicherheits- und Gesundheitsexper-
ten, Repr$sentanten der Selbstverwaltung, der Unfallversicherungstr$ger, der 
landwirtschaftlichen Sozialpartner, staatlicher Einrichtungen, internationaler 
Organisationen ± wie der Europ$ischen Gemeinschaft und des Internationa-
len Arbeitsamts ± haben diesen Weg aktiv mitbegleitet. Der Zeitpunkt scheint 
daher gekommen, das reichhaltige T$tigkeitsspektrum aufzuarbeiten und den 
Versuch, einer Bewertung der Erfolge zu unternehmen. 

Die Ausf"hrungen sind in f"nf Abschnitte gegliedert:

l  Gr"ndungsphase (II)

l  Verantwortliche Einrichtungen (III)

l  Das durchgef"hrte T$tigkeitsprogramm (IV)

l  Bewertung der Erfolge (V)

l  Ausblick (VI)

II. Gr#ndungsphase

1. Die IVSS als internationale Plattform weltweiter Zusammenarbeit 
Die Internationale Vereinigung f"r Soziale Sicherheit (IVSS) mit Sitz in Genf 
ist die bedeutendste internationale Organisation f"r die weltweite Zusam-
menarbeit auf dem Gebiet der sozialen Sicherheit. Sie deckt alle Zweige der 
sozialen Sicherheit ab. Ein besonderer Schwerpunkt ihrer Aufgaben bildete 
traditionell die Pr$vention. Die Erf"llung der Aufgaben des Arbeitsschutzes 
und der Unfallverh"tung oblag im Rahmen der IVSS in den 60iger und 70iger 
Jahren dem St$ndigen Fachausschuss f"r die Verh"tung von Arbeitsunf$l-
len und Berufskrankheiten als Planungs- und Koordinierungsorgan. Da der 

1 Dieser Beitrag entspricht im Wesentlichen dem Grundsatzreferat, das der Gene-
ralsekret"r der IVSS-Sektion Landwirtschaft, Dr. Hans-J#rgen Sauer, anl"sslich 
des 35. Kolloquiums am 17. Oktober 2007 in Pamplona / Spanien gehalten hat.

INTERNATIONALES
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Arbeitsschutz in verschiedenen L$ndern nach Gewerbezweigen gegliedert 
ist, war der St$ndige Fachausschuss jedoch nicht repr$sentativ besetzt. So 
konnten die besonderen Belange der Unfallverh"tung in der Landwirtschaft 
nicht oder nur unzureichend wahrgenommen werden.

2. Pr"ventions-Besonderheiten in der Landwirtschaft gegen#ber der 
gewerblichen Wirtschaft und deren weltweite Bedeutung

Die Landwirtschaft weist gegen"ber der gewerblichen Wirtschaft eine Reihe 
von Besonderheiten auf, auf die gerade auch die Unfallverh"tung, soll sie die 
gew"nschte Wirkung entfalten, ausgerichtet sein muss. Die Landwirtschaft 
einschlieûlich der Forstwirtschaft ist einer der gef$hrdetsten Arbeitsbereiche 
in der Welt. In der Landwirtschaft T$tige sind hohen Unfall- und Gesundheitsri-
siken ausgesetzt. Dies betrifft sowohl Industrie- als auch Entwicklungsl$nder.

Die Arbeit erstreckt sich auf vielf$ltigste T$tigkeiten, die ein und dieselbe 
Person ausf"hren muss. Besonders der Umgang mit Tieren begr"ndet ein 
hohes Gef$hrdungspotential. Die T$tigkeit ®ndet oft im Freien statt und ist 
abh$ngig von Witterungsein¯"ssen, saisonaler Notwendigkeit und daraus 
resultierender Dringlichkeit. Oft werden die Betriebe im Nebenerwerb bewirt-
schaftet, mit allen negativen Folgen einer arbeitsintensiven Doppelbelastung.

Viele landwirtschaftliche Unternehmen sind kleine Familienbetriebe 
ohne fremde Arbeitskr$fte. Das Fehlen einer ausreichenden Zahl 
an Arbeitskr$ften f"hrt h$u®g zur #berbeanspruchung der B$uerin. 
Die soziostrukturellen Gegebenheiten werden durch die Mithilfe von Kin-
dern und einer ungew%hnlich hohen Zahl $lterer Menschen gepr$gt. Bei 
Saisonarbeitskr$ften und gelegentlich Helfenden erschwert die Fluktuation 
eine ausreichende Ausbildung. Die schlechte Einkommenslage bewirkt den 
Einsatz veralteter Maschinen mit unzureichender Sicherheitstechnik. Modern-
ste Maschinen und neue Arbeitsverfahren k%nnen zu neuen Risiken f"hren. 
Die weltweite Bedeutung der Landwirtschaft wird dadurch deutlich, dass diese 
in den Entwicklungsl$ndern teilweise nahezu 70 * des Bruttosozialprodukts 
betr$gt.

3. Gr#ndung der Sektion Landwirtschaft 
Mit R"cksicht auf diese Besonderheiten hat der St$ndige Fachausschuss 
anl$sslich des IV. Weltkongresses 1964 in London die Bildung von zwei Unter-
aussch"ssen beschlossen, n$mlich je einen f"r die Verh"tung von Arbeitsun-
f$llen und Berufskrankheiten in der Landwirtschaft sowie einen im Hoch- und 
Tiefbau. Die beiden Unteraussch"sse wurden sp$ter in ¹Internationale Sek-
tionenª unbenannt und durch weitere Sektionen erg$nzt. Die IVSS-Sektion 
Landwirtschaft ist also zusammen mit der IVSS-Sektion Bau die $lteste IVSS-
Sektion (1969).
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In der Folgezeit wurden weitere internationale Sektionen f"r Unfallverh"tung 
gegr"ndet. Inzwischen nehmen 11 internationale Sektionen in der Pr$vention 
eine Schl"sselrolle ein: Landwirtschaft, chemische Industrie, Hoch- und Tief-
bau, Erziehung und Ausbildung, Elektrizit$t, Gesundheitswesen, Information, 
Eisen- und Metallindustrie, Maschinen- und Systemsicherheit, Bergbau und 
Forschung.

Alle Sektionen arbeiten im Besonderen Ausschuss f"r Pr$vention (als Nach-
folger-Gremium des St$ndigen Unfallverh"tungs-Ausschusses) zusammen. 
Im Rahmen des Programms der IVSS-Aktivit$ten hat der Besondere Aus-
schuss f"r Pr$vention die Aufgabe, auf internationaler Ebene Aktivit$ten zur 
F%rderung der Pr$vention, insbesondere zur Verh"tung von Arbeitsunf$llen 
und Berufskrankheiten zu unterst"tzen, zu koordinieren und durchzuf"hren. 
Er bezieht dar"ber hinaus neuerdings %ffentlichkeitswirksam politisch Stellung 
zu wichtigen Pr$ventionsthemen. So ist die von ihm initiierte Kampagne f"r 
ein weltweites Asbestverbot international auf groûe Resonanz gestoûen.

Im Rahmen dieser internationalen Aufgabenteilung verfolgt die Sektion Land-
wirtschaft das Ziel, durch weltweite Zusammenarbeit, die soziale Sicherheit in 
der Landwirtschaft, insbesondere auf dem Gebiet der Pr$vention zu f%rdern 
und zu verbessern.

Zur Erreichung dieser Ziele ergreift die Sektion nach ihrem Statut insbeson-
dere folgende Maûnahmen:

l  Verbesserung des Gesundheitsschutzes und der Arbeitssicherheit in der 
Land- und Forstwirtschaft mit Einschluss aller Sonderkulturen, z. B. durch 
Aus- und Weiterbildung, 'ffentlichkeitsarbeit, Schulungskonzepte und 
Schulungen f"r Fachkr$fte, Beratung von Unternehmen, Institutionen, 
Entwicklung von Pr$ventionsstrategien.

l  Austausch von Informationen mit den Stellen, die sich mit sozialer Sicher-
heit befassen sowie Ver%ffentlichung dieser Informationen.

l  Bildung technischer Kommissionen und Arbeitsgruppen.

l  Veranstaltung internationaler Symposien, Konferenzen und Kolloquien 
sowie internationaler Tagungen der Technischen Kommissionen und 
Arbeitsgruppen, Kooperation mit anderen internationalen Sektionen der 
IVSS und

l  F%rderung der Beteiligung von Schwellenl$ndern und L$ndern der Dritten 
Welt an der Arbeit der Sektion.
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III. Verantwortliche Einrichtungen
Verantwortlich f"r die Sektion sind die Generalversammlung, der Vorstand 
und der Generalsekret$r.

Nach eingehenden Kontakten des damaligen Verbandsdirektors Dr. Kurt 
Noell in Abstimmung mit dem Vorstand hat die IVSS das Generalsekretariat 
dem BLB mit der Gr"ndung anvertraut. In den Folgejahren ist dieses Mandat 
von allen Vorst$nden in den einzelnen Wahlperioden der Selbstverwaltung 
stets als ein wichtiges humanit$res Anliegen und internationales Instrument 
der fachlichen Ein¯ussnahme mit nicht unerheblicher Auûenwirkung f"r das 
Ansehen eines Spitzenverbandes angesehen worden.

Seit der Gr"ndung sind ± gew$hlt durch die Generalversammlung der Sektion 
± Pr$sident und Generalsekret$r vom BLB gestellt worden. Die drei ± bzw. seit 
kurzem w$hrend der #berbr"ckungsphase vier ± Vizepr$sidenten geh%ren 
den agrarsozialen Sondersystemen in Frankreich (Mutualit+ Sociale Agricole 
± MSA), 'sterreich (Sozialversicherungsanstalt der Bauern ± SVB), Polen 
(Polnische Sozialversicherungskasse der Landwirte ± KRUS) und Finnland 
(Versicherungsanstalt der landwirtschaftlichen Unternehmer (MELA) an. 

F"r die Exekutive und die Kontakte zu Mitgliedern und "brigen Akteuren von 
Verb$nden und Einrichtungen auf internationaler Ebene ist der Generalse-
kret$r zust$ndig. Pr$sident, Vizepr$sidenten und Generalsekret$r bilden den 
Vorstand. 

Der Vorstand hat anl$sslich des 11. Weltkongresses f"r Arbeitsschutz 1987 in 
Stockholm ein st$ndiges Beratergremium gegr"ndet. Diesem geh%ren die f"h-
renden Pr$ventionsexperten in der Landwirtschaft aus 12 europ$ischen L$n-
dern, d. h. aus Deutschland, England, Finnland, Frankreich, Italien, 'sterreich, 
Polen, Portugal, der Schweiz, Slowenien, Spanien, Ungarn sowie aus Tune-
sien an. Ihm f$llt unter der Federf"hrung des Generalsekret$rs die Aufgabe 
zu, die Aktivit$ten der Sektion nach aktuellem pr$ventionstechnischen Gehalt 
auszurichten. Dabei werden Aufgaben und Zielsetzungen der internationalen 
Unfallverh"tung in der Landwirtschaft aktuell und mittelfristig de®niert.
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Eine wesentliche weitere Aufgabe besteht darin, Sektionsveranstaltungen 
inhaltlich zur Erreichung der angestrebten Zielsetzung vorzubereiten und 
diese anschlieûend anhand der stets herausgegebenen Schlussdokumenta-
tionen auszuwerten und umzusetzen.

Mitglieder der Sektion haben als technische Berater an internationalen Fach-
konferenzen mitgewirkt, z. B. beim #bereinkommen des internationalen 
Arbeitsamts "ber den Arbeitsschutz in der Landwirtschaft 2000/2001. 2 

IV. Das durchgef#hrte T"tigkeitsprogramm
Wie ausgef"hrt, z$hlt die Landwirtschaft nach wie vor leider trotz aller erfolg-
reichen Bem"hungen in der Pr$vention sowohl in den Industrie- als auch in 
den Entwicklungsl$ndern noch immer zu den gef$hrdetsten Bereichen. Welt-
weit ist daher der Arbeits- und Gesundheitsschutz in der Landwirtschaft immer 
noch verbesserungsf$hig. 

Der Sektion ist es immer wieder gelungen, Partnerl$nder bzw. deren f"r die 
Verh"tung in der Landwirtschaft zust$ndigen Institutionen f"r die Durchf"h-
rung von Sektionsveranstaltungen zu gewinnen. Damit konnte ein "berschau-

2 Dazu im Einzelnen S. d. L. 2007, S. 97.
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barer Kreis interessierter Institutionen vorwiegend aus dem europ$ischen 
Ausland, aber auch entsprechend dem weltweiten IVSS-Auftrag aus anderen 
L$ndern f"r eine Teilnahme interessiert werden.

1. Kolloquien und Rundtischgespr"che 
Die IVSS-Sektion Landwirtschaft hat insgesamt 35 internationale Kolloquien 
und Rundtischgespr$che durchgef"hrt. Es ist nicht m%glich, alle Aktivit$ten 
aus Zeitgr"nden hier darzustellen. Exemplarisch werden hier nur einige Ver-
anstaltungen genannt.

Die internationalen Kolloquien verfolgen stets konkrete Zielsetzungen und 
deren Umsetzung in die Praxis. 

± Die notwendige Einf"hrung der Schlepperumsturzb"gel wurde in einer 
Vortragsveranstaltung thematisiert und bei der anschlieûenden Fach-
exkursion eindrucksvoll demonstriert (Frankreich 1979). Mit dieser in vie-
len L$ndern umgesetzten Maûnahme konnte der wohl spektakul$rste 
R"ckgang von t%dlichen und schweren Arbeitsunf$llen erreicht und durch 
den Vergleich der nicht sehr hohen Investitionskosten mit den Einsparungen 
der Unfallversicherungstr$ger ein Beispiel f"r die Wirtschaftlichkeit von 
Pr$ventionsmaûnahmen geliefert werden.3

3 Siehe dazu SdL 1976, S. 17.
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± Mit insgesamt drei Kolloquien in Ungarn (1981, 1986 und 1991) konnte 
diesem Land und anderen osteurop$ischen Staaten Hilfestellung bei der 
Entwicklung der Pr$vention geleistet werden. Der Mittlerrolle von Ungarn 
in der Zeit der Ost-/Westkonfrontation fiel dabei eine wichtige Rolle zu.

± Die aus Wettbewerbsgr"nden f"r die heimische Landwirtschaft wichtige 
Angleichung der Rechtsgrundlagen der Maschinensicherheit wurde als 
Vorgriff auf die sp$teren europ$ischen Richtlinien in Angriff genommen 
(Spanien 1984). 

± 1992 war das europ$ische Jahr f"r Sicherheit und Gesundheitsschutz am 
Arbeitsplatz. Die Sektion hat in diesem Rahmen gemeinsam mit der EU-
Kommission ± von dieser finanziell gef%rdert ± die zentrale Veranstaltung 
in Kassel durchgef"hrt. Diese war zentraler Mittelpunkt einer groû ange-
legten Aktions- und Informationskampagne, um die Umsetzung des 
Gemeinschaftsrechts und das Bewusstsein in der breiten 'ffentlichkeit im 
Bereich der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes am Arbeitsplatz zu 
f%rdern. An der internationalen Konferenz haben 250 Delegierte aus 24 
L$ndern teilgenommen.
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In den letzten Jahren ®elen folgende Veranstaltungen an:
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2. Beteiligung an den Weltkongressen f#r Arbeits- und Gesundheits-
schutz

Seit 1974 hat sich die Sektion organisatorisch und inhaltlich stets an der Mitge-
staltung aller im 3-Jahres-Turnus durchgef"hrten Arbeitsschutzweltkongresse 
mit Sondersitzungen und Fachexkursionen beteiligt. Die dort behandelten 
Themen sind h$u®g branchen"bergreifend und zudem auf die abh$ngig T$-
tigen in der gewerblichen Wirtschaft und nicht speziell auf die Landwirtschaft 
ausgerichtet. Daher hat die Sektion den Praxisbezug zur Landwirtschaft her-
gestellt. Damit werden Teilnehmer aus der Landwirtschaft angesprochen, die 
sonst ± im Gegensatz zu den Kolloquien der Sektion ± wahrscheinlich nicht 
oder in kleinerer Zahl teilnehmen w"rden. 
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3. Herausgabe der ¹Pr"ventionsstrategie f#r landwirtschaftliche Be-
triebe mit L&sungsans"tzenª 4

Die Ver%ffentlichung einer Pr$ventionsstrategie f"r die Landwirtschaft war 
eine der herausragendsten Leistungen der Sektion. In einer kleinen Brosch"-
re werden zun$chst Probleme dargestellt, die eine ef®ziente Pr$vention in 
der Landwirtschaft erschweren. Mit konkretem Bezug hierauf werden alsdann 
Ziel und Strategie entwickelt und schlieûlich L%sungen f"r eine ef®ziente Pr$-
vention angeboten. Die so f"r die Hauptproblemfelder empfohlene Pr$venti-
onsstrategie basiert auf den vielf$ltigen Erfahrungen, Sichtweisen und Anre-
gungen der in der Sektion Landwirtschaft mitarbeitenden L$nder, Institutionen 
und Pers%nlichkeiten. Die Brosch"re liegt in den 10 Sprachen deutsch, eng-
lisch, franz%sisch, italienisch, portugiesisch, polnisch, spanisch, slowenisch, 
tunesisch und ungarisch vor. Dieser Leitfaden f"r Pr$ventionsmaûnahmen hat 
damit eine weltweite Verbreitung erfahren.

4 Siehe im Einzelnen SdL 2007, S. 97.
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4. Pr"ventions®lm ¹Kindersicherheitª
Das j"ngste Projekt ist die gemeinsame Fertigstellung eines internationalen 
Pr$ventions®lms zum Thema ¹Kindersicherheitª. Der Titel lautet ¹Mit Sicherheit 
groû werdenª. Der Film soll in eindrucksvoller Weise die Hauptgef$hrdungen 
f"r Kinder auf einem Bauernhof ohne erg$nzende sprachliche Erkl$rungen 
darstellen. Die daran beteiligten L$nder aus dem Beratergremium der Sektion 
haben hierzu kurze Filmsequenzen geliefert. Der Vorteil eines l$nder"bergrei-
fenden Films besteht insbesondere in der Akzeptanz durch die Mitber"cksich-
tigung der jeweiligen l$nderspezi®schen Verh$ltnisse (Personen/Landwirt-
schaftsstruktur) usw. 

Der Film hat im Rahmen des Spanien-Kolloquiums seine Urauff"hrung erfah -
ren. Er ist zum internationalen Film und Multimedia-Festival anl$sslich des 
n$chsten Weltkongresses f"r Arbeitsschutz in Korea (2008) angemeldet und 
d"rfte wegen des neuen Ansatzes Chancen f"r eine Pr$mierung haben.
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V. Die Bewertung der Erfolge
Die Erfolge auf dem Gebiet der Unfallverh"tung lassen sich ganz allgemein 
nur schwer erfassen, weil die durch die Maûnahmen der Unfallverh"tung ver-
hinderten Arbeitsunf$lle und Berufskrankheiten nicht als solche im Detail in 
Erscheinung treten. Dennoch ist in den an den Arbeiten der IVSS-Sektion 
Landwirtschaft beteiligten L$ndern und Institutionen im Allgemeinen die Zahl 
der Arbeitsunf$lle und Berufskrankheiten r"ckl$u®g. Zwar ist in dieser Zeit auch 
ein R"ckgang der Zahl der in der Landwirtschaft besch$ftigten Personen und 
die Erleichterung schwerer von Hand auszuf"hrender Arbeit durch moderne 
Maschinen und Ger$te festzustellen. Andererseits hat die Verminderung der 
Zahl der in der Landwirtschaft t$tigen Personen zur Folge, dass dem kleiner 
gewordenen Kreis der Besch$ftigten im Gegensatz zu fr"her die Bew$ltigung 
entweder aller oder vermehrter T$tigkeiten obliegt, die gesamte Arbeit also 
wesentlich differenzierter und damit unfallgef$hrlicher ist. Auch sind andere 
arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren hinzugekommen.

Auf dem Gebiet der technischen Unfallverh"tung ist der Unfallschutz an land-
wirtschaftlichen Maschinen und Ger$ten wesentlich verbessert worden und 
entspricht heute vielfach den aktuellsten Anforderungen.

Der Umgang mit gef$hrlichen Arbeitsstoffen ist sicherer.
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Die psychologische Unfallverh"tung ist in ihrer Bedeutung wesentlich mehr 
erkannt und praktiziert worden. Das gilt f"r alle Bereiche der Aufkl$rung mit-
tels der Massenmedien, spezi®scher Aufkl$rungsmaûnahmen wie Merkbl$t-
ter und Unfallverh"tungs®lme und der Schulung. Der Erfahrungs- und Mei-
nungsaustausch in der Sektion hat dazu gef"hrt, dass moderne Methoden 
der Unfallverh"tung allgemein praktiziert werden.

Die internationale Zusammenarbeit f"hrt auch dazu, Nachteile im Wettbe-
werb, die sich durch die Einhaltung von Pr$ventionsstandards gegen"ber den 
diese nicht ber"cksichtigenden L$ndern f"r die eigene Landwirtschaft erge-
ben, abzubauen. 

Insbesondere die Brosch"re mit dem Inhalt einer Pr$ventionsstrategie f"r 
Kleinbetriebe in der Land- und Forstwirtschaft, die mit ihren 10 Arbeitsspra-
chen einen ¹Rekordª f"r die IVSS darstellt, hat die wichtigsten elementaren 
Ans$tze der Pr$vention weltweit verbreitet.

Es gilt der Grundsatz, dass ¹das Rad nicht jeweils neu erfunden werden 
mussª. 

So kann man von guten Praktiken anderer L$nder lernen. Schweden hat er-
folgreiche Pr$ventionskonzepte f"r die Forstwirtschaft entwickelt. Groûbritan-
nien hat durch die Nutzung der neuen Informationstechnologie im Zugang zu 
den landwirtschaftlichen Betrieben neue Wege beschritten, die die herk%mm-
liche Inspektion der Betriebe reduzieren bzw. erg$nzen k%nnen. Portugal hat 
besonders im Bereich Kinderpr$vention neue Ans$tze entwickelt. Die Bera-
tungsstelle f"r Unfallverh"tung in der Landwirtschaft (BUL) in der Schweiz 
liefert st$ndig nachahmenswerte Beispiele f"r den Einsatz der Printmedien. 

Die Sektion hat stets Schlussdokumentationen mit allen Berichten und schrift-
lich eingereichten Diskussionsbeitr$gen herausgegeben. Diese stellen eine 
hervorragende Sammlung und Handlungsanleitung f"r die Pr$vention in der 
Landwirtschaft dar.

Insgesamt muss nach "ber 30-j$hriger T$tigkeit der Sektion festgestellt wer -
den, dass sie mit Erfolg ihre "bertragene Arbeit angegangen ist und L%sungen 
zugef"hrt hat.

VI. Ausblick 
F"r das Gesamtgebiet der sozialen Sicherheit und damit auch die Pr$venti-
on sind die Zeiten schwieriger und kritischer geworden. Personelle und wirt-
schaftliche Ressourcen werden immer knapper. Dennoch erscheint es gerade 
mit R"cksicht auf die weltweite Globalisierung und die Herausforderungen in 
einem sich mehr und mehr vereinenden Europa wichtig, die internationale 
Kooperation gerade auf dem Gebiet der Pr$vention weiterhin zu f%rdern. 
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Die Landwirtschaft einschlieûlich des Fischereisektors geh%rt zu den gef$hr-
desten Bereichen. Dies macht deutlich, dass weltweit der Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz in der Landwirtschaft noch weiter verbesserungsf$hig ist.

Durch die Vermittlung von Kenntnissen und Erfahrungen k%nnen wertvolle Im-
pulse f"r das eigene nationale T$tigkeitsumfeld erworben werden.

Arbeits- und Gesundheitsschutz ist eine hohe ethische Herausforderung. Er 
stellt aber auch in Anbetracht der wirtschaftlichen Einbuûen f"r die Betrof-
fenen, die Sozialversicherungssysteme und die Volkswirtschaften eine staats-
politisch verp¯ichtende Aufgabe dar.

Mit der Generalversammlung der Sektion wird eine neue Periode beginnen. 
Es ist zu hoffen, dass auch unter den neuen Gegebenheiten die Sektion Land-
wirtschaft weiterhin mit neuen Ideen und Impulsen ihren wichtigen Beitrag 
zum bestm%glichen Arbeits- und Gesundheitsschutz aller in der Landwirt-
schaft T$tigen leisten kann.

Verfasser:
Dr. Hans-J#rgen Sauer
Spitzenverb"nde der landwirtschaftlichen Sozialversicherung
Weiûensteinstraûe 70 - 72
34131 Kassel



Ehrenzeichen LSV

Die Vorst$nde der Bundesverb$nde der landwirtschaftlichen Sozialversiche-
rungstr$ger haben der nachstehend aufgef"hrten Pers%nlichkeit der Selbst-
verwaltung das Ehrenzeichen LSV verliehen:

Ehrenzeichen in Bronze

Horst Roth
Landwirtschaftliche Sozialversicherungstr$ger Baden-W"rttemberg

PERS'NLICHES
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Ehemaliger Gesch"ftsf#hrer der LBG Hessen-Nassau, 
 Dr. iur. Karl Heinz Hagen, verstorben

Am 6. Dezember 2007 ist der ehemalige Di-
rektor der Landwirtschaftlichen Sozialversiche-
rungstr$ger Hessen-Nassau Dr. iur. Karl Heinz 
Hagen im Alter von 87 Jahren verstorben. 

Nach der schulischen Ausbildung und der 
Kriegsgefangenschaft studierte der geb"rtige 
Th"ringer von 1945 bis 1948 Rechtswissen-
schaften in Marburg und G%ttingen und legte 
1949 die Erste juristische Staatspr"fung ab. In 
Marburg leistete er sein Referendariat ab. Mit 
seiner Dissertation zum Thema ¹Bismarcks Auf-
fassung von der Stellung des Parlaments im 
Staatª wurde er 1950 zum Doktor der Rechte promoviert. 1952 bestand er 
die Zweite juristische Staatspr"fung, war danach 1953 Hilfsstaatsanwalt und 
wurde 1957 zum Staatsanwalt ernannt. Bis 1960 war er im Hessischen Justiz-
dienst t$tig.

Im gleichen Jahr wechselte er als Referent zur damaligen Hessen-Nassau-
ischen Landwirtschaftlichen Berufgenossenschaft und Alterskasse in Kassel. 
Dort wurde er mit Wirkung zum 1. September 1960 zun$chst zum stellvertre-
tenden Gesch$ftsf"hrer und 1970 zum Gesch$ftsf"hrer gew$hlt. In diesem 
Amt trat er die Nachfolge von Landesrat a. D. Dr. Richard Breitbach an. Ge-
sch$ftsf"hrer der Landwirtschaftlichen Krankenkasse Hessen-Nassau wurde 
er mit deren Errichtung 1972. Ende 1980 ging Dr. Hagen aus gesundheitlichen 
Gr"nden nach "ber 40-j$hriger T$tigkeit im %ffentlichen Dienst in den Ruhe-
stand.

Neben seiner T$tigkeit als Gesch$ftsf"hrer der Landwirtschaftlichen Sozi-
alversicherung Hessen-Nassau war er auch bei den Bundesverb$nden der 
Landwirtschaftlichen Sozialversicherung "ber viele Jahre an maûgeblicher 
Stelle t$tig. So hatte er lange Zeit den Vorsitz des Ausschusses f"r Unfallver-
sicherung inne und geh%rte in dieser Eigenschaft auch dem Gemeinsamen 
Ausschuss aller Tr$ger der Landwirtschaftlichen Sozialversicherung an. Zu-
dem vertrat er die LSV bei Rechtsstreitigkeiten vor dem Bundessozialgericht.

Mit pers%nlichem Einsatz und umfassender Sach- und Rechtskenntnis brach-
te er den Aufbau der verschiedenen Zweige der landwirtschaftlichen Sozi-
alversicherung kontinuierlich voran. Sein Anliegen war es, die Verwaltung 
so zu f"hren, dass sie den Belangen der versicherten, landwirtschaftlichen 
Bev%lkerung entspricht. Eine Zielsetzung, der sich auch die Nachfolger stets 
verp¯ichtet f"hlten und noch f"hlen. F"r seine vielf$ltigen ehrenamtlichen Ver-
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dienste erhielt er 1978 das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der 
Bundesrepublik Deutschland.



Eine &konomische Analyse der gesetzlichen Unfallversicherung, Axel 
Busch, Frankfurt a.M., Berlin, Bern, Bruxelles, Oxford, Wien: Lang 2005 
(Europ"ische Hochschulschriften ± Reihe 5, Volk- und Betriebswirtschaft; 
Bd. 3144) Zugl.: Hamburg, Univ. f#r Wirtsch. und Politik, Diss., 2005, ISBN 3-
631-53994-0 br. 74,50 �` .

Die gesetzliche Unfallversicherung (GUV) ist  - im Gegensatz zu den anderen 
Zweigen der deutschen Sozialversicherung -  nicht durch eine anhaltende 
oder zumindest latente Finanzkrise gekennzeichnet. Gleichwohl ist sie in 
der Sogwirkung der hierzulande schon seit "ber einem Jahrzehnt gef"hr-
ten Standortdiskussion (Stichwort: Lohnnebenkosten) in die Kritik geraten. 
Die dabei insbesondere f"r bedenklich erachtete Monopolstellung der GUV 
ist zwar inzwischen von der h%chstrichterlichen Rechtsprechung als euro-
parechtskonform best$tigt worden,1 was aber die Kritik aus den Reihen 
bestimmter Interessenvertreter keineswegs verstummen l$sst. Nach wie vor 
wird behauptet, dass die Monopolstellung der GUV unweigerlich zu Inef®zi-
enzen f"hren muss, die nur durch die Einf"hrung wettbewerblicher Elemente 
beseitigt werden k%nnen. Ob dieser R"ckschluss tats$chlich zutrifft oder nicht, 
vielmehr auf %konomischen Dogmen beruht, analysiert Axel Busch in seiner 
2005 erschienenen und von Prof. Dr. Karl-J"rgen Bieback betreuten Hambur-
ger Dissertation.

Busch, Jahrgang 1967, studierte bis 1993 Betriebswirtschaftlehre an der Uni-
versit$t G%ttingen und ist seither im Berufsgenossenschaftlichen Unfallkran-
kenhaus Hamburg mit dem operativen und strategischen Controlling betraut. 
Ausgestattet mit entsprechender Berufserfahrung geht er der Frage nach, ob 
durch Deregulierung eine h%here Ef®zienz auf dem Versicherungsmarkt ins-
gesamt erreicht werden kann. Dabei weist der Autor auf mehr als 450 Seiten 
nach, dass insbesondere eine Privatisierung der GUV letztlich keine Kosten-
vorteile mit sich bringen w"rde.

W$hrend der Jurist das derzeitige, grunds$tzlich allein aus Unternehmer-
beitr$gen ®nanzierte System der GUV vor allem mit dem rechtspolitischen 
Argument der dadurch abgel%sten Unternehmerhaftung rechtfertigt, kommt 
Buschs %konomische Studie (ebenfalls) zu dem Ergebnis, dass die Kosten 
der Absicherung arbeitsbedingter Gesundheitsrisiken nach dem %konomi-
schen Verursachungsprinzip Produktionskosten darstellen, die allein von den 
Unternehmen zu tragen sind. Auf diese Weise werde ein wichtiger Beitrag zur 

1 EuGH, Urt. v. 22.01.2002  - Az. Rs C-218/00 -  (im Zusammenhang mit der 
"hnlich gelagerten italienischen Unfallversicherung INAIL) sowie BSG, Urt. v. 
11.11.2003  - Az. B 2 U 16/03 R -  (f#r das deutsche Recht der GUV).

B#CHER
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optimalen Allokation2 der Ressourcen geleistet, was wiederum die Ef®zienz 
der deutschen Volkswirtschaft erh%he. Andere Systeme der sozialen Siche-
rung, die  - wie etwa das niederl$ndische oder britische Modell -  die Kosten 
arbeitsbedingter Gesundheitssch$den durch parit$tische Versicherungsbei-
tr$ge oder Steuern ®nanzieren, verringerten gegen"ber dem System der 
deutschen GUV die optimale Allokation der Ressourcen, da die Unternehmen 
nicht mehr alle Kosten der Produktion "ber den Markt bzw. Preis ®nanzieren 
m"ssten (Kap. 2.1).

Breiten Raum widmet Busch der Frage, ob sich im Bereich der Unfallpr$vention 
innerhalb des derzeit bestehenden dualen Arbeitsschutzsystems Einsparpo-
tentiale dadurch erschlieûen lassen, dass diese Aufgabe k"nftig zur alleini-
gen Wahrnehmung auf die staatliche Gewerbeaufsicht "bertragen wird (Kap. 
3.4). Auch hier kommt der Autor im Rahmen seiner %konomischen Analyse 
zu der Erkenntnis, dass allokative Aspekte einer derart denkbaren Organisa-
tionsreform entgegenstehen. Zischen Risikoabsicherung und Risikivorsorge 
bestehe eine enge, substitutive Beziehung, die es als folgerichtig erscheinen 
l$sst, auch die Kosten der Pr$vention den Produktionskosten zuzuordnen, die 
ausschlieûlich von den Unternehmern ®nanziert werden sollten. Durch eine 
Verlagerung pr$ventiver Aufgaben der GUV in den Bereich der staatlichen 
Gewerbeaufsicht w"rde hingegen die Unfallpr$vention letztlich durch das all-
gemeine Steueraufkommen der L$nder ®nanziert, was volkswirtschaftlich als 
Fehlallokation zu quali®zieren sei. Effektiver sei es, stattdessen die pr$ven-
tiven Aufgaben der staatlichen Gewerbeaufsicht in den Bereich der GUV zu 
integrieren, da die Pr"fung und Beratung von Unternehmen ohnehin bereits 
"berwiegend von den Berufsgenossenschaften geleistet werde.

Schlieûlich und endlich kommt Busch auch bei den in der Praxis viel beach-
teten Verwaltungskosten der GUV zu dem Ergebnis, dass bei einem direkten 
Vergleich mit der privaten Versicherungswirtschaft in Deutschland aber auch 
im Vergleich mit den gesetzlichen Unfallversicherungssystemen in 'sterreich 
und der Schweiz kein Hinweis daf"r gefunden werden k%nne, dass vermeint-

2 Als Allokation bezeichnet man in der Wirtschaftswissenschaft das Zuord-
nen knapper Ressourcen (Rohstoff, Energie, Arbeitskraft, Finanzmittel, 
Recht) auf verschiedene Verwendungsmöglichkeiten. In einer Markt-
wirtschaft wird die Allokation auf Märkten über den Preis der Ressource 
gesteuert. Für öffentliche Güter urteilte Richard Musgrave (Die öffentli-
chen Finanzen in Theorie und Praxis, Bd. 1, 1975), dass die Allokation 
meritorischer und sozialer Güter eine der Kernaufgaben des Staates 
sei. 
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lich zu hohe Verwaltungskosten innerhalb der GUV die versicherten Unter-
nehmen in Deutschland %konomisch zu stark belasten (Kap. 3.4.3.1). 

Die hier vorgestellte Arbeit "berzeugt durch gute Lesbarkeit, klaren logisch 
abgestimmten Aufbau und eine F"lle von Detailinformationen, die sich aller-
dings durch ein Stichwortverzeichnis noch besser h$tten erschlieûbar machen 
lassen. Das mindert aber den Gebrauchswert der Schrift in keiner Weise, so 
dass abschlieûend festzuhalten bleibt, dass Axel Busch mit seiner %konomi-
schen Analyse der gesetzlichen Unfallversicherung einen anregenden wis-
senschaftlichen Beitrag geleistet hat, der zur rechten Zeit kommt.

Verfasser:
Karl Friedrich K$hler
Fachhochschule des Bundes f#r $ffentliche Verwaltung
Fachbereich Landwirtschaftliche Sozialversicherung
Weiûensteinstraûe 72
34131 Kassel


